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Vorwort 

Vorwort 

Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, daß die Qualität von Gutachten zu Gefährdungsab
schätzungen und Sanierungsuntersuchungen wesenUich von der Sachkunde von Gutachtern und der 
Qualifikation von UntersuchungssteIlen abhängt. Deshalb kommt der Auswahl eines geeigneten Gut
achters, der über die erforderliche Sachkunde auf den für den Einzelfall bedeutsamen Wissensgebie
ten verfügt, und einer qualifizierten UntersuchungssteIle eine besondere Bedeutung zu. 

Für altlastentypische Leistungen liegen gegenwärtig weder spezielle und allgemein anerkannte Regel
werke über die Qualitätssicherung noch spezialgesetzliche Vorschriften für eine amtliche Anerkennung 
von gutachtlich tätigen Sachverständigen und UntersuchungssteIlen vor. 

Das Landesumweltarnt legt daher mit dieser Informationsschrift eine Arbeitshilfe vor, die Empfehlun
gen zur Auswahl von Gutachtern und UntersuchungssteIlen, für die inhaltlichen und formalen Anforde
rungen an Untersuchungsberichte und Gutachten sowie für die Vergabe von Gutachten enthält. 

Diese Informationsschrift wird publiziert im Vorgriff auf die Konkretisierung der erforderlichen Sachkun
de, Zuverlässigkeit und gerätetechnischen Ausstattung an Sachverständige im Altlastenbereich, die 
das Landesumweltamt derzeit entsprechend der neuen Regelung im Landesabfallgesetz NRW sowie 
der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des technischen Umweltschutzes 
erarbeitet. Wir erstellen gegenwärtig außerdem einen Vorschlag für ein Verfahren, dem sich Gutachter 
oder Gutachterbüros freiwillig unterziehen können, wenn sie eine Bescheinigung zur erforderlichen 
Sachkunde im Sinne des § 31 a Abs. 3 LAbfG NW erhalten wollen. 

Den Mitgliedern der Arbeitsgruppe danke ich für das Engagement und die geleistete Arbeit. Mein Dank 
gilt auch den Institutionen und Personen, die im Rahmen der Anhörung wertvolle und praktische 
Anregungen zum Inhalt dieser Informationsschrift gegeben haben. 

Ich hoffe, daß mit dieser Schrift wiederum eine wichtige Arbeitshilfe für die zuständigen Behörden und. 
die Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wird. 

Dr. -Ing. Harald Irmer 
Präsident des Landesumweltamtes NRW 
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Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 

Die Schrift wurde von einer ArbeItsgruppe erarbeitet, 

Dr. Bettmann 

Dipl.-Geologin Berberich 

Dipl.-Ing. Bertges 

Dipl.-Ing. Breitenborn 

Dr. Delschen 
(zeitweise) 

Prof. Dr. Diederichs 
(zeitweise) 

Dr. Fehlau 

Dipl.-Ing. Grubert 
(zeitweise) 

Dipl.-Ing'in Hagel 

Dipl.-Ing'in Heleine 

Dipl.-Ing. Koch 

Dr. Lütte 
(zeitweise) 

Dipl.-Ing. Rademacher 

Dipl.-Ing'in Rennebaum-Schulte 

Dipl.-Ing. Schellartz 

Dipl.-Ing. Willershausen 

der folgende Mitglieder angehörten: 

Abfallentsorgungs- und Altlastensanierungsverband NRW 
(AAV), Hattingen 

Büro Berberich, Köln 

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (LUA NRW) 

Bergische Universität und GH Wuppertal (BUGH), Wuppertal 

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen 

Bergische Universität und GH Wuppertal, Wuppertal 

Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MURL NRW) 

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen 

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Amt für Umweltschutz der Stadt Herne 

Abfallentsorgungs- und Altlastensanierungsverband 
NRW, Hattingen 

Rademacher & Partner Ingenieurberatung GmbH, Hagen 

Staatliches Umweltamt (StUA) Düsseldorf 

Umweltamt der Stadt Düsseldorf 

Bezirksregierung (BezReg.) Düsseldorf (Obmann) 

5 



Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 

Im Rahmen einer Anhörung haben folgende Behörden, Institutionen, Personen und Firmen 
l:ilnwelse und Anregungen zum Inhalt dieser InformatIonssehr1ft gegeben: 

Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie NRW; Ministerium für Stadtentwicklung und 
Verkehr NRW; Ministerium für Bauen und Wohnen NRW; Ministerium für Arbeit. Gesundheit und 
Soziales NRW; Sfädtetag NRW; Landkreistag NRW; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeinde
bund; Deutscher Industrie- und HandeIstag; Industrie- und Handelskammer zu Köln; Ingenieurkammer
Bau NW; Umweltbundesamt; Landesoberbergamt NRW; Geologisches Landesamt NRW; Bezirksre
gierungen und Staattiche Umweltämter des Landes Nordrhein-Westfalen; LandesentwicklungsgeseIl
schaft Nordrhein-Westfalen für Städtebau, Wohnungswesen und Agrarordnung GmbH; Abfallentsor
gungs- und Altlastensanierungsverband NRW; Deutsche Gesellschaft für Chemisches Apparatewe
sen,Chemische Technik und Biotechnologie e.V.; DeutscherVerband für Wasserwirtschaft und Kultur
bau e.V.; Ingenieurtechnischer Verband Altlasten e.V.; Dr. Bischoff (BASF Lacke und Farben AG); 
Dipl.-Ing. Dannemann (Erdbaulaboratorium Ahlenberg); Dip!. Geologe Greminger (Dipl.-Geologen W. 
u. M. Greminger, Beratende Geologen); Dr. Hoffmann (Dr. Hoffmann GmbH); Dr. Jachemich (Claytex 
Consulting, Institut für Umweltanalytik GmbH); Dr. Meiners (AHU - Büro für Hydrogeologie und Umwelt 
GmbH); Prof. Dr. Obermann (Ruhr-Universität Boohum); Dr. Tillmanns (Dr. Tillmanns & Partner 
GmbH); Dr. Weßling (Dr. Weßling Beratende Ingenieure GmbH); Agentur Altlastenmanagement Em
scher-Uppe; Deutsche Montan Technologie für Rohstoff Energie Umwelt; fooon Ingenieurgesellschaft 
mbH; Institut Fresenius, Chemische und Biologische Laboratorien GmbH; Geo-Infometric, Gesellschaft 
für Umwelt- und Geo-Service mbH; Institut für Bodensanierung, Wasser- und Luftanalytik GmbH; TÜV 
Rheinland, Institut für Umweltschutz und Energietechnik. 
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1 Einführung 

1 	 Einführung 

1.1 	 Regelungserfordemis bei altla
stentypischen Leistungen 

Entscheidungen von Behörden oder Gemeinden 
im Zusammenhang mit Altlasten können zu weit
reichenden Konsequenzen für Ordnungspflichti
ge, Anwohner oder andere Betroffene, bei der 
Bauleitplanung, im Baugenehmigungsverfahren 
oder in anderen Verfahren führen. Solche Ent
scheidungen stützen sich großenteils auf Unter
suchungen und Gutachten, mit denen externe 
Untersuchungsstellen und Gutachter beauftragt 
werden. 

Untersuchungsergebnisse und deren Begutach
tung müssen Antworten auf die entscheidungs
erheblichen Fragen geben. Sie sollen beispiels
weise 

• 	 bei der Gefährdungsabschätzung eine 
zutreffende Sachverhaltsermittlung, eine 
darauf fußende Prognose über den voraus
sichtlichen Geschehensablauf und eine 
sachkundige Abschätzung bestehender 
oder bei Nutzungsänderung zu erwartender 
Risiken liefern, 

• 	 im Rahmen einer SanIerungsuntersu
chung mit einem begründeten Vorschlag 
für besonders geeignete und angemessene 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bzw. Ge
fahrenvorbeugung abschließen und 

• 	 bei der Sanierung eine wirksame Kontrolle 
der Ausführung und des Erfolgs von Sanie
rungsmaßnahmen ermöglichen. 

Daher ist bei der Vergabe von Untersuchungen 
und Gutachten die größtmögliche Sorgfalt bereits 
in die Formulierung des Auftrages zu legen. 

Besondere Bedeutung kommt der Auswahl von 
qualifizierten UnterSUChungssteIlen und von 
Gutachtern zu, die über die erforderliche Sach
kunde für die im Einzelfall bedeutsamen Wis
sensgebiete verfügen. 

Für altlastentypische Leistungen liegen gegen
wärtig spezielle und allgemein anerkannte Re

gelwerke über Qualitätsstandards oder spezialge
setzliche Vorschriften für~ine amtliche Anerken
nung von Untersuchungss. )lIen und gutachtlich 
tätigen Sachverständigen nicht vor. Es kann auch 
nicht auf bewährte Regelungen (z. B. besondere 
fachliche Bestellungsvoraussetzungen) zurückge
griffen werden, wie für altlastentypische Gutach
terleistungen der Nachweis der erforderlichen 
Sachkunde zu erbringen ist und welche Anforde
rungen an diesen Nachweis zu stellen sind. 

Obwohl altlastentypische Leistungen im Teil VII 
der Honorarordnung für Architekten und Inge
nieure (HOAI) angesprochen werden, enthält die
se Preisrechtsverordnung keine speziellen Lei
stungsbilder für Gefährdungsabschätzungen und 
Sanierungsuntersuchungen; generell sind Gut
achterleistungen nicht dem Preiswettbewerb aus
gesetzt. 

Das Fehlen spezieller Anforderungsprofile in Ver
bindung mit 

• 	 der oft unklaren Beschreibung des Gutach
tenzwecks durch den Auftraggeber (ord
nungsbehördliche Gefahrenabwehr, Vor
beugung im Rahmen der Bauleitplanung, 
Vorlage im Baugenehmigungsverfahren 
oder in anderen Verfahren), 

• 	 einer unzureichenden interdisziplinären Be
arbeitung, 

• 	 dem Einsatz nicht qualifizierten Personals 
für Sonderaufgaben oder 

• 	 einer Auswahl des Gutachters nur über 
Preisvergleich und ohne ausreichende Prü
fung der erforderlichen Sachkunde 

hat in vielen Fällen dazu geführt, daß die Ergeb
nisse von Untersuchungen und Gutachten 

• 	 nicht richtig, nicht überzeugend begründet, 
wenig verständlich oder unvollständig wa
ren oder 

• 	 über eine fachliche Beurteilung hinausgin
gen und der rechtlichen Beurteilung durch 
die entscheidungsbefugte Behörde vorge
griffen haben. 

Die Nichtanwendung sachlich gebotener Aus
wahl kriterien bei der Beauftragung von Untersu
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1 Einführung 

chungsstellen oder von Gutachtern birgt dem
nach ein hohes Risiko, daß die späteren Erget?
nisse den Anforderungen des öffentlichen oder pri
vaten Auftraggebers (Entscheidungsgrundlage für 
Behörden oder Gemeinden; Informationsgrundla
ge für persönlich Betroffene) nicht entsprechen. 

Häufig werden auch aus Kostengrunden von sei
ten der Auftraggeber UntersuchungssteIlen ein
gesetzt, die zwar für einen Standarduntersu
chungsumfang ein günstiges Angebot unterbrei
ten, aber weitergehende Untersuchungsprogram
me aufgrund ihrer technischen und personellen 
Ausstattung nicht ausführen können. 

Eine weitere Ursache unbefriedigender Ergebnis
se ist, daß der Auftraggeber die ihm vorliegenden 
Daten und Erkenntnisse nicht vollständig weiter
gibt. Oft werden dadurch im nachhinein kosten
und zeitaufwendige Untersuchungen und zusätz
liche Gutachterleistungen erforderlich. 

1.2 	 Landesrechtliche Regelungen; 
Absicht der vorliegenden 
Schrift 

Um einem Teil der Mängelursachen entgegenwir
ken zu können, sind durch das am 1. Mai 1995 in 
Kraft getretene Gesetz zur Änderung des Lan
desabfallgesetzes zwei neue Regelungen in das 
Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesabfallgesetz - LAbfG -) eingefügt worden: 

• 	 Nach § 31 Abs. 6 Satz 3 kann die zuständi
ge Behörde verlangen, daß die Untersu
chungen zur Gefährdungsabschätzung 
(einschließlich der Begutachtung), die Sa
nierungsuntersuchung und die Aufstellung 
eines Sanierungsplans von Sachverstän
digen Im Sinne des § 31 a Abs. 3 LAbfG 
NW durchzuführen sind. 

• 	 § 31 a Abs. 3 lautet: ·Sachverständige, die 
Aufgaben nach diesem Gesetz wahrneh
men sollen, müssen die für diese Aufgabe 
ertorderliche Sachkunde, Zuverlässigkeit 
und gerätetechnische Ausstattung besitzen. 
Die zuständige Behörde ist befugt, Einzel
heiten über die Wahrnehmung dieser Auf

gaben und die Vorlage der Ergebnisse der 
Sachverständigentätigkeit festzulegen. 

Die Befugnisse als zuständige Behörde nach 
§ 31 a Abs. 3 Satz 2 LAbfG NW hat nach der Nr. 
32.32 der Verordnung zur Regelung von Zustän
digkeiten auf dem Gebiet des technischen Um
weltschutzes (ZustVOtU) das Landesumweltamt 
Nordrhein-Westfalen. 

Das Landesumweltamt bereitet außerdem ein 
Verfahren vor, in dem durch eine noch zu benen
nende zentrale Stelle überprüft und bestätigt wer
den soll, daß der Bewerber die ertorderliche 
Sachkunde und persönliche Eignung im Sinne 
des § 31 a Abs. 3 Satz 1 LAbfG NW besitzt. 
Durch eine solche Bestätigung soll dem Auftrag
geber die Wahl eines geeigneten Gutachters er
leichtert werden. 

I m Vorgriff auf die genannten Regelungen legt 
das Landesumweltamt mit dieser Schrift eine Ar
beltshllfe mit Empfehlungen für die Vergabe von 
Untersuchungs- und Gutachterleistungen vor. 
Diese Schrift gibt eine eingehende Darstellung 
über 

• die notwendigen leistungen des Auftrag
gebers vor der Vergabe, 

• die AuswahlkrIterien für Untersuchungs
steIlen und Gutachter, vor allem im Hinblick 
auf die Qualitätsicherung und die erforderli
che Sachkunde, sowie 

• die Inhaltlichen und formalen Anforde
rungen an Untersuchungsberichte und 
Gutachten. 

Die Schrift behandelt ausdrücklich zwar nur Ge
fährdungsabschätzungen und Sanierungsunter
suchungen, sie kann sinngemäß aber auch bei 
der Vergabe entsprechender Leistungen im Zu
sammenhang mit standortbezogenen Erhebun
gen (historische Recherchen), mit dem Sanie
rungsplan (§ 31 Abs. 4 LAbfG NW) und mit Sa
nierungs- oder Überwachungsmaßnahmen her
angezogen werden. 

Öffentliche und private Auftraggeber, die Gut
achten zur Vorlage bei Behörden benötigen, soll
ten sich die ertorderliche Sachkunde, Zuverläs
sigkeit und gerätetechnische Ausstattung von Un
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tersuchungsstellen und Gutachtern nach den in 
dieser Schrift genannten Anforderungen nachwei
sen lassen. Sie sollten ihrerseits außerdem 

• 	 schon im Vorfeld einer Auftragsvergabe 
Anlaß, Zweck und Umfang der angefrag
ten Leistungen eindeutig beschreiben und 
die Schwerpunkte der Aufgabenstellung 
sowie die daraus folgenden Bearbeitungs
schritte mit dem in Aussicht genOmmenen 
Anbieter abklären und 

• 	 dem Auftraggeber möglichst frühzeitig alle 
im Einzelfall verfügbaren Informationen 
zur Verfügung stellen. 

Bei der Anordnung von Maßnahmen sollten die 
zuständigen Behörden schon jetzt von ihren Be
fugnissen nach § 31 Abs. 6 Satz 3 LAbfG NW 
Gebrauch machen und verlangen, daß nur Unter
suchungssteIlen und Gutachter tätig werden, die 
insbesondere auch den in dieser Schrift genann
ten Anforderungen entsprechen. 

Anforderungen, die sich für öffentliche Auftragge
ber aus verwaltungs- und haushaltsrechtlichen 
Gründen ergeben, können bei Vergabe durch pri
vate Auftraggeber außer Betracht bleiben. 

1.3 	 Vergabe und Honorierung alt
lastentypischer Leistungen 

1.3.1 	 Gutachterleistungen 

In Nordrhein-Westfalen hat sich im Bereich "Altla
sten" die Trennung von Gutachterleistungen und 
gewerblichen Arbeiten bei allen öffentlichen Auf
traggebem bewährt. 

Gutachterleistungen, wie z.B. die Ausarbeitung 
von Untersuchungsprogrammen oder die Erstel
lung von Gutachten, erfordern regelmäßig eine 
Interdisziplinäre Bearbeitung, da Altlastenfra
gen unterschiedliche Fachdisziplinen berühren. In 
Betracht kommende Disziplinen sind insbesonde
re Bauingenieurwesen, Chemie, Geologie, Medi
zin, Biologie, Bodenkunde oder Agrarwissen
schaften. 

Vor der Vergabe einer Gefährdungsabschätzung 
ist jedoch auch bei sorgfältiger Erfassung und 

Erstbewertung nicht immer jede Fachdisziplin er
kennbar, die eingeschaltet werden muß. Die vor
sorgliche Beauftragung von Gutachtern für alle 
nur denkbaren Fachgebiete ist unwirtschaftlich 
und daher nicht vertretbar. Ggf. kann es deshalb 
nötig werden, im Laufe einer Gefährdungsab
schätzung zusätzliche Gutachter beizuziehen und 
den Untersuchungsauftrag zu erweitern. Auf die
sen Eventualfall sollte bei der Vertragsgestaltung 
abgestellt werden. 

Anforderungen an Gutachterleistungen, insbe
sondere im Altlastenbereich, lassen sich nicht 
oder nur unzureichend in Leistungsverzeichnis
sen festlegen. Die erforderlichen gelsUg-schöp
ferlschen Arbeiten unterscheiden sich infolge 
fehlender Qualitätsstandards (z.B. in DIN-Vor
schriften) grundlegend von gewerblichen Arbei
ten. Sie sind ihrem Wesen nach vom Herstellen 
eines Bauwerkes und vom Uefern marktgängiger 
Waren verschieden und lassen sich demzufolge 
nicht wie materielle Leistungen vergleichen. 

Bei der Bestellung von Gutachtem ist zu berück
sichtigen, daß durch die HOAI u.a. auch Gutach
terleistungen bei der Altlastensanierung als gei
stig-schöpferische Arbeit geschützt sind. 

Nachdem der in Frage kommende Gutachter sy
stematisch ausgewählt worden ist (siehe Kapi
tel 3), werden die Gutachterleistungen freihändig 
vergeben. Wegen der Eigenart geistig-schöpferi
scher Leistungen liegen die Voraussetzungen tür 
ein Abgehen von der Ausschreibung vor (siehe 
§ 55 Abs. 1 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) 
bzw. die entsprechenden landesrechtlichen Be
stimmungen) . 

Gutachterleistungen sind analog Honorarordnung 
tür Architekten und Ingenieure dem Preiswettbe
werb nicht auszusetzen. Die Ermittlung des ge
eigneten Gutachters kann bei besonders komple
xen Fällen oder Groß projekten, in denen eine 
weitgehend normierte Vorgehensweise nicht 
möglich ist, durch einen Ideen- und Qualitäts
wettbewerb erfolgen. In diesen Fällen sollte in 
einem ersten Schritt der Gutachter nur aufgrund 
der getrennt vorzulegenden Bearbeitungsvor
schläge und der geplanten Projektbearbeitung 
ausgewählt werden. Im zweiten Schritt ist an
schließend das zu dem ausgewählten Vorschlag 
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gehörige, gesondert vorgelegte Angebot hinsicht
lich Angemessenheit zu überprüfen und der Auf
trag freihändig zu vergeben. 

In diesen Fällen, in denen umfangreiche Gutach
terleistungen bereits im Rahmen des Qualitäts
und Ideenwettbewerbs erforderlich sind, kann er
wogen werden, den nicht berücksichtigten Gut
achtern eine Aufwandsentschädigung (vergleich
bar mit Preisgeldern bei Architektenwettbewer
ben) zu vergüten. 

Die in dieser Situation vielfach geforderte Durch
führung von Ausschreibungen oder ausschrei
bungsähnlichen Verfahren ist kein geeignetes 
Mittel für die Auswahl eines Gutachters. 

Je nach Sachlage können Gespräche über die 
durchzuführenden Arbeiten und die Vergütung 
mit einem oder mehreren in Betracht kommenden 
Auftragnehmern geführt werden, bei kleineren 
Aufträgen in der Regel nur mit einem Auftragneh
mer. Eine Streuung der Aufträge ist anzustre
ben. Je nach Leistungsumfang sollen auch geeig
nete kleine und mittlere Büros berücksichtigt 
werden (Handbuch für Verträge über Leistungen 
der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im 
Straßenbau und Brückenbau - HIV-StB 91). 

Öffentliche Auftraggeber haben sich bei Auftrags
werten über 200.000 ECU, d.h. über dem 
Schwellenwert für freiberufliche Leistungen und 
damit auch für Gutachten im Rahmen der Altla
stenbearbeitung, nach der EU-Dienstleistungs
richtlinie zu richten. Diese läßt bei der Vergabe 
das Verhandlungsverfahren zu und nimmt für die 
Honorierung auf die geltenden nationalen Nor
men (in der Bundesrepublik Deutschland die 
HOAI) Bezug, die unberührt bleiben sollen. 

Zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in 
nationales Recht liegt bislang der Entwurf einer 
"Verdingungsordnung für freiberufliche Leistun
gen (VOF)" vor, die in Übereinstimmung mit der 
hier skizzierten Vorgehensweise als einziges Ver
fahren das Verhandlungsverfahren vorsieht und 
für die Honorierung auf die Gültigkeit der HOAI 
verweist. Eine Fachkommission des AHO bereitet 
aus diesen Gründen die Einbeziehung der Pla
ner- und GutaChterleistungen in die HOAI vor. 
Der Vorschlag für eine Leistungs- und Honorar
ordnung soll kurzfristig in der grünen Schriftenrei
he des AHO veröffentlicht werden. 

Für die Auftragsertellung von Gutachterleistun
gen werden das in Anhang 4.1 beigefügte Ver
tragsmuster und die dazugehörigen Allgemei
nen Vertragsbedingungen (Anhang 4.2) emp
fohlen. Diese basieren auf dem vom Bundesmini
sterium für Verkehr (BMV) erstellten Handbuch 
für Verträge über Leistungen der Ingenieure und 
Landschaftsarchitekten im Straßen- und Brücken
bau (HIV-.5tB 91). 

Für den Bereich der Wasserwirtschaft werden 
dieses Vertragsmuster und die Allgemeinen Ver
tragsbedingungen (AVB) des HIV-StB 91 durch 
die Länderarbeitsgemeinschat Wasser (LAWA) 
bei der Erstellung eines gesonderten Handbuchs 
zu Grunde gelegt. Dessen Fertigstellung ist in 
1995 vorgesehen. Es wird empfohlen, diesbezüg
liche Veröffentlichungen der LAWA zu beachten. 

1.3.2 Gewerbliche Leistungen 

Im Gegensatz zu den Gutachterleistungen sind 
die Labor- und Analytikleistungen in den gewerb
lichen Bereich einzuordnen und einem Preiswett
bewerb gemäß VOL zu unterziehen. 

Da das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Un
tersuchungsstelle eine wesentliche Vorausset
zung für die erfolgreiche Arbeit des Gutachters 
ist, sollte die Auswahl der an der Ausschreibung 
beteiligten Stellen in Abstimmung mit dem Gut~ 
achter erfolgen. 

In den Fällen, in denen das Gutachterbüro gleich
zeitig Labor- und Analytikkapazitäten anbietet, ist 
bei der Bieterauswahl für eine beschränkte Aus
schreibung eine besondere Abwägung erforder
lich. Dabei ist 

• 	 neben dem möglichen Vorteil der Bearbei
tung in einer Hand und der Vermeidung von 
Reibungsverlusten 

• 	 das nicht undenkbare Eigeninteresse des 
Gutachters an der Durchführung bestimm
ter oder zusätzlicher Analysen 

zu berücksichtigen. 


Nur in untergeordneten Fällen (Analytikkosten 

< 10.000,-- DM), in denen die Ausschreibungsko

sten im Mißverhältnis zu dem zu erwartenden 

Vorteil stehen, kann hierauf verzichtet werden. 
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Eine weitere Ausnahmeregelung für eine freihän
dige Vergabe ergibt sich in den Fällen, in denen 
nur ein bestimmtes Speziallabor in Betracht 
kommt. 

Sondlerarbelten verbleiben im Regelfall im Auf
gaben bereich des Gutachters, sofern diese vom 
Gutachter selbst durchgeführt werden. Werden 
Sondierarbeiten gemeinsam mit BohrarbeIten 
durch ein gewerbliches Unternehmen ausgeführt, 
sind sie als gewerbliche Arbeiten nach VOB zu 
behandeln und auszuschreiben. In solchen Fällen 
sind diese Arbeiten vom Gutachter zu koordinier
ren und zu überwachen. 

Für Bohrarbeiten als VOB-Leistung gilt, daß die 
zugehörigen Ingenieurleistungen und die Objekt
bearbeitung in die Leistungsphasen des Lei
stungsbildes nach § 55 der HOAI einzuordnen 
sind. Bei anrechenbaren Kosten unterhalb 50.000 
DM nach Tafel § 56, Pkt. 1 können Honorarpau
schalen nach § 6 HOAI vereinbart werden. 

1.4 Begriffsbestimmungen 

Der Begriff "Gutachter" und sonstige Berufs- und 
Funktionsbezeichnungen dieser Schrift beziehen 
sich ausschließlich auf die Funktion und beinhal
ten keine geschlechtsspezifische Zuordnung. 

Orit~ri~hiji'l9$$t'JlitAri'J~II(I~bOr ...... . 

Als Untersuchungsstelle werden Prüflaboratorien 

im Sinne der Normenreihe DIN EN 45001 ff. und 


. andere .Einrichtungen unabhängig von ihrer 

Rechtsform bezeichnet, soweit sie Proben ent

nehmen, transportieren, lagern, behandeln und 

analysieren, sonstige Messungen ausführen oder 
durch andere naturwissenschaftlich-technische 
Methoden Tatsachen feststellen und die Ergeb
nisse der Untersuchungen schriftlich niederlegen. 
Werden damit verbundene gewerbliche Arbeiten 
(z.B. Niederbringen von Bohrungen) von Dritten 
im Auftrag einer UntersuchungssteIle durchge
führt, gelten diese als Leistungen der Untersu
chungssteIle. 

Gutachter im Sinne dieser Schrift ist ein Sachver
ständiger (natürliche Person), der die erforderli
chen Voraussetzungen besitzt und bereit ist, 

• 	 im Auftrag der zuständigen Behörde oder 
eines anderen Auftraggebers und 

• 	 als Grundlage für deren Entscheidungen 

die über eine Altlast-Verdachtsfläche oder Altlast 
erhobenen und ermittelten Daten, Tatsachen und 
Erkenntnisse besonders sachkundig zu beurteilen 
und/oder aufgrund seiner Sachkunde geeignete 
und verhältnismäßige Maßnahmen für ein be
hördliches Eingreifen oder das Tätigwerden des 
Auftraggebers vorzuschlagen. 

Der Begriff "Gutachter" wird unabhängig davon 
verwendet, ob der einzelne Sachverständige 

• 	 in einer Sachverständigengruppe oder Ar- . 
beitsgemeinschaft mitwirkt, 

• 	 Geschäftsführer, Angestellter oder freier 
Mitarbeiter eines Gutachterbüros ist, 

• 	 als Hochschullehrer oder Mitarbeiter von 
Hochschulinstituten oder 

• 	 innerhalb einer sonstigen Organisations
form tätig ist. 

Von "Gutachter" wird der besseren Lesbarkeit 
halber auch dann gesprochen, wenn der Auftrag 
zusätzlich Ingenieurleistungen (z.B. Bau- und 
Bauoberleitung der gewerblichen Arbeiten) bein
haltet. 

Als Gutachterbüro wird in dieser Schrift eine juri
stische Person bezeichnet, in der Gutachter zu
sammengefaßt oder als Inhaber, Geschäftsfüh
rer, Angestellte oder freie Mitarbeiter tätig sind. 
Der Begriff umfaßt sowohl Personenvereinigun
gen, in denen mehrere Gutachter tätig sind, als 
auch Organisationsformen, in denen der einzelne 
Gutachter Hilfskräfte heranzieht. 
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Das Gutachten ist wesentlicher Bestandteil der 
gutachtlichen Tätigkeit im Rahmen einer Gefähr
dungsabschätzung oder Sanierungsuntersu
chung. Es ist die schriftliche Aussage eines oder 
mehrerer Sachverständigen zu der dem Auftrag 
zugrunde liegenden Fragestellung und dient der 
Darstellung des durch die Untersuchungen und 
die fachliChe Beurteilung der Untersuchungser
gebnisse ermittelten Sachverhaltes. Ziel eines 
Gutachtens ist es, der zuständigen Behörde oder 
dem Auftraggeber die Grundlage für eine sachge
rechte und rechtskonforme Entscheidung zu lie
fern. 

Als Gutachten im Sinne dieser Schrift gilt die von 
einem Gutachter vorgelegte schriftliche Unter1a
ge, unbeschadet dessen, ob sie als Gutachten, 
gutachtliche Äußerung, gutachtliche Stellungnah
me, Bewertungsvorschlag o.ä. bezeichnet wird 
und Teil eines Untersuchungsberichtes oder eine 
selbständige Ausarbeitung ist. 

Gutachten, die Aussagen zu mehreren fachlichen 
Teilgebieten zusammenfassen, müssen erkennen 
lassen, für welche Teilgebiete der einzelne mit
wirkende Sachverständige verantwortlich ist und 
wer die Projektleitung innehatte. 

Projektleiter im Sinne dieser Schrift ist der von 
einem Gutachterbüro ausdrücklich benannte 
fachlich Verantwortliche für die Durchführung ei
nes Projektes sowie für die methodische und in
haltliche Koordination des Gutachtens. 

Voraussetzung für die Benennung ist,' daß der 
Projektleiter die Anforderungen an Sachverstän
dige nach § 31 a Abs. 3 LAbfG NW in der Kon
kretisierung durch diese Schrift erfüllt. 

;iM.ijijv..I~lflijpg/·· 

Gefährdungsabschätzung ist der zusammenfas
sende Begriff für die Gesamtheit der Untersu
chungen und .Beurteilungen, die notwendig sind, 
um die Gefahrenlage bei der einzelnen Altlast
Verdachtsfläche abschließend zu klären. Die Ge

fährdungsabschätzung urnfaßt alle im Einzelfall 

. auf die Erfassung folgenden Maßnahmen bis zur 


abschließenden Gefahrenbeurteilung durch die 

zuständige Behörde. Sie ist der zweite Arbeitsab

schnitt in der Altlastenbehandlung und gliedert 
sich im typischen Falle in 

• die Erstbewertung, 

• die Orientierungsphase, 

• die Detailphase. 

Jeder dieser Teilschritte enthält eine fachliche 

und rechtliche Beurteilung; diesen gehen in der 

Erstbewertung eine Auswertung der Erfassungs

unterlagen und ggf. Nacherhebungen, in der Ori

entierungs- und Detailphase konkrete Untersu

chungen voraus. 

Die rechtliche Beurteilung ist nicht Sache des 

Gutachters, sondern bleibt der zuständigen Be

hörde vorbehalten. 


s.,jj~rui1~Qnt.~q~h~og<· . 

Bezeichnung für den i.d.R. einer Sanierung vor
angehenden Arbeitsabschnitt bei einer festge
stellten Altlast. Die Sanierungsuntersuchung um
faßt die Ermittlung der zweckmäßigen und ver
hältnismäßigen Maßnahme bzw. Maßnahmen
kombination zur Gefahrenabwehroder zur Gefah
renvorbeugung für eine vorhandene bzw. geplan
te Nutzung. 
Die Sanierungsuntersuchung dient der Vorberei
tung der Entscheidung der zuständigen Behörden 
über Art und Umfang der im Einzelfall durchzu
führenden Maßnahmen zur Erreichung der 
Schutz- und Sanierungsziele. 

1.".~.'9n9.n~II~~~If@ilYI'V!td,'~f1t 
Diese Schrift verwendet die Begriffe "Bodenbela
stungen" und "Bodenbelastungsverdacht" im Zu
sammenhang mit der Bauleitplanung oder dem 
Baugenehmigungsverfahren. Begriffsbestimmun
gen für diese Rechtsbereiche enthält der Gern. 
RdEr1. d. Ministeriums tür Stadtentwicklung und 
Verkehr, d. Ministeriums für Bauen und Wohnen 
und d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung 
und Landwirtschaft NRW über die "Berücksichti
gung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbe
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sondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im 
Baugenehmigungsverfahren" v. 15.5.1992. Der 
Runderlaß ist in Anhang 1 .4 wiedergegeben. 

Die Empfehlungen dieser Schrift erstrecken sich 
nur insoweit auf Flächen mit Bodenbelastungs
verdacht und Bodenbelastungen, als es sich bei 
diesen um Altlast-Verdachtsflächen oder Altlasten 
handelt. 

In anderen als den v.g. Zusammenhängen wird von 
Bodenbelastungen, belastetem Bodenmaterial u.ä. 
gesprochen, wenn die stofftiche Belastung (Verun
reinigung) bestimmter Bodenschichten oder -mate
rialien gekennzeichnet werden soll. 

1.5 Gutachtliche AufgabensteIlung 

Wegen der einschlägigen Rechtsnormen unter
scheidet sich die AufgabensteIlung für Gutachter 
danach, ob eine Gefährdungsabschätzung oder 
eine Sanierungsuntersuchung für Zwecke der 
GefahrenermIttlung und -abwehr (Abfall-, Was
ser- oder Bergrecht, Allgemeines Ordnungs
recht) , oder der Ermittlung und Beurteilung mögli
cher Gefahreh unter dem Gesichtspunkt baupla
nungsrechtlIcher Vorsorge (Bauleitplanung) 
durchgeführt wird; 

1.5.1 Gefahrenermittlung und -abwehr 

1.5.1.1 Gefährdungsabschätzung 

Anlaß für eine Gefährdungsabschätzung 

Anlaß für die Gefahrenermittlung ist das Vorlie
gen eines Altlastenverdachts für eine Fläche und 
das sachliche und zeitliche Erfordernis für 
Maßnahmen zur Gefahrenermittlung. 

Eine Gefährdungsabschätzung im Sinne des § 31 
LAbfG NW hat zum Ziel, der zuständigen Behör
de die Beantwortung der Frage zu ermöglichen, 
ob von dem Gelände unter Berücksichtigung der 
bestehenden Nutzung Gefahren für die öffentli
che Sicherheit ausgehen, welcher Art die Gefah
ren sind, welchen Umfang und welches Ausmaß 
sie haben. 

1 Einführung 

Bei Gefährdungsabschätzungen im Zuge von 
bergrechtlichen Abschlu ßbetriebsplanverfah'ren 
ist bei der Gefahrenermittlung zusätzlich die ge
plante bzw. beantragte Wiedernutzbarmachung 
des Geländes zu berücksichtigen. 

Aufgaben und Ziel der Gefährdungsabschät
zung 

Aufgabe des Gutachtens ist die Ermittlung und 
sachkundige Beurteilung 

• des maßgebenden Schadstoffinventars ei
ner Verdachtsfläche (Boden, Untergrund, 
Abfälle, Bodenluft) , 

• der Ausbreitungsmöglichkeiten, 

• der bestehenden Einwirkung auf die be
rührten SChutzgüter und 

• der in absehbarer Zukunft mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Einwir
kungen, 

um der entscheidungsbefugten Behörde die 
Grundlage für die fachliche und rechtliche Bewer
tung des Sachverhaltes zu bieten. 

Der Gutachter hat in seinem Gutachten die zeitli
che Nähe und den Umfang des prognostizierten 
Schadens abzuschätzen. Gravierende Auffällig
keiten sind dem Auftraggeber sofort mitzuteilen, 
damit ihm nötigenfalls ein sofortjges Einschreiten 
er'T'öglicht wird. 

Ergeben sich im Laufe der Untersuchung neue 
Gesichtspunkte, wie etwa das Erfordernis einer 
Einbeziehung weiterer Schadstoffe, deren ge
naue Lokalisierung und Quantifizierung oder wei
tere Wirkungspfade, so sollten diese nach Rück
sprache mit dem Auftraggeber berücksichtigt wer
den. Sind nach Auffassung des Gutachters keine 
weitergehenden Maßnahmen (Sanierung, Über
wachung) erforderlich, so hat er auch dies ausrei
chend zu begründen. 

Mit der Untersuchung und deren Auswertung und 
Beurteilung erhält die zuständige Behörde eine 
fachliche Aussage als Grundlage für ihre Ent
scheidung, ob und ggf. für welche Gefahrentatbe
stände weiterer Handlungsbedarf besteht. Hierbei 
kommen folgende Maßnahmen in Betracht: 
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• 	 Anordnung von Sofortmaßnahmen 

• 	 weitere Untersuchungen zur Prüfung noch 
offener Fragen 

• 	 Anordnung zur Unterlassung bestimmter 
Nutzungen 

• 	 Durchführung einer Sanierungsuntersu
chung, ggf. Erstellung eines Sanierungs
plans 

• 	 Anordnung von Sanierungsmaßnahmen. 

Die zuständige Behörde entscheidet darüber, ob 
die Voraussetzungen für ein Eingreifen gegeben 
sind. 

1.5.1.2 Sanierungsuntersuchung 

Anlaß für eine Sanlerung.untersuchung 

Anlaß für eine Sanierungsuntersuchung ist, daß 
die zuständige Behörde aufgrund des Gutachtens 
zur Gefährdungsabschätzung zu dem Ergebnis 
kommt, daß von der Fläche eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit ausgeht und Maßnahmen 
zur Abwehr dieser Gefahren erfordertich sind 
oder werden uhd daß die geeigneten und verhält
nismäßigen Maßnahmen nicht Mauf der Hand lie

Mgen . 

Aufgaben und ZIel der SanIerungsuntersuchung 

Hat die Gefährdungsabschätzung die Notwendig
keit von Sanierungsrnaßnahmen ergeben, ist in 
nicht einfach gelagerten Fällen eine Sanierungs

. untersuchung durchzuführen .. 

Eine Sanierungsuntersuchung beinhaltet in der 
Regel: 

• 	 Vorauswahl von Sicherungs- oder Dekon
taminationsverfahren, 'die grundsätzlich zur 
Erreichung der Schutzziele im Einzelfall ge
eignet erscheinen. 

• 	 Prüfung der in Frage kommenden Verfah
ren anhand verschiedener Beurteilungskri
terien. Wichtige Kriterien dabei sind: 

• 	 Technische Durchführbarkeit und Ver
fügbarkeit 

• 	 Erreichbarkeit der angestrebten Sanie
rungsziele (Wirksamkeit) 

• 	 Zuverlässigkeit von Aussagen über 
den voraussichtlichen Sanierungser· 
folg, z.B. anhand von Voruntersuchun
gen oder vergleichbaren Anwendungs
fällen 

• 	 Auswirkungen auf die Umwelt 
• 	 rechtliche, insbesondere genehmi

gungsrechtliche Erfordernisse 
• 	 Kostenschätzung, Kostenwirksamkeit 

• 	 Vorschlag des GutaChters für Art und Um
fang der Sanierung, ggf. Vorschläge zur 
weiteren Konkretisierung der Schutzziele 
und der abschließenden Festlegung einzel· 
fall bezogener Sanierungsziele. 

Bei der Aufleilung der gesamten Altlastenfläche 
in Sanierungszonen, für die unterschiedliche 
Maßnahmen in Betracht kommen, können Vor
schläge für differenzierte Sanierungsschwellen
werte sowie SanierungszielWerte erforderlich wer· 
den. 

Die Sanierungsuntersuchung muß der zuständi
gen Behörde die Entscheidung darüber ermögli
chen, welche der untersuchtßn Maßnahmen im 
Einzelfall besonders geeignet und verhältnis
mäßig sind, und welche Sanierungsvariante das 
Mittel der Wahl darstellt. Einen Ordnungspflichti
gen muß die Sanierungsuntersuchung in die 
Lage versetzen, die von ihm bevorzugte Sanie
rungsvariante in Form eines Sanierungsplans 
nach § 31 Abs. 4 LAbfG NW zu erarbeiten . 

, 
Eine Hauptaufgabe der Sanierungsuntersuchung 
besteht darin, die technische Umsetzung der Sa· 
nierung als Basis für eine Entwurfsplanung hinrei
chend zu beschreiben. 

Die Sanierungsuntersuchung muß die Grundlage 
für die Entscheidung über die im Einzelfall geeig
nete und verhältnismäßige Sanierungsrnaßnah
me bzw. Maßnahmenkombinationen zur Gefah
renabwehr oder im Hinblick auf eine geplante 
Nutzung liefern. 
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1 Einführung 

1.5.2 	 Ermittlung und Beurteilung mög· 
licher Gefahren und Umweltbe
lange unter dem Gesichtspunkt 
bauplanungsrechtlicher Vorsorge 

1.5.2.1 	 Gefährdungsabschätzung 

Anlaß für eine Gefährdungsabschätzung 

Anlaß für eine Gefährdungsabschätzung ist, daß 
für das Plangebiet der Verdacht auf eine Altlast 
oder eine sonstige Bodenbelastung besteht oder 
daß aus einer ordnungsrechtlichen Gefahrener
mittlung Kenntnisse über Bodenbelastungen vor
liegen. In diesen Fällen ist im Rahmen der Bau
leitplanung für die Sicherung der beabsichtigten 
Nutzung oder die Überprüfung einer vorhandenen 
Nutlung die Durchführung einer Untersuchung 
zur Gefährdungsabschätzung und die Ermittlung 
umweltrelevanter Einflüsse erforderlich. 

Aufgaben und Ziel der Gefährdungsabschitzung 

Nachdem Baugesetzbuch (BauGB) sollen die 
Bauleitpläne 

• 	 eine menschenwürdige Umwelt sichern und 

• 	 die natürlichen Lebensgrundlagen schützen 
und entwickeln. 

Dabei sind nach § 1 Abs. 5 BauGB u.a. folgende 
Belange zu berücksichtigen: 

• 	 Belange der menschlichen Gesundheit 
(Gefahrenvorbeugung) 

• 	 allgemeine Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

• 	 Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbe
völkerung 

• 	 Umweltschutzbelange (vorsorgender Um
weltschutz), unter anderem 

• 	 Gewässerschutz 
• 	 Luftreinhaltung 
• 	 Abfallwirtschaft. 

Aus den vorgenannten Anforderungen ergeben sich 
die spezifiscoen Aufgaben einer Gefährdungsab
schätzung für Zwecke der Bauleitplanung . Diese 
hat sich auch auf die Ermittlung und Beurteilung 
von Gefahren irn ordnungsrechtlichen Sinne zu er~ 
strecken, falls dieser Teil der Gefährdungsabschät
zung noch nicht vorliegt * 

Im Hinblick auf die Vorbeugung vor Gesund
heltsgefahren ist folgende Fragestellung zu beant
worten (siehe auch Tab. 1-1): 

• 	 Kann mit hinreichender Sicherheit ausge
schlossen werden, daß durch Altlasten 
oder sonstige Bodenbelastungen über die 
verschiedenen Wirkungspfade, wie z. B. 
Gasmigration, Bodenkontakt, Verwehung, 
Nahrungskette usw., 

• 	 während der Realisierungsphase (FIä
chenaufbereitung, Bauausführung usw.) 
oder 

• 	 in der Nutzungsphase 

Gefahrensituationen für die dort lebenden 
oder arbeitenden Menschen entstehen? 

Beim Spezialfall "Umnutzungen bestehender Ge
bäude" sind analog zu den Bodenbelastungen 
auch Bausubstanzverunreinigungen zu betrach
ten. 

Die Fragestellungen zum Grundwasserschutz 
lauten: 

• 	 Kann mit hinreichender Sicherheitausge
schlossen werden, daß durch Altlasten 
oder sonstige Bodenbelastungen jetzt und 
in Zukunft das Grundwasser im Sinne der 
Grundentscheidung des Wasserhaushalts
gesetzes über die Wirkungspfade 

• 	 Versickerung, 
• 	 Mobilisierung (z. B. Abbruch, Grün

dungs- oder Tiefbaumaßnahmen) 

gefährdet wird oder 

* 	 Eine systematische Darstellung über die Ermittlung und Bearbeitung von Bodenbelastungen bei der 
Bauleitplanung gibt eine unter Federführung des MSV NRW erarbeitete Schrift, die den Fragekreis am 
Beispiel der Festsetzung von Gewerbegebieten behandelt (ILS 1994). 
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1 Einführung 

ist· eine schädliche Verunreinigung des 
Grundwassers bereits eingetreten bzw. in 
überschau barer Zukunft zu erwarten? 

• 	 Werden durch das Vorhaben evtl. später 
erforderlich werdende Sanierungsmaßnah
men erschwert oder technisch unmöglich 
gemacht? 

Bei bereits eingetretenen Verunreinigungen des 
Grundwassers ist darüber hinaus die Problematik 

von Baugrubenwasserhaltungen sowohl bzgl. der 
Behandlungsnotwendigkeiten des abgepumpten 
Grundwassers als auch bzgl. möglicher hydrauli
scher VeriagerungenNerschleppungen zu klären. 
Desweiteren ist bzgl. der späteren Nutzung im 
Bereich von Grundwasserverunreinigungen die 
Notwendigkeit der Beschränkung der erlaubnis
freien Benutzung des Grundwassers (Gemeinge
brauch) nach § 33 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) zu prüfen. 

Tab. 1-1 Zusammenstellung der wesentlichen bei einem Altlasten-Verdacht zu berücksichtigenden 
bzw. zu untersuchenden Umweltbelange bei der Bauleitplanung 

I 
Grundsätzliche Nutzbarkeit des GW, insbesondere 

auch für erlaubnisfreie Benutzungen 

Migration verunreinigter 
Bodenluft 

unmittelbaren Kontakt 
mit dem Boden 

Aufnahme Ober die 
Nahrungskette 

gem. §1 a Abs. 2 WHG 
• Mobilisierungen 

Grundsätzliche technische, rechtliche und Mögliche Gefährdung durch gezieltes 
finanzielle BehandelbarkeitJEntsorgbarkeit von Versickem von gefaßtem Niederschlagswasser 

belastetem Bodenmaterial und sonstigen Abfällen 

Anforderungen nach 
. § 1 Abs. 5 BauGB 

Eingetretene Realisierte Gefahr = 
GW-Verun Störung 
reinigung 

GW-gefährdende I Gefahr für öff. Sicherheit 
(Grundentscheidung des 

WHG)IGW-Gefährdung 
durch Sorgfaltsgebot zur 

Vermeidung von• Entsiegelung 
GW-Verunreinigungen 

Abfallvermeidung für 
bautechnisch bedingte . 

Aushubmassen 

Abfallverrneidungsgebot Verlagerungs-Nerschleppungsgefahr 
gem. § 1 a Abfallgesetz bei Maßnahmen mit 
und § 1 Abs. 1 Landes- Baugrubenwasserhaltungen 

abfallgesetz 

übergreifend zu begutachten: 

Grundsätzliche Sanierbarkeit unter technischen, rechtlichen und finanziellen Aspekten 
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1 Einführung 

Detaillierte abfallrechtliche und -wirtschaftliche 
Fragen stellen sich erst in Zusammenhang mit 
dem Baugenehmigungsverfahren. 

Beim Bebauungsplan sind im Hinblick auf die Ab
fallwirtschaft im wesentlichen folgende Aspekte 
zu berücksichtigen: 

• 	 Grundsätzliche Klärung der technischen, 
rechtlichen und finanziellen Sanier- bzw. Ent
sorgbarkeit von belasteten Bodenmaterialien 
inkl. der Abbruchabfälle, soweit bestehende 
Gebäude entfernt werden müssen. 

• 	 Abfallvermeidung bei Bodenbelastungen und 
sonstigen Abfällen. 

Nicht sanierungsbedürftige Belastungen des Bo
dens (unterhalb der Schwelle der Gefahrenvor
beugung) können durch bautechnische Aushub
maßnahmen für die Neunutzung eine Abfallfrage
stellung auslösen. Bei Einfamilienhausgebieten 
und bei größeren Einzelbauvorhaben mit Tiefga
ragen stellt sich im Hinblick auf große Aushub
mengen die Frage, ob bzgl. des Belanges der 
Abfallvermeidung in entsprechender Anwendung 
der § 1 a Abfallgesetz (AbfG) und § 1 Abs. 1 
Landesabfallgesetz (LAbfG NW) das Bauen in die 
Tiefe sinnvoll bzw. vertretbar ist. Auf den Ab
bruchIRückbau kann diese Frage sinngemäß 
übertragen werden. Im Rahmen des B-Plan-Ver
fahrens ist deshalb eine Abfallpotentialbetrach
tung angezeigt (siehe Tab. 1-1). 

1.5.2.2 SanIerungsuntersuchung 

Wenn die Gefährdungsabschätzung nach Auffas
sung der zuständigen Behörde ergeben hat. daß 
zur Realisierung der beabsichtigten Nutzungen 
oder Nutzungsänderungen Sanierungsmaßnah
men notwendig sind, ist i.d.R. eine Sanierungsun
tersuchung durchzuführen. 

Im Rahmen dieser Sanierungsuntersuchung ist 
zu untersuchen, welche technischen Maßnahmen 
geeignet sind, die geplanten Nutzungen oder die 
Nutzungsänderungen zu ermöglichen. Ziel der 
Sanierungsuntersuchung sind begründete Vor

schläge für geeignete und angemessene 
Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung. Bei der 
Sanierungsuntersuchung können ggf. auch etwai
ge Änderungen der zunächst geplanten Nutzung 
in die Betrachtung einbezogen werden. 

1.5.2.3 BauplanungsrechtlIche Abwigung 

Die Berücksichtigung der unter den Nm. 1.5.2.1 
und 1.5.2.2 genannten Belange und Ergebnisse 
erfolgt durch die Einstellung in die bauplanungs
rechtliche Abwigung. 

Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind alle Belange ge
geneinander und untereinander gerecht abzuwä
gen. 

Die Abwägung wird von der Gemeinde durchge
führt. Damit die Gemeinde die Umwelt- und Ge
samtbelange bei einem Bodenbelastungsver
dacht sachgerecht berücksichtigen kann, müssen 
die entsprechenden Grundlagen ermittelt und von 
der zuständigen Fachbehörde beurteilt werden. 
Im Rahmen der Abwägung ist auch zu berück
sichtigen, daß durch den Vollzug des Bebauungs
plans nicht später erforderliche Maßnahmen (z.B. 
aus Gründen des Grundwasserschutzes) er
schwert werden. Hierzu sind vom Gutachter 
ebenfalls Aussagen erforderlich. 

Zu der Nachforschungspflicht bei der Zusammen
stellung des Abwägungsmaterials, der Beteili
gung der Fachbehörden als Träger öffentlicher 
Belange, der gemeindlichen Abwägung und der 
rechtlichen Sicherung der Sanierungsmaßnah
men wird auf den Gem.AdEr!. des MSV, MBW 
und MUAL vom 15.5.1992 (siehe Anhang 1.4) s0

wie auf den Gem. RdErI. des MBW, MSV und 
MURL vom 28.10.1994 (siehe Anhang 1.5) verwi&
sen. 

In Anhang 1.6 sind die einzelnen Bearbeitungs
schritte für Flächen mit Bodenbelastungsverdacht 
in der Bauleitplanung unter Angabe der wesentli
chen Beteiligten inkl. der Beauftragung eines Gut
achters zusammengefa8t. 
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1 Einführung 

1.5.3 	 Errichtung und Änderung bauli
cher Anlagen 

Anlaß 

Für das Baugrundstück ergibt sich ein Bodenbe
lastungsverdacht (z.B. aus dem Kataster über Alt
last-Verdachtsflächen), aufgrund dessen zu klä
ren ist, ob eine Bodenbelastung vorhanden ist 
und ob von einer vorhandenen Bodenbelastung 
Gefahren für das beabsichtigte Bauvorhaben und 
die Nutzer ausgehen. 

Aufgaben und Ziel 

Nach § 3 Abs. 1 der Landesbauordnung (BauO 
NW)* sind bauliche Anlagen sowie andere Anla
gen und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 
Satz 2 BauO NW so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern und instandzu halten , daß die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, 
Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundla
gen, nicht gefährdet werden. Gegen diese Vor
schrift wird verstoßen, wenn auf Grundstücken 
mit Altlasten oder sonstigen Bodenbelastungen 
bauliche Anlagen, insbesondere Gebäude, errich
tet werden sollen und hierdurch z.B. die Nutzer 
einer Gefährdung ausgesetzt sind. 

Die allgemeinen Anforderungen des § 3 BauO 
NW gelten unabhängig davon, ob es sich um ein 
genehmigungsbedürftiges oder um ein genehmi
gungsfreies Vorhaben handelt. Durch die am 
1. Januar 1996 in Kraft tretende neue BauO NW 
ist der Kreis der genehmigungsfreien Vorhaben 
beträchtlich erweitert worden. 

Besonders hingewiesen sei In diesem Zusam
menhang darauf, daß der § 16 Abs. 1 BauO NW 
durch die Novellierung von 1995 ergänzt worden 

ist. Der neue Satz 2 lautet: "Baugrundstücke 
müssen für bauliche Anlagen entsprechend ge
eignet sein.· Durch diese klarstellende Ergänzung 
wird das Baugrundstück ausdrücklich selbst in 
den Schutz der baulichen Anlage gegen schädli
ehe Einflüsse mit einbezogen. ** 

Ergeben sich im Baugenehmigungsverfahren 
konkrete Hinweise und Anhaltspunkte für einen 
Bodenbelastungsverdacht (z.B. aus dem Kataster 
über Altlast-Verdachtsflächen), so muß dies vor 
einer Entscheidung über den Bauantrag oder 
über einen Antrag auf Erteilung eines Vorbe
scheides geklärt werden. 

Liegt das beabsichtigte Bauvorhaben im Gel
tungsbereich eines qualifizierten Bebauungspla
nes (§ 30 Abs. 1 BauGB) und lassen die Festset
zungen dieses Vorhaben zu, dann hat die Bau
aufsichtsbehörde die Gemeinde und die Bezirks
regierung als Genehmigungs- bzw. Anzeigebe
hörde für die Bauleitpläne zu unterrichten. Die 
Gemeinde hat das Notwendige zu veranlassen, 
z.B. über die Einleitung eines Verfahrens zur Auf
hebung, Änderung, Ergänzung oder Neuaufstel
lung 'des Bebauungsplans zu entscheiden. Für 
Untersuchungen und Gutachten, die als Grundla
ge solcher Entscheidungen von der Gemeinde in 
Auftrag gegeben werden, gelten die unter Nr. 
1.5.2 entwickelten Grundsätze. 

Kann die Bauaufsichtsbehörde einen bestehen
den Bodenbelastungsverdacht auch durch die 
Beteiligung von Fachbehörden nicht ausräumen, 
ist es Sache des Bauwilligen, durch Gutachten 
nachzuweisen, daß keine Bodenbelastung vor
handen ist oder daß von der vorhandenen Bo
denbelastung keine Gefahren auf das beabsich
tigte Bauvorhaben ausgehen. 

'" 	 Die BauO NW ist 1995 novelliert worden. Diese Schrift bezieht sich auf die neue Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauD NW) vom 7. März 1995, die am 1. Januar 1996 in Kraft . 
tritt. Auszüge aus de r neuen BauO NW enthält Anhang 1.7. 

** 	 Mit dem § 16 Abs. 1 Satz 2 BauD NW ist allerdings keine generelle Erforschungspflicht der 
Bauaufsichtsbeoorden ohne konkrete Anhaltspunkte für eine Belastung des Grundstückes verbunden, 
vielmehr müssen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß das Grundstück möglicherweise nicht für die 
Errichtung einer baulichen Anlage geeignet ist 
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Migration verunreinigter 
Bodenluft 

Einwirkungen durch 
schadstoffbelastete Stäube 

unmittelbarer Kontakt mit 
dem Boden 

Aufnahme über die 

1 Einführung 

Tab. 1-2 Zusammenstellung der bei einem Altlasten-Verdacht oder Bodenbelastungsverdacht im 

Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens zu untersuchenden Fragestellungen 


Anforderungen 
nach § 3 Abs. 1 

BauONW 

Wesentliches über die Planungsfragen 
hinausgehendes Kriterium ist die Frage nach 
der ·Überbauung": 

Werden durch das Vorhaben evtl. später 
erforder1ich werdende Sanierungsmaßnahmen 
erschwert oder unverhältnismäßig oder 
technisch unmöglich gemacht? 

Nahrungskcettce::'====i:==========i2J.±===============================WJ 

In diesem Falle ist durch das Gutachten zu klä
ren, ob 

• 	 durch die beabsichtigte Errichtung oder Än
derung der baulichen Anlage, insbesondere 
auch durch die Bauarbeiten für die Baugru
be, oder 

• 	 bei der Nutzung der baulichen Anlage 

Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 BauO NW 
hervorgerufen werden können und durch welche 
Maßnahmen die Gefahren gg1. abgewehrt wer
den können. 

Bei der Begutachtung ist zu beachten, daß ge
mäß § 3 Abs. 1 BauO NW die öffentliche Sicher
heit der Maßstab für die Bewertung etwaiger Bo
denbelastungen ist. Die, Aufgaben der Bauauf
sichtsbehörden gelten als solche der Gefahren
abwehr . Die Gefahrenabwehr ist zu unterschei
den von der Vorsorge im Sinne des Baupla
nungsrechts (siehe Nr. 1.5.2). 

Nach § 75 BauO NW ist die Baugenehmigung zu 
erteilen, wenn öffentliche Vorschriften dem Vor
haben nicht entgegenstehen. Im Umkehrschluß 
bedeutet dies, daß die Baugenehmigung so lange 
nicht erteilt werden kann, wie öffentlich-rechtliche 
Vorschriften dem entgegenstehen. Öffentlich
rechtliche Vorschriften sind neben dem Bauord
nungsrecht und dem allgemeinen Ordnungsrecht 
insbesondere auch umweltrechtliche Regelun
gen, soweit diese die bauliche Anlage und deren 
Anordnung, Errichtung, Änderung und Instandhal
tung im Sinne des Bauordnungsrechts betreffen. 

Die Fragestellungen, die sich vor dem Hinter
grund der BauO NW im Hinblick auf den Gesund
heitsschutz und den Grundwasserschutz erge
ben, sind der Tab. 1-2 zu entnehmen. Zu berück
sichtigen sind ebenfalls Gefährdungen, die für die 
bauliche Anlage selbst entstehen können. 
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1 Einführung 

Im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben sind 
häufig auch abfallwirtschaftliche Fragen zu klä
ren. Aufgrund von Regelungen kommunaler Ge
bietskörperschaften, die sich auf das Abfallrecht 
stützen, kann dabei nicht nur eine Abfallpotential
betrachtung, sondern auch eine detaillierte Aus
hubklassifizierung und die anschließende Erstel
lung eines Konzepts zu 

• 	 der Vermeidung, 

• 	 den Aushubarbeiten, 

• 	 der Behandlung sowie 

• 	 der Verwertung und der sonstigen Entsor
gung verbleibender Abfälle 

erforderlich werden. 

In vielen Fällen kann es zweckmäßig sein, aus 
Anlaß bauordnungsrechtlicher Prüfungen der Ab
fallwirtschaftsbehörde Gelegenheit zu geben, die
sen Fragenkreis zu beurteilen. 

Für den Spezialfall "Abbruch" kann zusätzlich die 
Erstellung eines Rückbaukonzeptes angezeigt 
sein, bei dem die Bereiche 

• 	 zuruckzubauende Baustoffe (wie Holz, Lei
tungen, Asbest, Dachpappe, Beschichtun
gen, Ausschäumungen usw.) sowie 

• 	 Bausubstanzverunreinigungen durch die 
vorangegangenen Nutzungen 

betrachtet werden. 
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2 Vorleistungen und Mit
wirkung des Auftragge
bers 

Voraussetzung für die vom Auftraggeber ge
wünschte Qualität des Gutachtens ist eine ein
deutige, klare Benennung von Anlaß, Zweck und 
Umfang des Gutachtens, der zu berücksichtigen
den Informationen und Randbedingungen sowie 
des rechtlichen Hintergrundes (z.B. Aufklärung 
des Bodenzustandes für einen Bebauungsplan) . 
Insbesondere sind die Gründe zu erläutern, die 
für die Notwendigkeit der Untersuchung und Be
gutachtung gesehen werden. Weiterhin hat der 
Auftraggeber die Fläche, die Gegenstand der Un
tersuchung und Begutachtung sein soll, hinsicht
lich ihrer Lage, Größe und der bereits vorliegen
den Daten, Tatsachen und Erkenntnisse zu be
schreiben. 

Vor der Auswahl in Betracht kommender Gutach
ter oder UnterSUChungssteIlen soll der Auftragge
ber prüfen, auf welche Wissensgebiete sich die 
Aufgabenstellung erstreckt und für welche Teilge
biete dementsprechend der oder d.ie Gutachter 
die erforderliche Sachkunde besitzen müssen 
(siehe hierzu im einzelnen Nr. 3.2.2). In beson
ders schwierigen Fällen kann zur Klärung dieser 
Fragen eine Fachdienststelle des Oberkreisdirek
tors, das Staatliche Umweltamt und - über die 
Bezirksregierung - das Landesumweltamt um Un
terstützung gebeten werden. 

In der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes 
ist dem Bieter weiterhin mitzuteilen,' welche Dritt
leistungen mit welcher Vergabeart vorgesehen 
sind (siehe Tab. 2-1) und insbesondere welche 
Leistungen der Auftraggeber selbst, gg1. mit Zu
stimmung der zuständigen Behörde, durchführt. 
Letztere können u.a. sein: 

• Analytik (z.B. durch Chemisches Untersu
chungsamt, wenn es die in dieser Schrift 
genannten Voraussetzungen erfüllt) 

• Eigentümerbenachrichtigung und Informa
tion persönlich Betroffener 

• Erstellung der Plangrundlage 

• Vermessungsarbeiten 

2 Vorleistungen und Mitwirkung des Auftraggebers 

• Durchführung der Vergabeverfahren VOU 
VOB/andere. 

Tab. 2-1 Übersicht über Vergabearten 

Gewerbliche • Jah resausschreibung 

BohrarbeIten für (VOB) 

GW-Meßstelien • VOB-Ausschreibung 

• Auftrag an den Gutachter 

Leistung (freihändige Vergabe) 

• führt der Auftraggeber 
selbst durch 

• festgelegt durch 
Jahresausschreibung 

Sondergutachter •• freihändige Vergabe 

(z.B. Geophysik) • Preisanfrage 

Weiterhin müssen der Anfrage alle verfügbaren 
und erforderlichen Unterlagen und Informationen 
beiliegen; dies können je nach Einzelfall sein: 

• Lageplan 

• Übersicht 1 : 25.0001 ....... .. 

• Detail 1 : 1 .000 I 5001 ........ . 

• Aufstellung über Art und Fundort derzeit 
vorliegender Unterlagen, beispielsweise 

• Karten und Luftbilder (z.B. Planungs-
amt mit Anschrift) 

• Bauakten 

• Genehmigungsunterlagen 

• Unterlagen der Abfallwirtschaftsbehörde 

• Unterlagen der Bergbehörde (z.B. Be
triebspläne, Grubenbilder mit Chronik 
des Bergbaubetriebes) 

• Unterlagen der Wasserbehörde 

• Unterlagen des Gesundheitsamtes 

• Unterlagen des StUA 

• vorliegende Gutachten 
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2 Vorleistungen und Mitwirkung des Auftraggebers 

• sonstige Unterlagen (z.B. Informa
tionen über Brände, Schadensfälle) 

• Unterlagen über Kriegseinwirkungen 

• Beschreibung der zu untersuchenden Flä
che, z.B. beim B-Plan 

• Bestandsicherungljetzige Nutzung 

• Beschreibung des Nutzungskonzeptes 

• Begründung zum B-Plan 

• Benennung der Art einer evtl. Förderung 
aus öffentlichen Mitteln; Beschreibung der 
besonderen Anforderungen, die sich aus 
den förderrechtlichen Regelungen ergeben 
(z.B. hinsichtlich des Vergabeverfahrens) 

• Aufstellung über leistungen, die neben 
der gutachtlichen Leistung durch den Gut
achter zu erbringen sind 

• Benennung des Vergabeverfahrens bei 
der Verwendung von Subunternehmern. 

Der Anfrage ist ein grober Zeltplan für die Durch
führung der Arbeiten beizugeben. 

Sind die Ergebnisse der Arbeiten vom Auftrag
nehmer auch in ADV-Form zu dokumentieren, 
sind die Art der DatenaufbereItung, eine Sy- . 
stembeschrelbung und die Form der Daten
übernahme darzustellen. 
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Wenn die Ergebnisse der Untersuchung . auch in 
einem ISAL-Erfassungsbogen/Stammdaten zum 
Informationssystem Altlasten NRW (ISAL) zu do
kumentieren sind, so ist dies anzugeben (siehe 
Anhang 4.3 Nr. 5). 

Zu der Aufgabe des Auftraggebers gehört es 
auch, nötigenfalls für die Erteilung von Betre
tungsrechten zu sorgen und von der Maßnahme 
berührte Dienststellen über die Beauftragung ei
nes Gutachters zu unterrichten, damit diese in 
der erforderlichen Weise mitwirken. 

Unerläßlich ist auch der besondere Hinweis auf 
Informationen, die für Maßnahmen zum Arbeits
schutz von Bedeutung sind. Sicherzustellen ist in 
diesem Zusammenhang auch eine notwendige 
"Freigabe" der Fläche für Untersuchungen (Son
dierungen, Bohrungen etc.) durch den Kampfrnit
telräumdienst, um das dort tätige Personal nicht 
zu gefährden. 

Im Rahmen seiner Vorleistungen und Mitwirkung 
hat der Auftraggeber strikt darauf zu achten, daß 
er dem Gutachter keine Weisungen zu erteilen 
versucht, die das Ergebnis des Gutachtens ver
fälschen könnten. 
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3 Anforderungen an Gut- 3.2 
achter und Untersu
chungssteIlen 

Anforderungen und Aus
wahlkriterien für Gutachter 

3.1 Allgemeines 

An Sachverständige, die in Nordrhein-Westfalen 
als Gutachter auf dem Gebiet "Altlasten" tätig 
werden wollen, stellt das LAbfG NW bestimmte 
Anforderungen. Eine Konkretisierung dieser An
forderungen und ein Verfahren, das die Erfüllung 
dieser gesetzlichen Anforderungen bestätigen 
soll, werden gegenwärtig im Landesumweltamt 
NRW vorbereitet (siehe Nr. 1.2). Auf Bund-Län
der-Ebene und in verschiedenen Fachverbänden 
und Gremien sind außerdem seit einiger Zeit Be
strebungen im Gange, um Anforderungen angut-, 
achtlich tätige' Sachverständige für das Gebiet 
"Altlasten" zu erarbeiten. 

Bis zur Einführung verbindlicher Regelungen in 
Nordrhein-Westfalen kann insbesondere die Nr. 
3.2 dieses Kapitels den zuständigen Behörden 
als Handreichung für die Konkretisierung der An
forderungen des LAbfG NW an Gutachter dienen. 
Auch bei der Vergabe altlastentypischer Leistun
gen in anderen Rechtsbereichen ist zu empfeh
len, sich die erforderliche Sachkunde, Zuverläs
sigkeit und gerätetechnische Ausstattung anhand 
der in dieser Schrift genannten Kriterien nachwei
sen zu lassen. 

Spezielle altlastenrechtliche Anforderungen an 
UntersuchungssteIlen bestehen in Nordrhein
Westfalen bisher nicht. Zur Auswahl qualifizierter 
UntersuchungssteIlen können jedoch bestimmte 
amtliche Zulassungen oder Zertifizierungen und 
Akkreditierungen auf der Grundlage der Normen
reihe DIN EN 45001 ff. Hilfe bieten. Hierzu enthält 
Nr. 3.3 dieses Kapitels nähere Angaben. 

Ungeachtet dessen, daß nachfolgend die Anfor
derungen an Gutachter und UntersuchungssteI
len gesondert aufgeführt werden, ist auf deren 
enge Zusammenarbeit zu achten, damit Informa
tionsverluste vermieden, eine fachlich zuverlässi
ge Beurteilung gesichert und eine kurze Bearbei
tungszeit erzielt werden. 

3.2.1 Rechtliche Regelungen 

Nach § 31 a Abs. 3 Satz 1 LAbfG NW müssen 
Sachverständige, die Aufgaben nach diesem 
Gesetz wahrnehmen sollen, die für diese Aufga
be erforderliche Sachkunde, Zuverlässigkeit 
und gerätetechnische Ausstattung besitzen. 
Aus der Verwendung des Begriffs "Sachverstän
dige" folgt, daß eine Konkretisierung und Erläute
rung dieser Anforderungen von dem gefestigten 
Sachverständigen-Begriff ausgehen muß, wie er 
sich mit Hilfe von Rechtsprechung und Rechts
lehre herausgebildet hat. Zusätzlich zu den im 
LAbfG NW ausdrücklich genannten Anforderun
gen hat der Sachverständige auch diejenigen 
Voraussetzungen zu erfüllen, die dem Wesen der 
Sachverständigentätigkeit ohnehin immanent 
sind, wie z. B. Objektivität und Verschwiegenheit. 

In diesem Sinne gehören 

• besondere Sachkunde, fachspezifische 
Ausbildung, ausreichende praktische Erfah
rung, 

• ständige Weiterbildung auf dem Tätigkeits-
gebiet, 

• persönliche Zuverlässigkeit und Integrität, 

• Objektivität, 

• Verschwiegenheit sowie 

• erforderliche gerätetechnische Ausstat-
tung 

zu den nach dem Landesabfallgesetz NW zu er
füllenden Anforderungen an Sachverständige, die 
sich auf dem Gebiet "Altlasten" als Gutachter be
tätigen wollen. 

Für den Nachweis dieser unter den Nm. 3.2.2 bis 
3.2.7 verdeutlichten Voraussetzungen für eine 
Gutachtertätigkeit sollen die zugehörigen Be
werbungsunterlagen keine Planungsvorschläge 
oder sonstige Vorleistungen, sondern aus
schließlich Nachweise über die Erfüllung der vor
genannten Anforderungen enthalten. Sind im Ein
zelfall mehrere Wissensgebiete berührt, muß an-
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gegeben werden, welche Sachverständige in weI
cher Form des Zusammenwirkens für die einzel
nen Teilgebiete persönlich als Gutachter tätig 
werden sollen. Der Nachweis der o. a. Anforde
rungen ist für jeden beteiligten Gutachter auf sei
nem Teilgebiet zu erbringen; außerdem ist de~e
nige Gutachter zu benennen, der die Begutach
tung methodisch und inhaltlich koordinieren soll 
(Projektleiter) . 

Bei der Bewerbung durch ein Gutachterbüro soll 
dem Auftraggeber auch ein allgemeines Bild über 
das Unternehmen und dessen bisheriges Tätig
keitsfeid vermittelt sowie dessen Mitarbeiterstab 
und gerätetechnische Ausstattung vorgestellt 
werden. Weiterhin sollte der Bewerber solche Re
ferenzen benennen, die auf eine besondere pro
jektspezifische Qualifikation und entsprechende 
Praxiserfahrung hinweisen. Das Gutachterbüro 
soll zudem die Mitarbeiter benennen und vorstel
len, die es für das zukünftige Projekt einsetzen 
will. Auch hier ist der ProjektIeIterhinsichtlich 
seiner allgemeinen und projektspezifIschen 
Qualifikation anzugeben. Entsprechendes gilt für 
die Mitarbeiter, die für bestimmte Teilgebiete gut
achtlich tätig werden sollen. 

3.2.2 Erforderliche Sachkunde 

3.2.2.1 Allgemeine fachliche Anforderungen 

Eine der Voraussetzungen, die Sachverständige 
besitzen müssen, wenn sie Aufgaben nach den 
altlastenrechtlichen Regelungen im LAbfG NW 
wahmehmen sollen, ist die für diese Aufgaben 
erforderliche Sachkunde. Ausgehend von dem 
rechtlichen Verständnis des Sachverständigen
Begriffs ist die erforderliche Sachkunde gleich
zusetzen mit einer besonderen Sachkunde. 

Allgemein ist die besondere Sachkunde gegeben, 
wenn der Gutachter auf einem abgegrenzten 
Wissensgebiet aufgrund seiner fachspezifischen 
Ausbildung, beruflichen Bildung und praktischen 
Erfahrung über überdurchschnittliche Fach
kenntnisse verfügt und zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung der ihm im Einzelfall obliegenden Auf
gaben geeignet ist. 
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Ausreichende Erfahrung setzt im vorliegenden 
Zusammenhang voraus, daß sich der Gutachter 
während einer mehrjährigen praktischen Tätigkeit 
- in der Regel zwischen drei und fünf Jahren - auf 
dem Sachgebiet ·Untersuchung und Beurteilung 
von Altlast-Verdachtsflächen und Altlasten" die 
für die AufgabensteIlung erforder1ichen Kenntnis
se erworben hat. 

Notwendig ist weiterhin, daß auch Kenntnisse 
und Erfahrungen in den Bereichen Projektmana
gement und Projektpranung vorliegen. Dies ist 
insbesondere bei umfangreichen und komplexen 
Altlastenbearbeitungen, bei denen verschiedene 
Gutachter und Fachleute zusammenarbeiten, 
wichtig, um als Projektleiter solche Vorhaben 
sach- und fachgerecht koordinieren und bei der 
Gutachtenabfassung für eine gesamtheitliche Be
trachtung sorgen zu können. 

Zum Inhalt der besonderen Sachkunde gehört 
weiter, daß der Sachverständige sie im Rahmen 
seiner Gutachtertätigkeit im erforder1ichen Um
fang zur Geltung bringen kann. Er muß in der 
Lage sein, sich mündlich und schriftlich so auszu
drücken, daß sein Gutachten für den Auftragge
ber verständlich und in den wesentlichen Teilen 
nachvollziehbar ist. 

3.2,2.2 Fachliche Voraussetzungen für den 
Nachweis der besonderen Sach
kunde 

Ein Regelwerk, das die fachlichen Anforderungen 
an die gutachtliche Tätigkeit von Sachverständi
gen im Sinne des § 31 a Abs. 3 LAbfG NW kon
kretisiert, liegt gegenwärtig noch nicht vor. Zu
ständig für dessen Erarbeitung ist das Landesum
weltamt NRW, das außerdem ein Verfahren vor
bereitet, aufgrund dessen ein Nachweis der erfor
derlichen Sachkunde bescheinigt werden kann. 
Ein auf diese Weise bestätigter Nachweis soll 
künftig öffentlichen und privaten Auftraggebem 
die Auswahl qualifizierter Gutach!er erleichtern. 

Ausgangsgedanke der bisherigen Überlegungen 
zu den fachlichen Voraussetzungen für den 
Sachkundenachwels ist, daß es den Gutachter 
für Altlasten nicht geben kann: Angesichts der 
Vielzahl und des Umfangs der in Betracht kom-
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menden Wissensgebiete ist es nicht denkbar, 
daß eine Einzelperson die besondere Sachkunde 
auf allen für Altlasten bedeutsamen Fachgebie
ten besitzt. 

Auf der anderen Seite wäre die regelmäßige Be
auftragung einer größeren Anzahl von Gutachtern 
mit unterschiedlichen Fachgebieten nicht prakti
kabel. Ein gangbarer Lösungsweg wird deshalb 
darin gesehen, die Anforderungen an die erfor
derliche (besondere) Sachkunde auf dem Sach
gebiet "Untersuchung und Beurteilung von 
Altlast-Verdachtsflächen und Altlasten" in 

• allgemeine fachliche Voraussetzungen, 
die von jedem Gutachter zu erfüllen sind, 
und in 

• fachliche Voraussetzungen für bestimm
te Teilgebiete, auf denen mindestens in ei
nem Fall die erforderliche Sachkunde vor
liegen muß, 

zu gliedern und dabei eine möglichst geringe An
zahl von Teilgebieten zu bestimmen und abzu
grenzen. Die fachlichen Anforderungen auf die
sen Teilgebieten sollen jeweils in einem engen 
und schlüssigen Zusammenhang stehen. 

Nach gegenwärtigem Stand ist für eine Regelung 
nach § 31 a Abs. 3 LAbfG NW beabsichtigt, das 
Gebiet der Altlastenfragen in folgende Teilgebie
te zu untergliedern: 

• Durchführung und Beurteilung von stand
ortbezogenen Erhebungen (historischen 
Recherchen) 

• Untersuchung und Beurteilung von Gewäs
sergefährdungen und -schäden (Grund
wasser, Oberflächengewässer) 

• Untersuchung und Beurteilung von Ge
sundheltsrlslken 

• Untersuchung und Beurteilung von Kultur
böden und Pflanzen 

• Beurteilung von Probenahme, Analytik 
und chemischem Stoffverhalten 

• Beurteilung der Eignung und KostenwIrk
samkeIt von SanierungsmaBnahmen. 

I nsgesamt kann sich eine Konkretisierung der 
fachlichen Voraussetzungen für den Nach
weis der erforderlichen Sachkunde nach 
§ 31 a Abs. 3 LAbfG NW an das Muster der fach
lichen Bestellungsvoraussetzungen der Industrie
und Handelskammern für die öffentliche Bestel
lung von Sachverständigen anlehnen. Anhang 
3.1 enthält einen entsprechend ausgestalteten 
Entwurf mit den allgemeinen fachlichen Voraus
setzungen und - als Beispiel - den besonderen 
fachlichen Voraussetzungen für das Teilgebiet 
"Untersuchung und Beurteilung von Gewässerge
fährdungen und -schäden". 

Für die im Einzelfall bedeutsamen Altlasten-Teil
gebiete sollte sich der Auftraggeber die besonde
re Sachkunde der in Aussicht genommenen Gut
achter anhand von Anforderungskatalogen nach: 
weisen lassen, die sich an dem Beispiel des An
hangs 3.1 orientieren. Bis zur Herausgabe ent
sprechender Regelungen durch das Landesum
weltamt wäre ein solcher Anforderungskatalog in 
der jeweils erforderlichen Gliederungstiefe durch 
den Auftraggeber selbst zu erarbeiten. Dafür ent
hält diese Schrift Anregungen und Hinweise. 

In einfach gelagerten Fällen dürfte es i. d. R. aus
reichen, im ersten Untersuchungsschritt (Orientie
rungsphase der Gefährdungsabschätzung) außer 
für das Teilgebiet: 

• Probenahme, Analytik und chemisches 
Stoffverhalten 

zunächst nur einen Gutachter für dasjenige Teil
gebiet einzubeziehen, auf das sich die Fragestel
lung im Ei!lzelfall vorrangig bezieht. Zeigt sich 
nach Auswertung und Beurteilung der ersten Un
tersuchungsergebnisse (speziell der Untersu
chung des Oberbodens), daß zusätzliche Fragen 
gutachtlich geklärt werden müssen, sind rechtzei
tig Sachverständige für die entsprechenden Teil
gebiete heranzuziehen, so daß im abschließ en
den Gutachten eine Beurteilung und eine Risi
koabschätzung für alle betroffenen Teilgebiete vor
genommen werden können. 
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3.2.2.3 Praktische Erfahrung, Referenzen 

Zum Nachweis einer ausreichenden praktischen 
Erfahrung sollte sich der Auftraggeber von den 
einzelnen Bewerbem belegen lassen, daß sie 
mehrfach auf dem Gebiet "Altlasten" Projekte er
folgreich durchgeführt haben, die eine ähnliche 
Problemstellung und einen vergleichbaren Um
fang wie das vorgesehene Projekt hatten. 

Die Bewerber sollten eine kurze Beschreibung ih
res Tätigkeitsfeldes und ihrer bisherigen Tätigkeit 
geben und Referenzprojekte benennen. Dabei 
kann es sich um Projekte handeln, die entweder 
in EIgenleistung oder in unterschiedlichen Ko
operatlonaformen durchgeführt worden sind. 

Um die Beurteilung der Referenzprojekte zu er
leichtern und zu einer einheitlichen Darstellung 
ar:'zuregen, wurde dieser Schrift ein Musterformu
lar beigegeben (Anhang 3.2). Ein weiteres Muster 
(Anhang 3.3) soll die Angaben zur projektspezi
fischen Qualifikation eines ggf. vorgesehenen 
Projektleiters zusammenfassen. 

Anhand der Anhänge 3.2 und 3.3 sollten höch
stens 10 Referenzen vorgelegt werden. Entschei
dend ist weniger die Projektanzahl, als die Aus
wahl derjenigen Projekte, die für das Leistungs
angebot des Gutachters oder Gutachterbüros re
präsentativ sind und die sich mit dem zu bearbei
tenden Projekt vergleichen lassen. Die Referen
zen sollen, soweit es die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zulassen, präzise Angaben ent
halten; ggf. sind Ergänzungsblätter zu verwen
den. 

Mit Hilfe der Angaben in den Musterformularen 
können die Bewerbungsunter1agen vergleichend 
beurteilt und die Gutachter ausgewählt werden, 
deren Leistungsangebot den Erfordemissen der 
zur Diskussion stehenden Aufgabenstellung ent
spricl1l Im Falle noch offener Fragen wird emp
fohlen, diese in einem fachlichen Gespräch zu 
klären. 

Möglich und in analoger Anwendung der HOAI 
zulässig ist auch die unmittelbare Auswahl eines 
Gutachters, wenn dem Auftraggeber zuver1ässig 
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bekannt ist, daß dieser über eine ausreichende 
praktische Erfahrung und die sonstigen Voraus
setzungen für den vorliegenden Fall verfügt. 

3.2.3 Fortbildung, technisch-wissenschaft
liche Tätigkeit 

In dem "Praxishandbuch Sachverständigenrecht" 
(BAYERLEIN 1990) erläutert PAUSE die Notwen
digkeit der Fortbildung wie folgt: Das Wissen ei
nes Gutachters "muß sich mit dem Stand der 
Technik und der Wissenschaft fortentwickeln, so 
daß er jederzeit über die für sein Gebiet 
maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen und 
über die einschlägigen Erfahrungssätze, Metho
den und Lehrmeinungen, die in den maßgeben
den Kreisen allgemein und zweifelsfrei als richtig 
und zuverlässig anerkannt sind, informiert ist und 
sie beherrscht. Ungesicherte Erkenntnisse dürfen 
von ihm·nicht zugrunde gelegt werden. Alle diese 
Voraussetzungen kann er nur durch regelmäßige 
Teilnahme an Kursen, Seminaren und Fortbil
dungsveranstaltungen, die \Ion kompetenten Stei
len angeboten werden, und ergänzend durch ei
genes Studium der einschlägigen Fachliteratur 
erfüllen." 

Technisch-wissenschaftliche Tätigkeiten des 
Gutachters zeigen dem Auftraggeber, daß der 
Gutachter seine Kenntnisse auf seinem Sachge
biet ~tändig aktualisiert und erweitert. Er hat die 
Möglichkeit, neue Entwicklungen der Lehre und 
Forschung bei seiner gutachtlichen Tätigkeit zu 
berücksichtigen und gg1. in seine Arbeit einzube
ziehen. 

Eine technisch-wissenschaftliche Tätigkeit im Be
reich "Altlasten" ist nicht Voraussetzung für die 
Beauftragung eines bestimmten Gutachters, sie 
kann jedoch bei speziellen Fallgestaltungen ein 
Vergabekriterium sein. Eine technisch-wissen
schaftliche Tätigkeit kann in Form von Fachveröf
fentlichungen, durch Mitarbeit in Fachgremien so
wie im Rahmen von Forschungs- und Entwick
lungsvorhaben erfolgen. 
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3.2.4 Zuverlässigkeit 

Die nach § 31 a Abs. 3 LAbfG NW erforderliche 
Zuverlässigkeit betrifft den Gutachter als natürli
che Person (persönliche Zuverlässigkeit). 

Die erforderliche Zuverlässigkeit ist gegeben, 
wenn der Gutachter aufgrund seiner persönlichen 
Eigenschaften, seines Verhaltens und seiner Fä
higkeiten zur Erfüllung der ihm obliegenden Auf
gaben geeignet ist. 

wissen erStellt werden. Es dürfen keine Weisun
gen entgegen genommen werden, die das Ergeb
nis des Gutachtens und die hierfür maßgebenden 
Feststellungen verfälschen können. 

Die Unabhängigkeit ist gegeben, wenn die Per
son des Gutachters und seine Hilfskräfte die Ge
währ dafür bieten, daß sie keinem wirtschaftli
chen, finanziellen oder sonstigen Druck unterlie
gen, der ihr Urteil beeinflussen oder das Vertrau
en in die unparteiische Aufgabenwahrnehmung in 
Frage stellen ~önnte. 

Für die erforderliche Zuverlässigkeit bietet in der 
Regel de~enige keine Gewähr, der beispielswei-' Die erforderliche Unabhängigkeit ist zu prüfen, 

wenn der Gutachter bzw. das Gutachterbüro or-se 

• vorsätzlich falsche Angaben über die eige
ne Sachkunde und andere Voraussetzun
gen macht, 

• vorsätzlich unwahre Angaben über die bei 
Referenzprojekten durchgeführten Leistun
gen vorlegt, 

ganisatorisch, wirtschaftlich, kapital- oder perso
nalmäßig in einer Weise mit Dritten verflochten 
ist, daß deren Einflußnahme auf die Aufgabener
füllung nicht ausgeschlossen werden kann. Ver
flechtungen mit Dritten, die im Einzelfall Zweifel 
an der Unabhängigkeit wecken können, sind dem 
Auftraggeber anzuzeigen. 

.• Probenahmen ohne fachkundige Betreuung 
durchgeführt hat, obwohl diese vertraglich 3.2.6 
vereinbart war, 

Verschwiegenheit 

• wegen Verletzungen der Vorschriften des 
Strafrechts, des Umweltschutzrechts, des 
Gewerbe- oder Arbeitsschutzrechts mit ei
ner Strafe oder Geldbuße belegt worden ist 
oder 

• wiederholt oder grob pflichtwidrig gegen 
Umweltschutzrecht verstoßen hat oder als 
ehemaliger Betriebsbeauftragter auf Gebie
ten des Umweltschutzes seine Verpflich
tung als Beauftragter verletzt hat. 

3.2.5 ObJektivität, Unabhängigkeit 

Der Gutachter muß seine Aufgaben unparteiisch, 
weisungsfrei, unabhängig und gewissenhaft erfül
len, nur hierdurch kann die Objektivität des zu 
erstellenden Gutachtens gewährleistet werden. 

Die Unparteilichkeit hat eine SpitzensteIlung im 
Pflichtenkatalog für Sachverständige. Nicht nur 
öffentlich bestellte und vereidigte, sondern alle 
Sachverständigen sind mit ihrer Beauftragung 
diesem Gebot unterworfen. Das Gutachten muß 
unparteiisch und nach bestem Wissen und Ge-

Der Gutachter muß die im Zusammenhäng mit 
seiner Tätigkeit bekannt gewordenen Betriebs
und Geschäftsgeheimnisse vor unbefugtem Zu
griff schützen. Ebenso ist das Personal durch den 
Inhaber eines Gutachterbüros entsprechend zur 
Geheimhaltung zu verpflichten. 

3.2.7 Gutachterbüros , 
von Gutachtern 

Zusammenwirken 

3.2.7.1 EInzelnachweis der Sachkuncle 

Die Begutachtung auf dem Gebiet "Altlasten" 
kann aufgrund der Komplexität der Fragestellun
gen in der Regel nicht von einer einzelnen Per
son bewältigt werden, sondern muß durch Zu
sammenarbeit von Gutachtern für unterschiedli
che Sachgebiete (Teilgebiete) erfolgen. Demzu
folge werden häufig Gutachterbüros mit dieser 
Aufgabe betraut, in denen Sachverständige für 
mehrere Wissensgebiete zusammenwirken, oder 
es werden Gutachtergemeinschaften gebildet. 
Auf diese Weise kann bedarfsgerecht für den Ein
zelfall ein Interdisziplinäres Team, bestehend 
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aus Gutachtern für die zu bearbeitenden Teilge
biete (siehe Nr. 3.2.2.2), ausgewählt und unter 
Benennung eines Projektleiters zusammenge
stellt werden. 

Unbeschadet dessen, ob die Gutachter einer Gut
achtergemeinschaft persönlich als Auftragnehmer 
vorgesehen sind oder ob sich ein Gutachterbüro 
als juristische Person um die Auftragserteilung 
bewirbt, muß die erforderliche Sachkunde für je
den Partner, freien Mitarbeiter oder Angestellten 
nachgewiesen werden, der im Rahmen des Auf
trags gutachtlich tätig werden soll. Dabei muß er
kennbar werden, welches Teilgebiet der einzelne 
Gutachter bearbeiten und wer die Projektleitung 
übemehmen soll. 

Für den Auftraggeber bedeutsam sind auch An
gaben über zuSätzliche Arbeitsgebiete und die 
Kapazität eines Gutachterbüros. Bearbeitet das 
Büro auch andere Gebiete als Altlastenfragen, 
sollten solche Arbeitsgebiete und deren Anteil an 
der GesamUeistung benannt werden. Dabei sollte 
das Büro darauf hinweisen, seit wann es auf den 
aufgeführten Arbeitsgebieten tätig ist. 

Gibt der Auftraggeber zu erkennen, daß eine Auf
tragsabwicklung innerhalb eines eng begrenzten 
Zeitraums erfolgen soll oder ist das geplante Pro
jekt sehr umfangreich, kann die Kapazität eines 
Büros entscheidend sein. In solchen Fällen ist 
von dem anbietenden Gutachterbüro darzulegen, 
daß die Kapazitäten zur Erledigung der Arbeiten 
in dem vom Auftraggeber gewünschten Umfang 
und Zeitrahmen verfügbar sind. 

3.2.7.2 QualItätssIcherung 

Gutachterbüros, die dauerhaft Leistungen auf ho
hem Niveau erbringen wollen, müssen Qualitäts
sicherung betreiben. Der Auftraggeber sollte da
her auf ein QualItätssIcherungssystem im Gut
achterbüro achten. 

Die Qualitätssicherung umfaßt neben den organi
satorischen und technischen Maßnahmen zur Si
cherung der geforderten Qualität auch die Quali
tätsplanung und -prüfung. Dazu gehört auch die 
Aufgabe, während der einzelnen Bearbeitungs
phasen die Übereinstimmung der gewählten Vor
gaben mit Gesetzen, Rechtsverordnung, Verwal
tungsvorschriften, Richtlinien u. ä. sicherzustel-
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len. Die Normen DIN ISO 9000 bis 9004 (EN 
29000 bis 29004) bilden die Grundlage für die 
Einrichtung eines Qualitätssicherungssystems. 

Der Auftraggeber sollte in Fällen nicht ausrei
chender Referenzen vom Gutachter eine zusam
menfassende Darstellung der Systematik des ge
samten Qualitätssicherungssystems, seiner 
Funktionsweise, seiner Elemente und der Doku
mentation fordem, wie sie zukünftig in der Regel 
in einem QualItätssIcherungshandbuch enthal
ten sein wird. Ferner sollte der Gutachter darüber 
Auskunft geben können, wie und auf welche Art 
die Qualität der Projektbearbeitung dauerhaft 
durch geeignete Planungsabläufe und deren 
Überwachung und Lenkung im eigenen Büro ge
sichert wird. Ein Qualitätssicherungshandbuch ist 
zur Einsichtnahme durch den Auftraggeber be
reitzuhalten. 

3.2.7.3 Technische Ausstattung 

Bei kleineren Maßnahmen, wie Sondierarbeiten 
mit Probenansprache vor Ort, ist es im Regelfall 
fachlich und wirtschaftlich zweckmäßig, diese un
mittelbar vom Gutachter ausführen zu lassen. Die 
Vorteile sind Qualitätsverbesserung durch Bear
beitung in einer Hand. Derartige Leistungen las
sen sich als geistig-schöpferische Leistungen den 
Gutachterleistungen zuordnen und brauchen 
nicht ausgeschrieben zu werden. 

Ist der Gutachter in der Lage, neben der üblichen 
gerätetechnischen und apparativen Ausstattung 
seines Büros weitere DiensUeistungen, z. B. mit 
Hilfe von SpezIalgeräten anzubieten, sind diese 
gesondert aufzuführen. Hierzu zählen u. a. Foto
grammetriegeräte zur Auswertung von Luftbildem 
oder die diversen Meßeinrichtungen und Geräte 
zur geophysikalischen Untersuchung von AIUa
steno Bietet ein Gutachter geophysikalische Un
tersuchungen an, Sind die einzelnen Methoden, 
die anzuwendenden Geräte und die bisherigen 
Erfahrungen mit diesen Methoden zusammenfas
send darzustellen. Sinnvoll ist auch hier die An
gabe von Referenzprojekten. 

Der Gutachter sollte Angaben über seine ADV
technische Ausstattung liefern, soweit diese für 
das ausgeschriebene Projekt relevant sind. 
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Dabei sind keine Angaben zu der heute üblichen 
Standardausstattung, wie Textverarbeitung oder 
Tabellenkalkulation nötig. Vielmehr sollen an die
ser Stelle besondere projektbezogene Vorausset
zungen, z. B. Simulationsrechenprogramme zur 
Grundwassermodellierung, Bohrloch-Zeichenpro
gramme, CAD-Programme oder graphische Infor
mationssysteme (GIS) aufgeführt und beschrie
benwerden. 

Im Vorfeld einer Beauftragung sollte auch geklärt 
werden, ob ein Datentransfer zur anschließen
den Bearbeitung des Projektes durch den Auf
traggeber erforderlich ist und inwieweit der Auf
tragnehmer eine Übergabe in einem entspre
chenden Datenformat gewährleisten kann. 

3.2.8 Nachträgliche Kooperation mit exter
nen Gutachtern 

Ergibt sich im Laufe der Auftragsbearbeitung, daß 
ein weiterer Gutachter für die unter 3.2.2.2 ge
nannten Teilgebiete oder ein Sachverständiger 
für ein spezielles Wis:sensgebiet (z. B. Geophy
sik, Bodenmechanik) beteiligt werden muß, ist die 
Vergabe von Unteraufträgen nur im Einverneh
men mit de,m Auftraggeber zulässig. 

Der Gutachter hat nachzuweisen, daß der Koope
rationspartner über eine ausreichende Erfahrung 
verfügt und die erforderliche Sachkunde für das 
Spezialgebiet aufweist. 

3.2.9 Zertlflzlerung; öffentliche Bestellung 

3.2.9.1 Zertlflzlerung 

Grundsätzlich besteht nach DIN EN 45013 die 
Möglichkeit, daß Personen von einer Zertifizie
rungsstelle ein Kompetenz-Zertifikat erhalten kön
nen. Empfehlungen zur Auswahl von Gutachtern 
vor dem Hintergrund dieser Regelung sind ge
genwärtig verfrüht. 

3.2.9.2 Öffentlich bestellter Sachverständiger 

Aufgrund besonderer gesetzlicher Vorschriften 
werden Sachverständige durch Verwaltungsakt 
der zuständigen öffentlich-rechtlichen Stelle für 

bestimmte Sachgebiete ausdrücklich zu Sach
verständigen "öffentlich bestellt" und i. d. R. auch 
vereidigt. Die wichtigste Vorschrift im vorliegen
den Zusammenhang ist § 36 GewO. 

Zuständig für die Bestellung der Sachverständi
gen nach § 36 GewO sind in den meisten Bun
desländern die Industrie- und Handelskammern. 
Gegenwärtig gibt es noch keine Zusammenstel
lung fachlicher Bestellungsvoraussetzungen, die 
alle für das Sachgebiet "Altlasten" bedeutsamen 
Wissensgebiete umfaßt, eine fach- und praxis be
zoge Abgrenzung dieser Wissensgebiete vonein
ander enthält und eine Konkretisierung der Anfor
derungen an die einzelnen Wissensgebiete (Teil
gebiete) unter Berücksichtigung der einschlägi
gen Landesregelungen beinhaltet. Inwieweit künf
tig eine öffentliche Bestellung als Nachweis der 
Anforderungen nach § 31 a Abs. 3 LAbfG NW 
dienen kann, wird bis zu einer Regelung durch 
das Landesumweltamt (§ 31 a Abs. 3 Satz 2 
LAbfG NW) an der Übereinstimmung der entspre
chenden fachlichen Bestellungsvoraussetzungen 
mit den in Nr. 3.2.2.2 und Anhang 3.1 niederge
legten Grundsätzen und Kriterien zu messen 
sein. 

Von den eingeführten fachlichen Bestellungsvor
aussetzungen kommen diejenigen des Sachver
ständigen für das Sachgebiet "Beurteilung von 
Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen" den 
besonderen Anforderungen an das Altlasten-Teil
gebiet "Untersuchung und Beurteilung von Ge
wässergefährdungen und schäden" am nächsten. 
Die Rechtsfigur des öffentlich bestellten und ver
eidigten Sachverständigen ist von der EU nicht 
übernommen worden. 

3.2.10 HaftpflIchtversIcherung 

Der Auftragnehmer muß für Schäden, die im Zu
sammenhang mit der Vorbereitung des Gutach
tens entstehen können (z.B. Schäden bei Bohrar
beiten) , eine Berufshaftpflichtversicherung nach
weisen. Er hat zu gewährleisten, daß zur 
Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versi
cherungsschutz in Höhe der im Vertrag genann
ten Deckungssummen besteht. Bei Arbeitsge
meinschaften muß Versicherungsschutz für alle 
Mitglieder bestehen. 
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Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des 
Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Lei
stungen. des Auftraggebers. Der Auftraggeber 
kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbeste
hens des Versicherungsschutzes abhängig ma
chen. 

Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schrift
lichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit 
Deckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr be
steht. 
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3.3 UntersuchungssteIlen 

Im Rahmen von Altlastenbearbeitungen werden 
im Regelfall analytische Untersuchungen ausge, 
führt. 

Diese Untersuchungen dienen der Erkundung 
von Verunreinigungen, ihrer Identifizierung und 
Quantifizierung. Auf dies.e Ergebnisse stützen 
sich die abschließende Gefahrenbeurteilung und 
die davon abhängigen weiterführenden Maßnah
men. Falsche Einschätzungen des Gefährdungs
potentials oder nicht zutreffende Feststellungen 
über Einwirkungen können einerseits hohe Fehl
investitionen zur Folge haben, andererseits bei 
unterlassener Gefahrenabwehr zu schwerwiegen
der Schädigung der Schutzgüter Mensch, Boden, 
Gewässer oder Luft führen. Deshalb werden an 
die Verläßlichkeit und die Richtigkeit der Analyse
nergebnisse hohe Anforderungen gestellt. 

Aus diesem Grund ist zu verlangen, daß Untersu
chungssteIlen ihre Sachkunde, personelle und 
gerätetechnische Ausstattung und Zuverlässigkeit 
in geeigneter Form unter Beweis stellen. 

Im Rahmen des Nachweises der technischen 
Kompetenz hat die UntersuchungssteIle nicht ihr 
gesamtes Leistungsspektrum aufzuzeigen, son
dem nur solche Angaben zu machen, die der ge
stellten Aufgabe gerecht werden und Hinweise 
auf die Laborkapazität geben. 

Als Auswahlkriterium für die UntersuchungssteIle 
sollten z.Zt. eine Akkredltlerung nach EN 45001 
ff. und Zulassungen der Länder aus dem ge
setzlich geregelten Bereich herangezogen wer
den, wobei sich diese auf den nötigen Parameter
umfang erstrecken sollten. 

Sowohl die Akkreditierung (gesetzlich nicht gere
gelter Bereich) als auch Zulassungen (gesetzlich 
geregelter Bereich) beinhalten Anforderungen an 
die personelle und gerätetechnische Ausstat
tung sowie an die infrastrukturelle Situation der 
Untersuchungsstelle, die bei dem jeweiligen Ver
fahren überprüft werden. Weiterhin sind darin An
forderungen an die regelmäßige Überprüfung der 
Internen und externen Qualltätsslcherungs
maßnahmen enthalten. 
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Eine weitere Möglichkeit bei der Auswahl ist der 
Rückgriff auf UntersuchungssteIlen mit entspre
chend für die Fachaufgabe zertifiziertem Quali
tätssicherungssystem und/oder Personal nach 
DIN ISO 9000 ff. von durch die TGA (Trägerge
meinschaft für Akkreditierung GmbH) akkreditier
ten Zertifizierem. Weitere Informationen über ak
kreditierte Qualitätssicherungs-lertifizierer und 
Personal-Zertifizierer sind bei der TGA, Strese
mannallee 13, 60596 FrankfurtJMain, erhältlich. 

3.3.1 Akkrec:lltlerung 

Eine Akkreditierung wird in der Regel nur für ein 
genau beschriebenes Untersuchungsverfah
ren in einer bestimmten Untersuchungsmatrix 
(z.B. Schwermetall bestimmung mit ICP-OES 
nach DIN 38 406 E-22 im Abwasser) und unab
häng~g von Aufgaben im gesetzlichen Rahmen 
(z.B. Selbstüberwachung) erteilt. 

Hierbei werden die personellen, geräteteChni
schen und räumlichen Voraussetzungen der Un
tersuchungsstelle überpüft. Der Inhalt der Akkre
ditierung sowie die anschließende Überwachung 
der akkreditierten Untersuchungsstellen richtet 
sich nach den Grundsätzen der Europäischen 
Norm DIN EN 45001. Die Akkreditierung kann 
sich auf zwei Teilgebiete erstrecken: 

• Probenahme und Aufbereitung der Pro
ben bei Gefährdungsabschätzungen und 
Sanierungsuntersuchungen, einschließlich 
der Bohrungen, Probenahme, Probenidenti
fikation, des Probentransports und der Pro
benaufbewahrung 

• Bestimmung der chemisch-physikali
schen Parameter und des Gehaltes der 
wichtigsten Schadstoffe im Boden, in der 
Bodenluft und im Grundwasser. 

3.3.2 Zulassung 

Im Gegensatz zur Akkreditierung wird eine amtli
che Zulassung ausschließlich für einen abge
grenzten Untersuchungsumfang im Rahmen 
eines Gesetzes oder einer Verordnung ausge
sprochen, wobei ein Mindestumfang an Untersu
chungsverfahren von der UntersuchungssteIle 

beherrscht werden muß (z.B. AOX, TOC, 
Schwermetalle etc. in Sickerwasser im Rahmen 
der Selbstüberwachung von Abfallentsorgungs
anlagen nach § 25 LAbfG NW). 

Da es in Nordrhein-Westfalen zur Zeit kein spe
zielles Zulassungsverfahren für Untersuchungs
steIlen im Altlastenbereich gibt, kommt als Aus
wahl kriterium die Zulassung nach § 25 LAbfG 
NW für die Bereiche feste und flüssige Abfälle, 
Sickerwasser, Grund- und Oberflächenwasser, 
Biotests in wässrigen Medien und geotechnische 
Untersuchungen entsprechend RdErl. d. MURL v. 
9.6.1993 (SMBI. NW. 74) durch die Bezirksregie
rung in Betracht. 

Folgende weitere Zulassungen betreffen nur 
Teilbereiche des Gesamtuntersuchungspro
grammes, sind daher mit Vorbehalt zu beurtei
len, können zumindest aber Ahhaltspunkte ge
ben: 

• Anerkennung als Untersuchungsstelle 
LS.d. § 3 Abs. 5 und 6 AbfKlärV durch 
das Landesumweltamt NRW, die nur für 
die Untersuchung von Klärschlamm gilt 
(Durchführung jährlicher Ringversuche) 

• Anerkennung als Untersuchungsstelle 
nach Nr. 4 Satz 5 der Verwaltungsvor
schrift zum Vollzug der §§ 58, 5b und 30 
des .Abfallgesetzes und der Altölverord
nung durch das Landesumweltamt NRW 
(Durchführung jährlicher Ringversuche) 

• Zulassung durch die Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt) für Recyclingmate
rialien. 

Eine bundeseinheitliche Vorgehensweise zur Si
cherung der Analysenqualität wird derzeit im 
Rahmen der (Bund-I)Länderarbeitsgemeinschaf
ten BLAU, LAWA, LAGA, LABO und LAI disku
tiert. Hierzu gibt es einen UMK-Beschluß, wonach 
diese Aktivitäten gebündelt und vereinheitlicht 
werden sollen (LUA NRW 1995, S. 129). 

3.3.3 Qualifikation des Personals 

Die Qualifikation des Personals ist für die fachge
rechte Durchführung einer Altlastenuntersuchung 
von entscheidender Bedeutung. 
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Sowohl die Probenahme als auch die Analytik 
sollen von einem erfahrenen Mitarbeiter mit einer 
der Fragestellung entsprechenden Qualifikation 
durchgeführt werden, der eine regelmäßige Teil
nahme an Schulungsveranstaltungen nachweisen 
kann. Entsprechende Schulungen bietet u.a. das 
LUANRWan. 

Notwendig ist auch die Kenntnis spezifischer Re
gelwerke des Landes NRW, hier insbesondere 
der Informationsschrift -Hinweise zur Ermittlung 
und Sanierung von Altlasten (Kapitel 5.4)- und 
des LUA-Merkblattes Nr. 12 -Parameter und Ana
lysenverfahren bei Abfall- und Altlastenuntersu
chungen-. 

Die Anforderungen an das Personal sind in den 
Ausführungsbestimmungen der vorgenannten Zu
lassungen sowie in den AQS-Merkblättern der 
LAWA und in dem LWA-Merkblatt Nr. 11 -Analyti
sche Qualitätssicherung (AQS) für die Wassera
nalytik in NRW vom November 1992 (siehe An
hang 4.3, Ifd. Nr. 20) enthalten. 

3.3.4 Gerätetechnische Ausstattung 

Die notwendige geritetechn Ische Ausstattung 
muß den Erfordemissen der einzelnen Untersu
chung entsprechen. Die Mindestausstattung soll
te sich an der apparativen Grundausstattung für 
UntersuchungssteIlen im Rahmen der Zulassung 
nach § 25 LAbfG NW orientieren (Rd.Erl. des 
MURL vom 9.6.1993 - SM BI. NW. 74). 

Die zusätzlich notwendige Ausstattung, insbeson
dere auch für die Probenahme, ergibt sich aus 
einschlägigen Regelwerken, aus den Zusammen
stellungen der Analysenverfahren und den im 
Einzelfall zu untersuchenden Wirkungspfaden 
bzw. Umweltmedien. 

3.3.5 Interne Qualitätssicherung 

Die interne Qualitätssicherung in der Untersu
chungssteIle ist integraler Bestandteil der gesam
ten Untersuchungsverfahren und soll regelmäßig 
(z.B. arbeitstäglich) durchgeführt werden. Alle an-
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gewandten Maßnahmen dienen der Erkennung, 
Beseitigung und Vermeidung von Fehlem. 

Nähere Angaben, unter Berücksichtigung der DIN 
ISO 9000 ff. sowie DIN EN 45001 ff., enthalten 
die AQS-Merkblätter der LAWA zur Qualitätssi
cherung bei der Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung sowie das LWA-Merkblatt 
Nr. 11. Diese Merkblätter enthalten u.a. detaillier
te Angaben zu 

• Auswahl der Qualitätssicherungs-Maßnah
men, 

• vorbereitende Qualitätssicherung, 

• Routine-Qualitätssicherung, 

• Auswertung und Dokumentation sowie 

• . Arbeitsvorschriften und -anweisungen. 

Alle Qualitätssicherungsschritte sind in einem 
Qualitätssicherungsprogramm festzulegen, das 
die gesamte Untersuchung umfassen muß. Je 
nach Art der Matrixzusammensetzung müssen 
dabei spezifische Qualitätssicherungsmaßnah
men entwickelt werden. Darüber hinaus sollten 
sämtliche qualitätsbezogenen Maßnahmen in ei
nem Qualitätssicherungshandbuch dokumentiert 
werden. 

3.3.6 Externe Qualltitsslcherung 

Der externen Qualitätssicherung dienen vor allem 
RIngversuche. 

Mit Altlastenuntersuchungen sollten nur solche 
Institute beauftragt werden, die regelmäßig an 
geeigneten Ringversuchen mit Erfolg teilnehmen. 

Eine TeilnahmebescheinIgung über die Art und 
Qualität des Ergebnisses des letzten Ringversu
ches ist beizufügen. Dabei sollte die Bescheini
gung nicht älter als 1 Jahr sein. 

In besonderen Fällen kann es zweckmäßig sein, 
durch den Auftraggeber einige Proben zur Kon
trolle an ein anderes Untersuchungsinstitut zu ge
ben (MURL 1991). 



4 

4.1 

Anforderungen an den 
Inhalt und die Qualität 
von Gutachten 

Allgemeine Anforderungen 

Eine grundlegende Darstellung der Anforderun
gen an Aufbau und Gestaltung von Sachverstän
digengutachten gibt RUDOLPH in BAYERLEIN 
(1990). Nachstehend werden daraus wesentliche 
Aspekte stark verkürzt und auszugsweise wieder
gegeben. 

4.1.1 Präzise Beantwortung der Frage
stellung 

Das Gutachten muß auf die den Untersuchungen 
zugrundeliegenden Fragen klare und präzise 
Antworten geben. Diese Antworten müssen nicht 
nur richtig, sondern auch richtig begründet sein. 
Dabei zählen ausschließlich die Gründe, die der 
Gutachter überzeugend darlegen kann und die 
für den Auftraggeber und andere Beteiligte nach
vollziehbar und für den Fachmann nachprüfbar 
sind. Die Begründung muß den speziellen Gege
benheiten des Einzelfalles Rechnung tragen und 
die wesentlichen Überlegungen und Erkennt
nisse des Gutachters konkret und verständlich 
wiedergeben: 

4.1.2 Verläßlichkeit der Aussagen 

Ein Gutachten kann nur durch die gewissenhafte 
Dokumentation und sachkundige Auswertung 
der Ergebnisse fachgerecht durchgeführter Un
tersuchungen überzeugen. Die Schlußfolgerun
gen des Gutachters müssen plausibel und auf 
ihre Zuverlässigkeit hin überprüfbar sein. Reine 
Spekulationen, unbestimmte Andeutungen und 
globale Schätzungen setzen den Wert eines Gut-' 
achtens herab. 

Gelangt der Gutachter trotz seiner Fachkenntnis
se nicht zu eindeutigen Ergebnissen, muß er dar
auf im Gutachten ausdrücklich hinweisen. Unge
nügend abgesicherte Untersuchungsergebnisse 
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und Schlußfolgerungen dürfen keinesfalls als zu
verlässig dargestellt werden. Vermutungen und 
WahrscheinlIchkelten müssen als solche deut
lich erkennbar sein. Der Gutachter hat die 
Pflicht, von sich aus unmißverständlich auf jegli
che Unsicherheit in seinem Gutachten aufmerk
sam zu machen. 

4.1.3 Verständlichkeit der Ausführun
gen 

Bei der Abfassung seines Gutachtens muß sich 
der Gutachter einer auch dem Nichtfachmann 
verständlichen Sprache bedienen. Er sollte un
vermeidliche Fachbegriffe bei der erstmaligen 
Verwendung erläutern und insbesondere schwer 
verständliche Beschreibungen durch Abbildun
gen und grafische Darstellungen ergänzen 
bzw. ersetzen. 

4.1.4 Vermeidung rechtlicher Beurtei
lungen 

Der Gutachter hat im Rahmen der Gefährdungs
abschätzung und Sanierungsuntersuchung aus
schließlich fachliche' Aufgaben wahrzunehmen. 
In seinem Gutachten muß er die ermittelten Tat
sachen objektiv beschreiben und beurteilen 
ohne der rechtlichen Bewertung des Sachver
haltes und damit der Entscheidung der zuständi
gen Behörde vorzugreifen. 

4.2 Inhaltliche und formale An
forderungen 

Vor oder neben der Ausarbeitung des ab
schließenden Gutachtens kann es je nach Frage
stellung, Umfang, Zeitdauer und Stand der Arbei
ten erforderlich werden, die Ergebnisse der gut
achtlichen Tätigkeit im Rahmen einer Gefähr
dungsabschätzung oder SanIerungsuntersu
chung auch in Form von Zwischen- und Kurz
berichten oder als Kurztassung darzustellen. 
Schon bei Auftragserteilung sollte geregelt wer
den, ob außer dem Gutachten weitere Berichte in 
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bestimmter Darstellungsform und Anzahl zu ferti
gen sind. 

Nachfolgend werden wesentliche Anforderungen 
an den Inhalt und die Gestaltung von Gutachten 
und von anderen Berichten im einzelnen aufge
führt. 

4.2.1 Gutachten 

Zum Abschluß der auftragsgemäßen Arbeiten ist 
ein Gutachten zu erstellen. Es soll die dem Auf
trag zugrunde liegenden Fragestellungen beant
worten bzw. entsprechende Lösungswege aufzei
gen. 

Das Titelblatt eines Gutachtens soll stets angeben, 
welcher Gutachter für welches Teilgebiet verant-

, wortlich zeichnet und welcher Gutachter die Aufga
ben des Projektleiters wahrgenommen hat. 

Auf der Titelseite ist stets auch das Datum der 
Gutachtenerstellung aufzuführen. 

Das Gutachten muß, entsprechend den allgemei
nen Anforderungen nach Nr. 4.1, In sich und für 
sich allein schlüssig und lückenlos nachvoll
ziehbar sein. Dies gilt auch dann, wenn zwo.. Zwi
schenberichte erstellt wurden. Generell hat das 
Gutachten den gesarrrten Zeitraum des Auftrages 
und die darin entwickelten endgültigen Ergebnisse 
zu beschreiben. 

Das GutachteIl muß beurtellber und prüfbar 
sein. Dazu gehört beispielsweise: 

• Die durchgeführten Untersuchungsschritte ' 
sind zu erläutern und zu begründen.' An
zugeben sind insbesondere: 
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• Zahl und Positionierung von Meßstel
len, Sondierungen, Schürfen 

• Ausbau der Meßstelien 
• Zahl, Beprobungstiefe und Position der 

entnommenen Proben (Feststoffe) 

• Auswahl der analysierten Proben 
• angewandte Untersuchungsmethoden. 
Abweichungen von abgestimmten Untersu
chungsprogrammen und Anlaysemethoden 
sind zu begründen. 

• Alle ermittelten Daten und Erkenntnisse 
sind zu belegen, beispielsweise durch Pro
benahmeprotokolle, Analysenprotokolle , 
Besprechungsvermerke, Lichtbilder, grafi
sche Darstellungen, Protokolle zu Zeugen
befragungen, eingeholte Äußerungen ande
rer Sachverständiger, Angabe der Berech
nungsgrundlagen. 
Diese Unterlagen sind auch dann beizufü
gen, wenn sie schon Teil von (früheren) 
Zwischenberichten waren. 

• Die ermittelten Daten und Erkenntnisse 
sind übersichtlich darzustellen. Dazu gehö
ren auch zusammenfassende Tabellen und 
Abbildungen im Text. 

• Die für die Interpretierbarkeit, Vergleichbar
keit und Reproduzierbarkeit von Meßdaten 
notwendigen Hintergrunddaten sind zu er
heben und aufzuführen, beispielsweise 
durch Anfertigen von Probenahmeprotokol
len. 

• Die fachliche Beurteilung der Situation ist 
zu begründen. 

• Vorschläge für die erforderlichen weiteren 
Maßhahmen sind zu begründen. 

Dem Gutachten ist bei entsprechender Beauftra
gung der mit 'den gewonnenen Daten ausgefüllte 
ISAL-Erfassungsbogen/Stammdaten in der je
weils eingeführten Version oder ein vergleichba
rer Datenträger beizufügen. 

Im weiteren ist es zweckmäßig, die Anforderun
gen an Gutachten für die Gefährdungsabschät
zung und die Sanierungsuntersuchung gesondert 
zu konkretisieren. 



4.2.1.1 Gutachten zur Gefährdungsabschät
zung 

Für das Gutachten zur Gefährdungsabschätzung 
wird folgende Gliederung empfohlen: 

An die vorgenannten Gliederungspunkte des Gut
achtens werden die folgenden Anforderungen ge
steilt. 

Das Inhaltsverzeichnis soll einen Überblick über 
den Inhalt und die Gliederung des Gutachtens 
geben. Es sollte möglichst nicht mehr als zwei 
Seiten umfassen und sämtliche Anlagen auffüh
ren. 

Die Zusammenfassung soll in knapper Form 
(i.d.R. nicht mehr als drei Seiten) über Anlaß, In
halt der Untersuchungen und wesentliche Er
gebnisse des Gutachtens informieren. Deshalb 
sind in ihr 

4 Anforderungen an das Gutachten 

• die Ausgangssituation und der bisherige 
Kenntnisstand kurz zu beschreiben und zu 
charakterisieren, 

• die Untersuchungsziele grob darzustellen, 
• die wesentlichen Ergebnisse von durchge

führten Messungen, Erhebungen etc. im 
entscheidungsrelevanten Umfang darzu-
stellen, ' 

• wichtige ~rkenntnisse und Schlußfolgerun
gen hervorzuheben, 

• erforderliche weitere Maß nahmen zu emp-
fehlen und zu begründen. 

Auf wichtige Passagen im Gutachten soll hinge
wiesen werden, damit diese Kapitel gezielt und 
schnell auf- bzw. wiedergefunden werden kön
nen. 

Die Aufgabenstellung ist dem Auftrag zu entneh
men. Es ist darzulegen, ob es sich um eine 
Maßnahme im Rahmen der Gefahrenabwehr 
oder der Ermittlung und Beurteilung unter dem 
Gesichtspunkt bauplanungsrechtlicher Vorsorge 
(Bauleitplanung) für ein Baugenehmigungsverfah
ren oder für einen sonstigen Zweck handelt und 
welche konkreten Fragestellungen den Untersu
chungen zugrunde liegen (siehe auch Nr.1.5). 

." . . ...... . . . .. 

gn~!d'~"'< •• 
Die für die Bearbeitung des Auftrages verwende" 
ten Unterlagen sind aufzuführen. Dies können 
z.B. sein: 

• Topographische Karten 
• Geologische und hydrologische Karten 
• Bodenkarten 
• Grundwassergleichenpläne 
• Luftbilder 
• GutachtenlUntersuchungsberichte 
• Probenahme- und Analysenprotokolle. 

Hier sind die bereits verfügbaren und für die wei
tere Untersuchung und Beurteilung des Einzelfal-
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les notwendigen Standortinformationen zusam
menfassend darzustellen. 

Die Standortbeschreibung sollte mindestens ent
halten: 

• Allgemeine Standortdaten 
• Bezeichnung, Lage, Ausdehnung, 

Hangneigung der Fläche, etc. 

• Lageplan 
• Nutzungsangaben 

• historische Nutzung der Fläche (Nut
zungsgeschichte tabellarisch als Anla
ge) 

• reale Nutzung der Fläche und der un
mittelbaren Umgebung 

• gegebenenfalls geplante Nutzung der 
Fläche und der unmittelbaren Umge
bung 

• geographische, geologische, hydrogeologi
sche, hydrologische und bodenkundliche 
Standort- und Umgebungsdaten. 

Die aus früheren Untersuchungen der Fläche und 
ihrer Umgebung resultierenden wesentlichen Er
kenntnisse über Art und Ausmaß von 

• Hintergrundbelastungen, 
• altlastbedingten Verunreinigungen und 
• eingetretenen oder zu erwartenden Einwir-

kungen und Wirkungen auf Schutzgüter 

sind zu dokumentieren. In der Detailphase der 
Gefährdungsabschätzung sind die relevanten Er
gebnisse und Schlußfolgerungen der vorange
gangenen Orientierungsphase darzustellen. 

Liegen keine Ergebnisse aus früheren Untersu
chungen vor, sind unter dem Stichwort ·Standort
beschreibung" Aussagen über die auf der Fläche 
zu erwartenden Abfälle/Schadstoffe zu treffen. 

Das mit dem Auftraggeber abgestimmte Untersu
chungsprogramm ist aus der Aufgabenstellung 
und der Standortsituation abzuleiten, zu beschrei
ben und zu begründen. Die Darstellung sollte je
doch drei Seiten nicht überschreiten. 
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Die Tätigkeiten von Gutachtern oder von Fachfir
men sind darzustellen. Hierzu gehören z.B: 

• Vorerkundungen, Literaturrecherchen, örtli
che Erhebungen 

• Eigen- und Fremdleistungen einschI. Bohr
arbeiten, Probenahme und Analytik unter 
Nennung der Auftragnehmer 

• Art und Umfang von Kontrollen bei weiter
vergebenen Leistungen, wie Bohrarbeiten, 
Schürfarbeiten, geophysikalische oder che
misch-physikalische Untersuchungen etc. 

• besondere Vorkommnisse 
• Begründu!1g für evtl. Abweichungen vom 

ursprünglichen Konzept. 

Die angewandten Untersuchungsmethoden, z.B. 
Methoden der Entnahme und Aufbereitung von 
Proben, Analysenverfahren (mit Angabe der Be
stimmungsgrenzen) , sind übersichtlich und voll
ständig anzugeben. 

Bei Grundwassermeßstelien ist die Art des ge
wählten Ausbaus sowie des Ausbaumaterials zu 
beschreiben und insbesondere im Falle mehrerer 
Grundwasserstockwerke zu begründen. Ebenso 
ist der Ausbau der Bodenluftrneßstelien zu be
schreiben. 

Darstellung 

Grundsätzlich gilt: 

• Die Ergebnisse sind tabellarisch und/oder 
grafisch darzustellen; auf verständliche 
Darstellung und Kopierfähigkeit ist zu ach
ten. 

• Darstellungen in Tabellen, Grafiken, Profi
len und l.ageplänen müssen bezüglich Ein
heit und Meß punktbezeichnung überein
stimmen. 



• Jede grafische Darstellung, z.B. jeder la
geplan und Profilschnitt sowie jedes Bohr
profil, ist mit einer Legende zu versehen. 

• Bei fotografischen Dokumentationen sind 
die Originale einzukleben. 

• Lagepläne sollen - soweit möglich und 
zweckmäßig - einheitliche Maßstäbe und 
Legenden aufweisen, klar lesbar sein und 
eine unmittelbare Zuordnung erlauben, d.h; 
mindestens folgende Angaben enthalten: 
• Angabe von Maßstab, Nordrichtung 

und ggf. Längenskalierung 
• Orientierungsmöglichkeiten, wie Stras

sen, Wege, Gewässer,Gebäude 
• Angabe der Koordinaten (Hoch- und 

Rechtswerte) 
• Abgrenzung des Untersuchungsge

bietes. 

Die ermittelten Daten sind auf Plauslbllltät zu 
prüfen und im erforderlichen Umfang auszuwer
ten, im Falle von Grundwasseruntersuchungen 
z.B.: 

• ErrnitUung von Grundwasserfließrichtung, 
Grundwassergefälle und Abstandsge-
schwindigkeit 

• Darstellung von Grundwassergleichenplä
nen (mit Angabe des Meßdatums) 

• Darstellung von Meßergebnissen der 
Schadstoffbelastung in Lageplänen, Schnit
ten, übereinanderlegbaren Folien, als lini
en gleicher Schadstoffkonzentrationen (so
fern eine ausreichende Datenbasis vorhan
den ist) u.ä. 

• Abgrenzung von Verunreinigungsbereichen 
• Darstellung von Schadstoffkonzentrations

änderungen im Zeitverlauf 
• Korrelation der Daten untereinander, bei

spielsweise: 
• Schadstoffkonzentration im Grundwas

ser mit Höhe des Grundwasserstandes 
• Grundwasserfließrichtung mit Höhe 

des Wasserstandes im (nahege
Iagenen) Oberflächengewässer. 

Bei Untersuchungen von Kulturböden sind darzu
stellen: 

• Korrelation der mobilen Schadstoffgehalte 
in Böden mit . Gesamtschadstoffgehalten 
und anderen Einflußparametern (zB. pH
Wert, Corg., Eisenoxidgehalte) 
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• Korrelation der Schadstoffgehalte in Böden 
und jenen in Pflanzen. 

Die Probenahmestellen sind im Text und in den 
Plänen einheitlich zu bezeichnen. Darauf ist ins
besondere zu achten, wenn im Vorgutachten 
oder in Berichten von anderen Sachverständigen 
andere Bezeichnungen gewählt wurden. 

Bei Darstellung komplexer und/oder zeitveränder
licher Sachverhalte in einem Untersuchungsge
biet sind entsprechende Darstellungsformen zu 
wählen. 

Dafür eignen sich besonders: 

• Übereinanderlegbare Folien (Farben, Ra
ster) 

• farbig oder grafisch aufbereitete Ergebnisse 
an den Untersuchul1gspunkten. 

Für grafische Darstellungen gilt grundsätzlich: 

• Alle Grafiken im gleichen Stil und mit glei
cher Schrift (-größe). 

• Gleiche Symbole bzw. Raster für gleiche 
Parameter; beides in einer Legende zu er
läutern. 

• Gleiche Numerierung von MeßsteIlen. 
• Foliengerechte Darstellung (nicht "überla

den"). 

Beurteilung 

Aufgabe der fachlichen Beurteilung ist - nach vor
angegangener Plausibilitätsprüfung der Meßer
gebnisse - eine Einschätzung oder Abschätzung 
der im einzelnen Falle eingetretenen Einwirkun
gen auf Schutzgüter und der bestehenden bzw. 
zukünftig zu erwartenden Risiken sowie eine Auf
klärung der Ursachen. Reichen die vorliegenden 
Daten, Tatsachen und Erkenntnisse für eine ab
schließenden Risikoabschätzung nicht aus, sind 
Art und Umfang der dafür erforderlichen weiteren 
Ermittlungen anzugeben. 

Dabei ist für Aufgaben der Gefahrenabwehr die 
reale Nutzung, für Zwecke der Bauleitplanung 
bzw. Baugenehmigung die vorhandene bzw. die 
geplante Nutzung zu berücksichtigen. 

Die Beurteilung dient als Grundlage für die Prü
fung der Rechtsfragen, der Ermessensausübung 
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und der Entscheidung durch die zuständige Be
hörde. 

Bestandteil der Beurteilung sind im einzelnen fol
gende Schritte: 

• Darstellung aller im Einzelfall möglichen 
Wirkungspfade, auf denen die Schadstoffe 
zu Schutzgütern gelangen können. 

• Beschreibung der Genauigkeit, Richtigkeit 
und Repräsentativität der Meßergebnisse. 

• Ermittlung der Tatsache, ob die Schadstoff
gehalte in den beurteilungsrelevanten Be
reichenlUmweltmedien der Verdachtsflä
che/Altlast signifikant höher als in der unbe
einflußten Umgebung sind (ursachenbezo
gene Betrachtung). 

• Feststellung bereits eingetretener Einwir
kungen auf Schützgüter im Bereich der Alt
last-Verdachtsfläche, deren Ursache die 
untersuchte Fläche ist (wirkungsbezogene 
Betrachtung). Beschreibung der zurechen-

. baren Einwirkungen nach Art und Ausmaß. 
• Beschreibung der Einwirkungen und Wir

kungen, die nach sachkundiger Prognose 
in überschau barer Zukunft nach Art und 
Ausmaß zu besorgen sind. 

• Aufzeigen noch offener Fragen. 
• Vorschläge für ggf. notwendige weitergehende 

Untersuchungen zur SachverhaJtsermittlung. 

Bei der ursachen bezogenen bzw. wirkungsbezo
genen Betrachtung kann die Anwendung geeig
neter Vergleichswerte (Hintergrundwerte bzw. 
Prüfwerte, Richtwerte, Grenzwerte oder andere 
stoffbezogene Konzentrationswerte) hilfreich 
sein. 

Bei der Heranziehung solcher Vergleichswerte 
aus Regelwerken/Beurteilungshilfen ist die Ver
wendung bestimmter Werte unter Beachtung der 
Anwendbarkeit und der Aussagekraft zu begrün
den. Olea Ist Insbesondere von Bedeutung, 
weil ein Gutachten grundsätzlich angreifbar 
Ist, wenn es Schlußfolgerungen (z.B. einen 
Sanierungsbedarf) ausschließlich aus dem 
Vergleich von gemessenen Werten mit Ver
gleichswerten einer für den Einzelfall un
maßgeblichen WertelIste ableitet. Bei der Ver
wendung von VergleichswertenlPrüfwerten aus 
Regelwerken für die wirkungsbezogene Betrach
tung ist zusätzlich darzustellen, ob und inwieweit 
die bei der Ableitung dieser Werte zugrunde ge-
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legten Annahmen und Konventionen (schad
stoffspezifische Eigenschaften, Nutzungstypisie
rung, Expositionsannahmen) im Einzelfall auch 
tatsächlich zutreffen. 

Schadstoffspezifische Eigenschaften, welche die 
Mobilisierbarkeit, die Ausbreitung und die Wirkun
gen bestimmen, sind z.B. Bindungsform, Löslich
keit, Flüchtigkeit, Toxizität, Kanzerogenität. 

Standortspezifische Bedingungen, welche die 
Ausbreitung von Schadstoffen entscheidend be
einflussen, sind z.B. die Eigenschaften des Bo
dens (insbesondere Bodendurchlässigkeit, Sorp
tionsfähigkeit, pH-Wert) , der Flurabstand des 
Grundwassers, die Tiefenlage der Kontamination, 
das Grundwassergefälle, Abstandsgeschwindig
keit, das Gefälle des Geländes, der Gewässerab-· 
stand, die Überflutungsgefahr, der Bewuchs der 
Fläche. 

Nutzungsfaktoren , welche die gegenwärtige oder 
die zukünftige Gefahrenlage bestimmen, sind ins
besondere die exponierten Schutzgüter (z.B. Ge
sundheit von Menschen, Trinkwassergewinnung), 
die Nutzungsintensität und Nutzergruppen, die 
Aufnahmepfade von Schadstoffen und die Auf
nahmeraten. 

Es sind nur die im Gutachten herangezogenen 
Werte listen mit eindeutigen und vollständigen 
Quellenangaben wiederzugeben. Der gelegent
lich zu beobachtende Abdruck beliebiger zusätzli
cher Wertelisten ist nicht nur überflüssig, sondern 
erschwert die Lesbarkeit des Gutachtens und 
weckt Zweifel an einer zielgerichteten Bearbei
tung. 

Bei der fachlichen Beurteilung des Sachverhaltes 
ist die Verwendung von Begriffen aus der Geset
zessprache möglichst zu vermeiden, insbesonde
re dort, wo sie den Eindruck einer vorweggenom
menen rechtlichen Wertung herVorrufen könnten. 
Solche Begriffe sind z.B. 

• Bewertung, 
• Gefahr oder 
• Störung. 

Anstelle des Begriffs "Gefahr" sollte in Gutachten 
besser der Begriff "Risiko· gebraucht werden. 



Aus der fachlichen Beurteilung des Sachverhaltes 
heraus sind gegebenenfalls geeignete Maßnah
men zur weitergehenden Sachverhaltsermitttung 
bzw. zur Beseitigung oder Verringerung der be
stehenden oder zu erwartenden Risiken zu .emp
fehlen. Beispiele dafür sind: 

• Vorschläge für Sofortmaßnahmen, z.B. 
• Zugangsbeschränkung zur Verhinde

rung des Direktkontaktes 
• Beschränkung der Trinkwassernutzung 
• Maßnahmen zur Bekämpfung von Ex

plosions-, Brandgefahr 
• Absperrung oder Sicherung bei Ab

sturz- oder Rutschgefahr 
• Einschränkung bestimmter baulicher 

Nutzungen 
• Beschränkung der landwirtschaftlichen 

oder gärtnerischen Nutzung 

• Vorschläge für weitere Untersuchungen 
(z.B. Detailuntersuchungen, Sanierungsun
tersuchungen) 

• Vorschläge für Überwachungsmaßnahmen 
• erste Vorschläge für Sanierungsmaßnah

men 
• V~rschläge für sonstige Maßnahmen, z.B. 

• Abschluß von vertraglichen Regelun
gen mit Betroffenen, wie z. B. Dul
dungs- und Betretungsvereinbarungen 
mit Grundstückseigentümern 

• Vorschläge für die Nutzung des Gelän
des bis zur weiteren Untersuchung 
oder Sanierung 

• Beseitigung, Erhaltung oder Sicherung 
von MeßsteIlen 

• Beseitigung von Flurschäden 
• Abschluß von Wartungsverträgen (z.B. 

für schreibende Meßgeräte) 
• Durchführung von Prüfungen vor Ab

lauf von Gewährleistungsfristen. 

• Anbau- und Verzehrempfehlungen. 

Aufzuführen sind die verwendeten oder zitierten 
Quellen. 

4 Anforderungen an das Gutachten 

Dem Gutachten sind alle Unterlagen, die im Zu
sammenhang mit der Durchführung des Untersu
chungsauftrags gefertigt wurden, beizufügen. 
Dies können beispielsweise sein: 

• Zeitplan der bisherigen Tätigkeiten 
• Untergrund- und Geländesituation 

• Profile durch das Untersuchungsgebiet 
• Schichtenverzeichnisse nach DIN 

4022. 
(Dabei ist es erforderlich, daß bei Grund
wassermeßsteIlen das Bohrprofil sowie 
der MeßsteIlenausbau mit dem gleichen 
Maßstab in einer Zeichnung verbunden 
dargestellt werden. Weiterhin sind die 
Grundwasserstände gemäß Wasserzu
tritt bei der Bohrung sowie gemäß den 
sich nach Ende des K1arpumpens ein
stellenden Grundwasserständen darzu
stellen. Werden Pumpversuche durch
geführt, sind die Grundwasserstände 
vor, während und nach dem Pumpver
such zu dokumentieren.) 

• Protokolle 
• Probenahme 
• Meßprotokolle (von Vor-Ort-Parametem, 

geophysikalischen Messungen u.a.) 
• Analysenprotokolle 
• örtliche Erhebungen, Besprechungen 

und Zeugenbefragungen 

• Pumpversuche 

• Fotos 
• von Bohrkernen, Schürfgruben oder 

Bodenproben 
• vom Standort (dabei sind Standpunkt 

und Blickrichtung der Aufnahmen in 
geeigneter Weise im Lageplan einzu
tragen) 

• Stellungnahmen von sonstigen Gutachtern 
• Karten- und Bildmaterial 

• topographische Karten 

• Luftbilder 
• Lagepläne 

• Berechnungsgrundlagen 
• Grunddaten 
• Formeln 

• Tabellarische Historie der untersuchten Fläche 
• ISAL-ErfassungsbogenlStammdaten. 
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4.2.1.2 Gutachten zur Sanlerungsunter- Für die Gestaltung der Gliederungspunkte 
suchung 

Für das Gutachten zur Sanierungsuntersuchung 
wird folgende Gliederung empfohlen: 
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• Inhaltsverzeichnis 
• Zusammenfassung 
• Aufgabenstellung 
• Unterlagen und 
• Untersuchungsmethoden 

sollten die Angaben unter Nr. 4.2.1.1 sinngemäß 
herangezogen werden. 

Die weiteren Teile des Gutachtens sollten folgen
de Anforderungen erfüllen: 

Die Standortbeschreibung sollte zusätzlich zu 
den unter Nr. 4.2.1.1 (Standortbeschreibung) ge
nannten I nformationen weitere für die Beurteilung 
und Auswahl der Sanierungsverfahren relevanten 
Standortdaten enthalten, z.B. Angaben über 

• Freiflächen für Anlagen, Zwischenlagerplät
ze, Baustelleneinrichtungen etc., 

• infrastrukturelle Einrichtungen (Anschlüsse 
an öffentliche Transportwege, Energie-, 
Wasserversorgung etc.) , 

• Entfernungen zu sensiblen Nutzungen 
(Wohnbebauung etc.) , 

• zeitliche Vorgaben für die Sanierung (Ter
mine für Sanierungsbeginn, Nutzungsfrei
gabe etc.) und 

• ggf. vorläufige Planungs- bzw. Nutzungs
konzepte von Bauleitplänen bzw. Bauge
nehmigungsanträgen. 

Die für die Sanierungsuntersuchung bedeutsa
men Erkenntnisse aus der Gefährdungsabschät
zung über 

• Art, Menge und Verteilung der Schadstoffe, 
• räumliche und zeitliche Ausbreitung der 

Schadstoffe auf den Wirkungspfaden sowie 
• Art, Ausmaß und Bewertung der Einwirkun

gen und Wirkul1gen der Schadstoffe auf 
Schutzgüter 

sind zusammenfassend darzustellen. 



Die Ld.R. im Vorfeld der Sanierurigsuntersuchung 
abgestimmten Untersuchungen (zusätzliche 
Standortuntersuchungen und Machbarkeitsunter
suchung) zur Ermittlung der im Einzelfall zweck
mäßigen und verhältnismäßigen Sanierungs
maßnahmen sind zu beschreiben. 

Waren aus der Sicht des Gutachters ergänzende 
Untersuchungen erforderlich, sind diese zu be
gründen. 

Die Tätigkeiten des Gutachters und von eventuel
len sonstigen Gutachtern oder Fachfirmen sind 
darzustellen. Hierzu gehören z.B. 

• die unter Nr. 4.2.1.1 (Tätigkeitsbericht) ge
nannte Tätigkeiten, 

• Anfragen bei Sanierungsfirmen, 
• Vorversuche zur Feststellung der Verfah

renseignung. 

Ergebnisse der zusätzlichen Standortunter
suchungen 

Die Ergebnisse sind analog Nr. 4.2.1.1 darzustel
len und zu beurteilen. 

Ergebnisse der Machbarkeltsuntersuchung 

• Festlegung von Sanierungszonen 
Je .nach Fallgestaltung ist die Festlegung 
von Sanierungszonen, d.h. eine Abgren
zung von gg1. unterschiedlich zu sanieren
den Teilbereichen, vorzuschlagen und zu 
begründen. Dabei ist zu erläutern, welche 
Handlungsempfehlungen und Standortbe
dingungen zu dem Vorschlag geführt ha
ben: 
• Sanlerungsschwellen- und -zlelwer

te für unterschiedlich genutzte Teilbe
reiche 
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• schadstoffspezIfIsche Faktoren, wie 
z.B. Schadstoffart, -konzentration, 
Lage der Verunreinigung 

• bodenspezIfIsche Faktoren wie z.B. 
Bodenart, -durchlässigkeit 

• weitere Faktoren. 

Eine grafische Darstellung der Sanierungszo
nen ist als Anlage beizufügen. 

Die Ergebnisse der nachfolgenden Schritte 
der Machbarkeitsuntersuchung (Vorauswahl, 
Entwicklung von Sanierungsszenarien etc.) 
sind für die einzelnen Sanierungszonen ge
trennt zu dokumentieren. 

• Vorauswahl geeigneter Sanlerungsver
fahren 
Kriterien für die Vorauswahl von Sanie
rungsverfahren sind: 
• die schadstoff- und bodenspezI

fIsche Eignung der Verfahren (insbe
sondere bei Dekontaminationsverfah
ren) 

• die wirkungspfadspezifIsche Eig
nung der Verfahren (insbesondere bei 
Sicherungsverfahren) 

• offensichtliche AusschlußkrIterIen 
(z.B. Verfügbarkeit, Platzbedarf, Ver
fahrenskosten, Zeitvorgaben) 

• die Eignung von Verfahrenskombl-
nationen. 

Die im Einzelfall grundsätzlich in Betracht 
kommenden Dekontaminations- oder Si
cherul1gsverfahren sind zu beschreiben, 
ihre EinsatzffiÖglichkeiten sind zu erläutern. 
Werden Verfahren trotz bekannter Ein
schränkungen als geeignet eingestuft, sind 
die ausschlaggebenden Argumente zu nen
nen. 

• Entwicklung von SanierungsszenarIen 
Anhand der grundsätzlich verfügbaren und 
geeigneten Sanierungsverfahren oder Ver
fahrenskombinationen sind realisierbare 
Sanierungsszenarien zu entwickeln. Dabei 
sind nicht nur die wesentlichen Aspekte der 
gewählten Verfahren (Kernleistungen, z.B. 
Behandlung, Abdichtung) darzustellen, son
dern auch alle relevanten zusätzlichen 
Maßnahmen wie u.a. 
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• Bodenaushub, 
• Transport des Bodens, 
• Zwischenlagerung des Bodens, 
• Untergrundverbesserung, 
• Entsorgung von Restst~ffen, 
• Wiedereinbau des Bodens, 
• Langzettüberwachung. 

Bei Einschließungsmaßnahmen ist die vor
gesehene Anordnung der Elemente ggf. 
grafisch abzubilden (Schnitt und Lageplan). 

• DetaIlbeurteIlung der Sanierungsszena
rJen 
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Die für den Standort entwickelten alterna
tiven Sanierungsszenarien sind einer dif
ferenzierten Beurteilung anhand folgender 
Kriterien zu unterziehen: 

• Erreichbarkelt des Sanierungsziels 
(WIrksamkeit) z.B. 

schadstoff- und bodenspezifische 
Eignung des Sanierungsszenarios 
Flexibilität bei vorhandenen Rand
bedin'gungen 
Kontrollierbarkeit des Sanierungs
erfolges 

• Verfügbarkelt und ReaJlslerbarkelt 
z.B. 

Entwicklungsstand der Technolo
gien 
zeitliche Verfügbarkeit (Sanierungs
dauer, verfügbare Anlagenkapazitä
ten, erforderliche Zulassungen etc.) 
Infrastruktur- und Flächenbedarf 
für die Umsetzung des Konzeptes 

. Einschränkung der Flächennut
zung während und nach der Sa
nierung 

• Auswirkungen auf die Umwelt z.B. 
Emissionen (Luftverunreinigun-
gen, Lärm, Abwasser etc.) 
Energie- und Stoffeinsatz 
Veränderung der Bodeneigen
schaften 
Eingriffe in den Grundwasserhaus
halt 
Abfall- bzw. Reststoffmengen, 
-entsorgung 

• Sicherheit der Beschäftigten und 
Anwohner 

Risiken bei der Bodenentnahme 
Risiken bei der Durchführung der 
eigentlichen Sanierungsmaßnah
men (Behandlung, Abdichtung 
etc.) 
Risiken bei Begleitmaßnahmen 
(Transport, Zwischenlagerung etc.) 
notwendige Schutzmaßnahmen. 

Bei der Beurteilung sind nicht nur die Vor
und Nachteile der eigentlichen Sanierungs
maßnahmen zu berücksichtigen, sondem 
auch die relevanten Aspekte der wesentli
chen zusätzlichen Leistungen, wie z.B. Ent
nahme, Transport und Zwischenlagerung 
des Bodens. 

Die Beurteilung der Sanierungsszenarien 
ist zu begründen. Dabei ist auf ungesicher
te Annahmen, mangelhafte Detailkenntnis 
der Sanierungsverfahren sowie ggf. zusätz
lichen Untersuchungsbedarf hinzuweisen. 
Die Auswahl der für die Sanierung der Alt
last als geeignet beurteilten Sanierungs
szenarien ist auf der Grundlage der EinzeI
beurteilungen vorzunehmen und zu begrün
den. 

• Wlrlschaftllchkeltsbetrachtungen 
Für die Sanierungsszenarien, die sich auf
grund der Detailbewertung als geeignet er
wiesen haben, ist eine KostenermIttlung 
vorzunehmen. Die Kostenermittlung hat 
insbesondere folgende Leistungen zu bein
halten: 
• Kernleistungen der Sanierungs

maßnahmen (z.B. Dekontamination, 
BOdenaustausch) 

• Sonstige Leistungen 
Abbrucharbeiten 
Arbeits- und Immissionsschutz
maßnahmen 
Bodenbewegung/Separierung 
Transportleistungen 
Entsorgung von Reststoffen und 
Abfällen 

• Zusatzleistungen 
Sanienmgsplanung, Projektleitung 
und -steuerung (§ 55 HOAI), örtli
che Bauüberwachung und sonsti
ge Ingenieur- und Gutachterlei
stungen 



Fremdüberwachung, behördliche 
Überwachung (Kontrollanalytik) 
Vorbereiten der Folgenutzung 
(Aufbringen von Oberboden, Land
schaftsgestaltung, Begrunung, In
frastruktur etc.) 
Öffentlichkeitsarbeit 
Nachsorgernaßnahinen (z.B. Gas
bzw. Sickerwassersammlung und 
-behandlung 
Langzeitüberwachung (Kontrollen 
von Sickerwasser, Grundwasser, 
Deponiegas, Bodenluft oder Ober
flächenwasser) . 

Kosten der Langzeitüberwachung sind ebenso 
wie Kosten der in absehbarer Zukunft erforderli
chen Neuinvestitionen mit Hilfe finanzmathemati
scher Berechnungsmethoden (z.B. Barwertrne
thode) in die Kostenvergleichsrechnung einzube
ziehen. 

Die für die Ermittlung der Kosten maßgeblichen 
Standortinformationen sind in übersichtlicher Form 
darzustellen. 

Für jedes Sanierungsszenario sind die Kostener
mittlungen der O.g. Leistungen (zugrunde gelegte 
Mengen, Einheitspreise und Gesamtkosten) an
schaulich, z.B. in Tabellenform, zu dokumentie
ren. Die Gesamtkosten der Leistungen aller 
Szenarien sind miteinander zu vergleichen. 

Die Rangfolge der Sanierungsszenarien ist auf 
der Grundlage von Kostenwirksamkeitsbe
trachtungen, d.h. der Gegenüberstellung der 
Eignung und der Gesamtkosten der Szenarien, 
zu ermitteln. 

Die den Kostenwirksamkeitsbetrachtungen zugrun
de liegenden Vorgaben (z.B. erforderliche Mindest
wirksamkeit, Kostenobergrenze etc.) sind darzule
gen. 

Die festgelegte Rangfolge der Sanierungsszena
rien ist eingehend zu begründen. 

Vorschläge zur Differenzierung oder Konkretl
slerung der Schutz- und SanIerungszIele 

• Die von der zuständigen Behörde im Rah
men der Gefährdungsabschätzung be-

4 Anforderungen an das Gutachten 

stimmten Schutzzlele sind aufzuzeigen 
und ggf. in Abhängigkeit von den Ergebnis
sen der zusätzlichen Standortuntersuchun
gen mit Konkretisierungsvorschlägen zu 
versehen. Konkretisierte Schutzziele kön
nen in folgender Form angegeben werden: 
• Zahlenwerte, d.h. einzelfallbezogene 

Werte entweder für Schadstoffkonzen
trationen in Umweltmedien, bei deren 
Überschreitung die entsprechenden 
Teilbereiche einer Altlast in Sanie
rungsmaßnahmen einbezogen werden 
sollen (Sanierungsschwellenwerte) , 
oder Grenzkonzentrationen für Schad
stoffeinwirkun~en, die infolge der Sa
nierungsmaßnahmen erreicht oder un
terschritten werden sollen (z.B. Schad
stoffkonzentrationen in der Innenraumluft) 
oder Grenzkonzentrationen, die als das 
technische Ergebnis von Sanierungs
maßnahmen mindestens erreicht wer
den sollen (Sanierungszielwerte) 

• verbale Umschreibung (z.B. Verhin
derung des Direktkontakts durch Ab
deckung). 

Verbale Umschreibungen sind zu wählen, 
wenn die Angabe von anzustrebenden 
Grenzkonzentrationen nicht ausreicht oder, 
wie bei Sicherungssystemen, nicht zweck
mäßig ist. 

Zu den Grundsätzen, nach denen Schutz- und 
Sanierungszielwerte zu konkretisieren sind, siehe 
Anhang 4.3, Nr. 1. 

Das bestgeeignete Sanierungskonzept (favori
siertes Sanierungsszenario, ggf. getrennt nach 
Sanierungszonen) ist darzustellen. Die mit der 
Umsetzung des Konzeptes geschätzten Kosten 
sind anzugeben. 

Dem Konzeptvorschlag sind alle relevanten Infor
mationen aus der Detailbewertung und der Wirt
schaftlichkeitsbetrachtung beizufügen, die die zu
ständige Behörde für ihre Entscheidung über die 
im Einzelfall geeigneten und angemessenen wei
teren Maßnahmen benötigt (z.B. Hinweise auf un-
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gesicherte Annahmen, die verifiziert werden müs
sen). 

Hier können Empfehlungen zu aus gutachtlicher 
Sicht notwendigen weiteren Schritten gegeben 
werden: 

• Notwendige Untersuchungen (z.B. Erkun
dung einer Dichtwandtrasse) und Vorversu
che (z.B. Eignungsprüfung von Dichtwand
materialien) 

• Änderungen der Nutzungsvorstellungen 
(ggf. im ZwischenberichQ 

• Überwachungsmaßnahmen bis zum Beginn 
der Sanierung (z.B. Setzungsmessungen) 

• Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen 
bis zum Beginn der Sanierung (z.B. Nut
zungseinschränkungen, Anbauempfehlun
gen) 

• Beweissicherungsmaßnahmen u.a. 

Es sind die verwendeten oder zitierten Quellen 
aufzuführen. 

Dem Bericht sind alle Unterlagen, die im Zusam
menhang mit der Durchführung des Auftrages ge
fertigt wurden, beizufügen. Dies können u.a. sein: 

• Unter Nr. 4.2.1.1 (Anlagenteil) aufgeführte 
Unterlagen 

• Plan der Sanierungszonen 
• Ergebnisse von Voranfragen bei Anbietem 

von Sanierungsverfahren 
• Plan mit vorläufigen Nutzungskonzepten. 

4.2.2 Zwischenbericht 

Zwischenberichte zu Gutachten zur Gefährdungs
abschätzung und Sanierungsuntersuchung kön
nen insbesondere bei umfangreichen und zeitauf-
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wendigen Maßnahmen zweckmäßig sein. Sie in
formieren den Auftraggeber über 

• wichtige Zwischenergebnisse oder Erkennt
nisse, 

• unmittelbar anstehende Probleme, die eine 
Prüfung und gegebenenfalls Änderung der 
bisherigen Konzeption oder weitere 
Maßnahmen angezeigt erscheinen lassen, 
beispielsweise bei 
• unerwarteten Schwierigkeiten oder 

Hindernissen bei der Durchführung des 
Programms, 

• Bekanntwerden neuer relevanter Sach
verhalte im Verlauf der Untersuchun
gen, 

• Beurteilungen, die aktuell eine Modifi
kation des Programms erfordern, (hier
zu sollte ggf. ein Vorschlag unterbreitet 
werden), 

• den aktuellen Stand der Arbeiten, beispiels
weise 
• als Beleg für bisher geleistete Arbeiten 

bei Anforderung von Teilzahlungen 
oder 

• als Bestätigung für - eventuell vom 
Auftraggeber gesetzte - Ausführungs
fristen, 

• den Stand bzw. die Entwicklung der Kosten 
für die durchzuführenden Arbeiten. 

Zwischenberichte befassen sich schwerpunkt
mäßig mit bestimmten Frage- bzw. AufgabensteI
lungen und zeigen Lösungswege auf. Sie be
schreiben ausschließlich den Zeitraum seit Be
ginn der Arbeiten bzw. den Zeitraum seit dem 
letzten Zwischenbericht 

Da sie den aktuellen Stand der Arbeiten und 
Überlegungen möglichst zeitnah darstellen sollen, 
können Beschreibungen, Zeichnungen, Usten, 
Tabellen und Auswertungen auch vorläufigen 
Charakter aufweisen oder weniger umfassend 
sein als im Gutachten. Es sind nur die für den 
jeweiligen Sachverhalt wichtigsten bzw. entschei
denden Daten darzustellen. Desweiteren gelten 
die an Gliederung, Inhalt und Form von Gutach
ten zur Gefährdungsabschätzung und Sanie
rungsuntersuchung gestellten Anforderungen ent
sprechend (siehe Nr. 4.2.1.1 bzw.4.2.1.2). 



4.2.3 Kurzbericht 

Kurzberichte werden nur in Ausnahmefällen, z.B. 
bei sehr umfangreichen Gefährdungsabschätzun
gen und Sanierungsuntersuchungen vereinbart. 
Sie sollen den Auftraggeber in Stichworten über 
den Stand der Arbeiten, den Kostenstand, Termi
ne und besondere Vorkommnisse informieren. 
Hierzu kann das nachfolgende Musterblatt ver
wendet werden. 

4.2.4 Kurzfassung 

Bei umfangreichen Gutachten kann es hilfreich 
sein, zusätzlich zum vollständigen Text, der nur in 
beschränkter Stückzahl erstellt wird, auch eine 
Kurzfassung in höherer Auflage anzufertigen. In 
der Regel wird eine Kurzfassung bei Bedarf ge- . 
sondert in Auftrag gegeben. 

4 Anforderungen an das Gutachten 

Die Kurzfassung soll über wichtige Tatbestände, 
Beobachtungen und die aus gutachtlicher Sicht 
erforderlichen weiteren Maßnahmen in einem 
Umfang informieren, der es den Betroffenen, den 
politischen Gremien und der Verwaltungsbehörde 
ermöglicht, sich ein Bild von der Situation zu ma
chen, Stellungnahmen abzugeben und die nöti
gen Schlüsse zu ziehen. 

Die Kurzfassung sollte enthalten: 

• Die Zusammenfassung des Gutachtens 
• eine grafische Darstellung und Auswertung 

der relevanten Beobachtungen und Meßda
ten (wichtigste Grafiken des Gutachtens) 

• eine Beurteilung der Situation 
• Vorschläge für - eventuell erforderliche -

Sofortrnaßnahmen 
• Vorschläge für das weitere Vorgehen aus 

der Sicht des Gutachters mit Begründung 
• tabellarische Darstellung mit vergleichender 

Beurteilung der geeigneten Sanierungsver
fahren (bei der Sanierungsuntersuchung). 
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• Projekt läuft planmäßig 

• Schwierigkeiten erkennbar 

• Schwierigkeiten aufgetaucht und gelöst 

• Schwierigkeiten aufgetaucht und keine Lösung erkennbar 

Sachstand " erbrachte Leistung 

• Projekt läuft planmäßig 

• Unkritische Termine müssen verschoben werden 

• Kritische Termine müssen verSchoben werden, Endtermin 
aber vermutlich einzuhalten 

• Projektablauf muß neu geplant werden 

• Endtermin kann nicht gehalten werden 

Verschiebung um ca. Wochen 

• Plankosten werden eingehalten 

• Plankosten verändert, Gesamtkosten können eingehalten 
werden 

• Gesamtkosten können nicht eingehalten werden 

berachreltung um ca. TOM 

• Besondere Vorkommnisse 



Anhänge zu Kapitel 1 bis 4 



1 Einführung 

Anhang 1.1 

Anhang 1.1 

Abfallgesetz für das Land Nordrhein
Westfalen (Landesabfallgesetz - LAbfG -) 
vom 21. Juni 1988 (GV. NW. S. 250), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

7. Febr:uar 1995 (GV. NW. S. 134) 

-Auszüge-

Erster Teil: Einleitende Bestimmungen 

§ 1 Ziele der Abfallwirtschaft 

(1) Ziele der Abfallwirtschaft sind, ( ... ) 

1. Abfälle und Schadstoffe in Abfällen soweit wie möglich zu ver
meiden oder zu verringern; 

2. angefallene Abfälle, insbesondere ( ... ), Bauschutt, ( ... ) in den Stoff-
kreislauf zurückzuführen (Vorrang der stofflichen Verwertung); 

3. nicht verwertbare Abfälle soweit erforderlich zu behandeln; 
4. nicht weiter zu behandelnde Abfälle umweltverträglich abzulagern. 

Bei Maßnahmen der Abfallvermeidung und -entsorgung ist der Stand der 
Technik einzuhalten. Stand der Technik im Sinne dieser Vorschrift ist der 
Entwicklungsstand verfügbarer fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen 
und Betriebsweisen zur Errichung der Ziele der Abfallwirtschaft, ohne daß 
dadurch die Umwelt in anderer Weise mehr beeinträchtigt wird. Soweit 
Maßnahmen unter den Anwendungsbereich von Verwaltungsvorschriften 
der Bundesregierung nach §4 Abs. 5 AbfG fallen, gelten deren Anforde
rungen als Stand der Technik im Sinne dieses Gesetzes. 

ZWeiter Tell: Grundlagen der Abfallwirtschaft 

§ 5 Entsorgungspflichtige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, Abfallwirtschaftskonzepte, Abfallwirtschaflsbllan
zen 

(4) ( ... ) Bei der Durchführung genehmigungsbedürftiger Baurnaßnahmen, 
insbesondere beim Abbruch baulicher Anlagen, sind Bauabfälle (Boden
aushub, Bauschutt, Baustellenabfälle) vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an 
voneinander getrennt zu halten, soweit dies für ihre ordnungsgemäße 
Verwertung erforderlich ist. ( ... ) 
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Siebter Teil: Altlasten 

§ 28 Begriffsbestimmungen und sachlicher Geltungsbereich 

(1) Altlasten sind Altablagerungen und Altstandorte, von denen nach den 
Erkenntnissen einer im einzelnen Fall vorausgegangenen Untersuchung 
und einer darauf beruhenden Beurteilung durch die zuständige Behörde 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen. 

(2) Altlast-Verdachtsflächen sind Altablagerungen und Altstandorte, soweit 
ein hinreichender Verdacht besteht, daß von ihnen eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht oder künftig ausgehen kann. 

(3) Altablagerungen sind 

1 . stillgelegte Anlagen zum Ablagern von Abfällen, 

2. Grundstücke, auf denen vor dem 11. Juni 1972 Abfälle abgelagert 
worden sind, 

3. stillgelegte Aufhaldungen und Verfüllungen mit sonstigen Stoffen. 

(4) Altstandorte sind 

1. Grundstücke stillgelegter Anlagen, in denen mit umweltgefährden
den Stoffen umgegangen worden ist, soweit es sich um Anlagen 
der gewerblichen Wirtschaft oder im Bereich öffentlicher Einrichtun
gen gehandelt hat, ausgenommen der Umgang mit Kernbrennstof
fen und sonstigen radioaktiven Stoffen im Sinne des Atomgesetzes, 

2. Grundstücke, auf denen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 
und im Bereich öffentlicher Einrichtungen sonst mit umweltge
fährdenden Stoffen umgegangen worden ist, ausgenommen der 
Umgang mit Kernbrennstoffen und sonstigen radioaktiven Stoffen 
im Sinne des Atomgesetzes, das Aufbringen von Abwasser, 
Klärschlamm, Fäkalien oder ähnlichen Stoffen und von festen Stof
fen, die aus oberirdischen Gewässern entnommen worden sind, 
sowie das Aufbringen und Anwenden von Pflanzenbehandlungs
und Düngemitteln. 

(5) Die Vorschriften des Siebten Teils dieses Gesetzes dienen nicht dem 
Aufsuchen und Bergen von Kampfmitteln. 

§ 29 Erhebungen über Altlast-Verdachtsflächen 

(1) Die zuständigen Behörden führen Erhebungen über Altlast-Verdachts
flächen durch. Die Erhebungen können, soweit dies zur Klärung der Vor
aussetzung nach § 28 Abs. 2 erforderlich ist, auf sonstige Altablagerun
gen und Altstandorte erstreckt werden. 

(2) Haben andere Behörden Altablagerungen oder Altstandorte zu über
wachen, unterstützen diese die nach Absatz 1 zuständigen Behörden bei 
den Erhebungen nach Absatz 1. Bei Erhebungen nach Absatz 1 sind die 
für die Erforschung und Abwehr von Gefahren und die für die Feststellung 
der Ordnungspflichtigen benötigten Daten, Tatsachen und Erkenntnisse 
zu sammeln und aufzubereiten, die bei Behörden und Einrichtungen des 
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Landes, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie dem Entsorgungs
verband vorhanden sind oder über die Dritte nach diesem Gesetz oder 
nach anderen Gesetzen Auskunft zu geben haben; die Erhebungen kön
nen sich auch auf sonstige Angaben Dritter erstrecken, sofem diese dem 
Zweck der Erhebungen dienen. Die Erhebungen nach Absatz 1 umfassen 
Daten, Tatsachen und Erkenntnisse über: 

1. Lage, Größe und Zustand der Altlast-Verdachtsflächen, 

2. den früheren Betrieb und die stillgelegten Anlagen und Einrichtungen, 

3. Art, Menge und Beschaffenheit der Abfälle und Stoffe, die abgela
gert worden sein können oder mit denen I,.Imgegangen worden sein 
kann, 

4. Umwelteinwirkungen einschließlich möglicher Gefährdungen der 
Gesundheit, die von den Altlast-Verdachtsflächen ausgehen oder 
zu besorgen sind, 

5. frühere, bestehende und geplante Nutzungen der Altlast-Verdachts
flächen und ihre Umgebung, 

6. Eigentümer und Nutzungsberechtigte, frühere Eigentümer und Nut
zungsberechtigte, I nhaber stillgelegter Abfallentsorgungsanlagen 
oder sonstiger stillgelegter Anlagen sowie 

7. die sonstigen für die Erforschung und Abwehr von Gefahren und 
die Feststellung der Ordnungspflichtigen bedeutsamen Sachver
halte und Rechtsverhältnisse. 

(3) Die Behörden und Einrichtungen des Landes, die Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie der Entsorgungsverband teilen den nach Ab
satz 1 zuständigen Behörden die ihnen vorliegenden Daten, Tatsachen 
und Erkenntnisse über Altablagerungen und Altstandorte mit. 

(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken sind ver
pflichtet, ihnen bekannt gewordene Ablagerungen von Abfällen im Sinne 
von § 2 Abs. 2 AbfG auf ihren Grundstücken unverzüglich der nach Abs. 1 
zuständigen Behörde anzuzeigen. 

(5) Für die Anzeigepflicht nach Absatz 4 findet § 11 Abs. 5 AbfG Anwen
dung. 

§ 30 Kataster und Dateien 

(1) Die zuständigen Behörden führen ein Kataster über die in ihrem Zu
ständigkeitsbereich fallenden Altablagerunge~ und Altstandorte. In die Ka
taster sind die Daten, Tatsachen und Erkenntnisse aufzunehmen, die über 
die Altlast-Verdachtsflächen erhoben und bei deren Untersuchung, Beur
teilung und Sanierung sowie bei der Durchführung sonstiger Maßnahmen 
oder der regel~8igen Überwachung ermittelt werden. Die Kataster sind 
laufend fortzuschreiben. 

(2) Die nach Absatz 1 zuständigen Behörden übermitteln den zuständigen 
Behörden zur Wahrnehmung der in § 30 Abs. 1 genannten Aufgaben 
sowie der Aufgaben auf dem Gebiet der Wasser- und Abfallwirtschaft die 
in diesem Zusammenhang gewonnenen Daten, Tatsachen und Erkennt-
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1 Einführung 

nisse. Diese werden von den zuständigen Behörden in Dateien geführt 
und in Karten dargestellt. Die oberste Abfallwirtschaftsbehörde kann in 
Verwaltungsvorschriften die Form bestimmen, in der die in Satz 1 genann
ten Daten, Tatsachen und Erkenntnisse zu übermitteln sind. 

(3) Die Abfallwirtschaftsbehörden sowie das Landesumweltamt, die Staat
lichen Umweltämter, der Abfallentsorgungs- und Altlastensanierungsver
band und die Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und 
Forstplanung können sich über den Inhalt des Katasters unterrichten. 

(4) Für den Inhalt der Kataster und Dateien besteht eine zeitlich unbe
schränkte Aufbewahrungspflicht. Ausnahmen können die Aufsichtsbehör
den gegenüber den allgemeinen und Sonderordnungsbehörden sowie 
das Landesumweltamt gegenüber den Staatlichen Umweltämtern zulas
sen. 

§ 31 Gefährdungsabschätzung, Sanierung, Überwachung 

(1) Die zuständige Behörde bewertet die nach § 29 erhobenen Daten, 
Tatsachen und Erkenntnisse; sie trifft die notwendigen Maßnahmen zur 
Untersuchung und Beurteilung, um festzustellen, ob von der einzelnen 
Altlast-Verdachtsfläche Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen, 
welcher Art die Gefahren sind, welchen Umfang und welches Ausmaß sie 
haben (Gefährdungsabschätzung) . 

(2) Besteht auf Grund konkreter Anhaltspunkte der hinreichende Verdacht 
des Bestehens einer Altlast, kann die zuständige Behörde anordnen, daß 
die Verantwortlichen (§§ 17,18 Ordnungsbehördengesetz) bestimmte Un
tersuchungen zur Ermittlung von Art, Umfang und Ausmaß der Belastung 
der Altlast-Verdachtsfläche durchführen. Bestätigen diese Untersuchun
gen den Verdacht und sind zur Gefährdungsabschätzung weitere Unter
suchungen erforderlich, kann die zuständige Behörde auch anordnen, 
daß die bestehende oder drohende Ausbreitung der umweltgefährdenden 
Stoffe in die Umwelt und ihre Aufnahme durch Menschen, liere und 
Pflanzen zu untersuchen sind. 

(3) Die zuständige Behörde trifft nach pflichtgemäßem Ermessen und 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die not
wendigen Maßnahmen, um die von der einzelnen Altlast für die öffentliche 
Sicherheit ausgehenden Gefahren abzuwehren. Das sind insbesondere 
Maßnahmen 

1. zur Beseitigung oder Verminderung von Belastungen durch umwelt
gefährdende Stoffe (Dekontaminationsmaßnahmen) oder 

2. zur Verhinderung oder Verminderung schädlicher Einwirkungen auf 
Menschen oder Umwelt, die von einer Altlast hervorgerufen werden 
oder drohen, ohne Beseitigung umweltschädlicher Stoffe (Siche
rungsmaßnahmen) . 

(4) -Die zuständige Behörde kann verlangen, daß der Verantwortliche die 
notwendigen Untersuchungen zur Entscheidung über Art und Umfang der 
Maßnahmen nach Absatz 3 vornimmt (Sanierungsuntersuchung) sowie 
einen Sanierungsplan erarbeitet. Der Sanierungsplan soll insbesondere 
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die Ergebnisse der Gefährdungsabschätzung und der Sanierungsuntersu
chung sowie geeignete Maßnahmen der Verhütung, Verminderung oder 
Beseitigung von Gefahren oder Störungen der öffentlichen Sicherheit und 
die dafür ermittelten Kosten enthalten. Er ist der zuständigen Behörde 
vorzulegen und, soweit die zuständige Behörde dies für erforderlich hält, 
zu ergänzen. Soweit entnommenes Erdreich im Bereich derselben Altlast 
wieder eingebracht werden soll, bedarf der Sanierungsplan der Genehmi
gung durch die zuständige Behörde. 

(5) Die zuständige Behörde kann anordnen, daß Altlast-Verdachtsflä
chen und Altlasten der behördlichen Überwachung unterliegen. Die zu
ständige Behörde kann die Verantwortlichen zu bestimmten Maßnah
men der Selbstüberwachung verpflichten; § 25 Abs. 1 gilt entspre-
chend. ' 

(6) Die zuständige Behörde trifft die Maß nahmen nach den Absätzen 1 bis 
5 nach diesem Gesetz und nach den dafür sonst geltenden besonderen 
Gesetzen und Verordnungen oder auf Grund des Ordnungsbehördenge
setzes. Die Vorschriften des Immissionsschutzrechts, des Bergrechts und 
des §10 Abs. 2 AbfG bleiben unberührt. Die zuständige Behörde kann 
verlangen, daß die Untersuchungen nach den Absätzen 2 und 4 und die 
Erarbeitung des Sanierungsplans nach Absatz 4 von Sachverständigen 
nach § 31 a Abs. 3 durchzuführen sind. 

(7) Führt die zuständige Behörde Maßnahmen zur Gefährdungsabschät
zung oder Überwachung selbst durch, kann sie von den Verantwortlichen 
die Erstattung des notwendigen Aufwands für 

1. die Gefährdungsabschätzung und Überwachung von Altlast-Ver
dachtsflächen, wenn die Gefährdungsabschätzung ergibt, daß es 
sich um eine Altlast handelt, und 

2. die Überwachung von Altlasten verlangen. 

(8) Sind für Maßnahmen bei Altlasten und Altlast-Verdachtsflächen meh
rere Behörden sachlich zuständig, kann die gemeinsame Aufsichtsbehör
de auf Antrag eine Regelung über die Zuständigkeit treffen. 

§ 31 a Duldungspflichtenj Sachverständige 

(1) Die Bestimmungen über die Überwachung von Grundstücken in §11 
Abs. 4 und 5 des AbfG sind für die Gefährdungsabschätzung und Über
wachung von Altlast-Verdachtsflächen und Altlasten, für die die Vorschrif
ten des Abfallgesetzes nicht gelten, entsprechend anzuwenden. 

(2) Bei den Aufgaben nach den §§ 29, 30 und 31 können sich die zustän
digen Behörden Dritter bedienen. 

(3) Sachverständige, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen sol
len, müssen die für diese Aufgaben erforderliche Sachkunde, Zuverlässig
keit und gerätetechnische Ausstattung besitzen. Die zuständige Behörde 
ist befugt, Einzelheiten über die Wahrnehmung dieser Aufgaben und die 
Vorlage der Ergebnisse der Sachverständigentätigkeit festzulegen. 
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§ 32 Weitergabe der Erkenntnisse 

(1) Die katasterführenden Behörden, die Staatlichen Umweltämter und 
das Landesumweltamt sind befugt, anderen Behörden und Einrichtungen 
des Landes sowie den Gemeinden und Gemeindeverbänden Daten, Tat
sachen und Erkenntnisse über Altlast-Verdachtsflächen mitzuteilen, so
weit dies zur Wahrnehmung der diesen Stellen obliegenden Aufgaben 
erforderlich ist. Auf Verlangen teilen die katasterführenden Behörden ih
nen vorliegende Daten, Tatsachen oder Erkenntnisse den Eigentümern 
und Nutzungsberechtigten mit; sie können auch Dritte unterrichten, soweit 
diese ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden 
Daten darlegen. 

(2) Soweit Behörden oder andere Stellen Erkenntnisse über Altablagerun
gen und Altstandorte der Öffentlichkeit zugänglich machen, darf die Be
kanntgabe keine Angaben enthalten, die einen Bezug auf eine bestimmte 
oder bestimmbare natürliche Person zulassen. Dies gilt nicht, wenn sol-
che Angaben offenkundig sind oder ihre Bekanntgabe zur Abwehr von 
Gefahren oder aus anderen überwiegenden Gründen des Gemeinwohls 
erforderlich ist: 

§ 32a Grundlagenermittlung 

(1) Die zuständigen Behörden ermitteln im Zusammenwirken mit Sachver
ständigen, deren Belange berührt sind, im allgemeinen und im Einzelfall 
die fachlichen Grundlagen für die Erforschung und Abwehr von Gefahren, 
die von Altablagerungen und Altstandorten ausgehen können. Sie werden 
dabei vom Geologischen Landesamt unterstützt. Die nach Satz 1 zustän
digen Behörden ermitteln ferner im allgemeinen und im Einzelfall den 
Stand der für die Gefahrenabwehr gegenüber Altlasten bedeutsamen 
Technik und beteiligen sich an deren Entwicklung. 

'(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörden geben über ihre 
Ermittlungen den zuständigen Behörden des Landes und des Bundes, 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie anderen Trägem öffent
licher Belange Auskunft. 

§ 33 Verlassene Anlagen 

(1) Soweit für Abfallentsorgungsanlagen, die vor Inkrafttreten des Lan
desabfallgesetzes vom 18. Dezember 1973 stillgelegt worden sind, nach 
anderen Bestimmungen Maßnahmen der in §10 Abs. 2 AbfG genannten 
Art nicht möglich sind, obliegen diese den Kreisen und kreisfreien Städ
ten. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der betroffenen Grund
stücke sind verpflichtet, die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen 
zu dulden. 

(2) Hat sich durch Maßnahmen nach Absatz 1 der Nutzungswert eines 
betroffenen Grundstücks wesentlich erhöht, kann der Kreis oder die kreis
freie Stadt vom Eigentümer einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit 
dies nicht eine unbillige Härte darstellt. 
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Gesetz über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden 

- Ordnungsbehördengesetz (OBG)-
in der Fassung der B.ekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 1993 (GV. NWS. 987) 

- Auszüge-

Teil I. Aufgaben und Organisation der Ordnungsbehörden 

§ 1 Aufgaben der Ordnungsbehörden 

(1) Die Ordnungsbehörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentli
che Sicherheit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). 

(2) Die Ordnungsbehörden führen diese Aufgaben nach den hierfür erlas
senen besonderen Gesetzen und Verordnungen durch. Soweit gesetzli
che Vorschriften fehlen oder eine abschließende Regelung nicht enthal
ten, treffen die Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen zur Ge
fahrenabwehr nach diesem Gesetz. , 

(3) Andere Aufgaben nehmen die Ordriungsbehörden nach den Vorschrif
ten dieses Gesetzes insoweit wahr, als es durch Gesetz oder Verordnung 
bestimmt ist. 

Teil 11. Befugnisse der Ordnungsbehörden 

Abschnitt 1. Ordungsverfügungen 

§ 14 Voraussetzungen des Eingreifens 

(1) Die Ordnungsbehörden können die notwendigen Maßnahmen treffen, 
um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicher
heit oder Ordnung (Gefahr) abzuwehren. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die die Ordnungsbehörden nach besonderen 
Gesetzen und Verordnungen durchführen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3), 
haben sie die dort vorgesehenen Befugnisse. Soweit solche Gesetze und 
Verordnungen Befugnisse der Ordnungsbehörden nicht enthalten, haben 
sie die Befugnisse, die ihnen nach diesem Gesetz zustehen. 

63 



Anhang 1.2 

64 

1 Einführung 

§ 15 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

(1) Von mehrem möglichen und geeigneten Maßnahmen haben die Ord
nungsbehörden diejenige· zu treffen, die den Einzelnen und die Allgemein
heit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. 

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem 
erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. 

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist 
oder sich zeigt, daß er nicht erreicht werden kann. 

§ 16 Ermessen 

Die Ordnungsbehörden treffen ihre Maßnahmen nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 

§ 17 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen 

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind Maßnahmen gegen diese 
Person zu richten. 

(2) Ist die Person noch nicht 14 Jahre alt oder ist für sie zur Besorgung 
aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer bestellt, können Maßnahmen 
auch gegen die Person gerichtet werden, die zur Aufsicht über sie ver
pflichtet ist. Dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in 
§ 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten 
Angelegenheiten nicht erfaßt. 

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Ge
fahr in Ausführung der Verrichtung, so können Maßnahmen auch gegen 
die Person gerichtet werden, die die andere zu der Verrichtung bestellt 
hat. . 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschrif
ten dieses Gesetzes oder andere Rechtsvorschriften bestimmen, gegen 
wen eine Maßnahme zu richten ist. 

§ 18 Verantwortlichkeit für den Zustand von Sachen 

(1) Geht von einer Sache oder einem Tier eine Gefahr aus, so sind die 
Maßnahmen gegen den Eigentümer zu richten. Soweit nichts anderes 
bestimmt ist, sind die nachfolgenden für Sachen geltenden Vorschriften 
entsprechend auf llere anzuwenden. 

(2) Die Ordnungsbehörde kann ihre Maßnahmen auch gegen den Inhaber 
der tatsächlichen Gewalt richten. Sie muß ihre Maßnahmen gegen den 
Inhaber der tatsäChlichen Gewalt richten, wenn er diese gegen den Willen 
des Eigentümers oder eines anderen Verfügungsberechtigten ausübt oder 
auf einen im Einverständnis mit dem Eigentümer schriftlich oder proto-
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kollarisch gestellten Antrag von der zuständigen Ordnungsbehörde als 
allein verantwortlich anerkannt worden ist. 

(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die 
Maßnahmen gegen denjenigen gerichtet werden, der das Eigentum an 
der Sache aufgegeben hat. 

(4) § 17 Abs. 4 gilt entsprechend. 
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. Bundesberggesetz (BBergG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 1980 

(BGBLI S. 1310) (BGBLIII 750-15), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26.8.1992 (BGBL I S. 1364) 

- Auszüge-

§ 53 Betriebsplan für die Einstellung des Betriebes, Be
triebschronik 

(1) Für die Einstellung eines Betriebes ist ein Abschlußbetriebsplan auf
zustellen, der eine genaue Darstellung der technischen Durchführung und 
der Dauer der beabsichtigten Betriebseinstellung, den Nachweis, daß die 
in § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 13 und Absatz 2 bezeichneten Vorausset
zungen erfüllt sind, und in anderen als den in § 55 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
genannten Fällen auch Angaben über eine Beseitigung der betrieblichen 
Anlagen und Einrichtungen oder über deren anderweitige Verwendung 
enthalten muß. Abschlußbetriebspläne können ergänzt und abgeändert 
werden. 

§ 55 Zulassung des Betriebsplanes 

(1) Die ZulasSung eines Betriebsplanes im Sinne des § 52 ist zu erteilen 
wenn 

3. die erforderliche Vorsorge gegen Gefahren für Leben, Gesundheit 
und zum Schutz von Sachgütem, Beschäftigter und Dritter im Be
trieb, insbesondere durch die den allgemein anerkannten Regeln 
der Sicherheitstechnik entsprechenden Maßnahmen, sowie dafür 
getroffen ist, daß die für die Errichtung und Durchführung eines 
Betriebes auf Grund dieses Gesetzes erlassenen oder geltenden 
Vorschriften und die sonstigen Arbeitsplatzvorschriften eingehalten 
werden, 

4. keine Beeinträchtigung von Bodenschätzen, deren Schutz im öf
fentlichen Interesse liegt, eintreten wird, 

5. für den Schutz der Oberfläche im Interesse der persönlichen Si
cherheit und des öffentlichen Verkehrs Sorge getragen ist, 

6. die anfallenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden, 

7. die erforderliche Vorsorge zur Wiedernutzbarmachung der Oberflä
che in dem nach der:'! Umständen gebotenem Ausmaß getroffen ist, 
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die erforderliche Vorsorge getroffen ist, daß die Sicherheit eines 
nach den §§ 50 und 51 zulässigerweise bereits geführten Betriebes 
nicht gefährdet wird, 

gemeinschaftliche Einwirkungen der Aufsuchung oder Gewinnung 
nicht zu erwarten sind und 

bei einem Betriebsplan für einen Betrieb im Bereich des Festlandsockels 
oder der Küstengewässer ferner, 

10. der Betrieb und die Wirkung von Schiffahrtsanlagen und -zeichen 
nicht beeinträchtigt werden, 

11. die Benutzung der Schiffahrtswege und des Luftraumes, die 
Schiffahrt, der Fischfang und die Pflanzen- und Tierwelt nicht unan
gemessen beeinträchtigt werden, 

12. das Legen, die Unterhaltung ,und der Betrieb von Unterwasserka
beln und Rohrleitungen sowie ozeanographische oder sonstige 
wissens9haftliche Forschungen nicht mehr als nach den Umstän
den unvermeidbar beeinträchtigt werden und 

13. sichergestellt ist, daß sich die schädigenden Einwirkungen auf das 
Meer auf ein möglichst geringes Maß beschränken. 

(2) Für die Erteilung der Zulassung eines Abschlußbetriebsplanes gilt 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 13 mit der Maßgabe entsprechend, daß 

1 . der Schutz Dritter vor den durch den Betrieb verursachten Gefah
ren für Leben und Gesundheit auch noch nach Einstellung des 
Betriebs sowie 

2. die Wiedemutzbarmachung der Oberfläche in der vom einzustellen
den Betrieb in Anspruch genommenen Fläche und 

3. im Bereich des Festlandsockels und der Küstengewässer die voll
ständige Beseitigung der betrieblichen Einrichtungen bis zum Mee
resuntergrund 

sichergestellt sein müssen. Soll der Betrieb nicht endgültig eingestellt 
werden, so darf die Erfüllung der in Satz 1 genannten Voraussetzungen 
nur insoweit verlangt werden, als dadurch die Wiederaufnahme des Be
triebes nicht ausgeschlossen wird. 
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Berücksichtigung von Flächen mit Boden
belastungen, insbesondere Altlasten, 

bei der Bauleitplanung und im 
Baugenehmigungsverfahren 

Gern. RdErl. d. Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr, d. Ministe
riums für Bauen und Wohnen und d. Ministeriums für Umwelt, Raumord

nung und Landwirtschaft vom 15.5.1992 (SMBI. NW. S. 2311) 
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Planungsanlaß . 
Nachforschungspflicht bei Zusammenstellung des Abwägungs
materials 
Auswirkungen auf das weitere Planverfahren und den Planinhalt 
Kennzeichnung 
Sicherung der Planung 

Flächennutzungsplan 

Berücksichtigung von Bodenbelastungen bei der Planaufstellung' 
Kennzeichnungen 
Erläuterungsbericht 
Auswirkungen von Bodenbelastungen auf bestehende Flächen
nutzungspläne 
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Festsetzungen im Bebauungsplan 
Kennzeichnungen 
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Planungserfordernis bei großräumigen Bodenbelastungen 
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3. Zulässigkeit von Vorhaben 

3.1 Auswirkungen von Bodenbelastungen auf nlchtbeplante ln-
nenberelche 

3.1.1 Zulässigkeit nach § 34 Abs. 1 BauGB 
3.1.2 Zu lässigkeit nach § 34 Abs. 2 BauGB 
3.1.3 Satzungen nach § 34 Abs. 4, 5 BauGB 
3.1.3.1 KlarsteIlungssatzung 
3.1.3.2 Entwicklungs- und Abrundungssatzung 
3.1.3.3 Auswirkungen von Bodenbelastungen auf bestehende Satzun

gen 

3.2 Zulässigkelt von Vorhaben nach §.35 BauGB 

3.3 Satzungen nach § 4 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG 

4. Berücksichtigung von Bodenbelastungen nach 
dem Bauordnungsrecht 

5. Berücksichtigung von Bodenbelastungen im 
Baugenehmigungsverfahren 

5.1 Vorhaben nach § 30 BauGB 

5.2 Vorhaben nach §§ 34 und 35 BauGB 

6. Berücksichtigung von Bodenbelastungen nach 
Erteilung der Baugenehmigung 

Die Anlagen zu diesem Gem.RdErI., 

• Anlage 1: § 28 Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan
desabfaligesetz-LAbfG) in der Fassung der Änderung vom 
14. Januar 1992 (SGV.NW.74) , 

• Anlage 2: Beispiele für altlastverdächtige Altstandorte (Wiedergabe 
des Anhangs 2-1 der LAGA-Informationsschrift "Altablage
rungen und Altlasten"), 

werden an dieser Stelle nicht abgedruckt. 

Zu Anlage 1 wird auf Anhang 1.1 in dieser Schrift, zu Anlage 2 auf die 
Originalpublikation (LAGA 1991) verwiesen. 
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Die Behandlung von Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefähr
denden Stoffen belastet sind, stellt sowohl die Gemeinden bei der Bauleit
planung als auch die Bauaufsichtsbehörden bei der Genehmigung von 
Vorhaben vor schwierige Probleme. Hinweise zur Bauleitplanung enthält 
bereits der RdErI. d. Ministers für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 
v. 6.7.1987 "Baugesetzbuch, Änderungen gegenüber den bisherigen Re
gelungen im Bundesbaugesetz" (MBI. NW. S. 1276/ 5MBI. NW. 2310). 
Eine erste umfassende Arbeitshilfe für die Gemeinden bei der Bauleitpla
nung und für die Bauaufsichtsbehörden bei der Zulässigkeit von Vorhaben 
ist von der Projektgruppe "Altlasten im Städtebau" der Arbeitsgemein
schaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen 
Minister der Länder der ARGEBAU) 1988 vorgelegt worden. 

Aktuelle Fragestellungen zu den Pflichten zur Nachforschung in der Bauleit
planung und im Baugenehmigungsverfahren sowie mehrere Grundsatzent
scheidungen des Bundesgerichtshofes zu den Amtspflichten bei der Aufstel
lung von Bebauungsplänen auf Flächen mit Bodenbelastungen geben Anlaß 
zu diesem Erlaß. 

Nach der Rechtsprechung haben die. Amtsträger einer Gemeinde die 
Amtspflicht, bei Aufstellung von Bebauungsplänen. Gesundheitsgefähr
dungen zu verhindern, die den zukünftigen Bewohnern des Plangebietes 
aus dessen Bodenbeschaffenheit drohen. Zu den "Amtsträgern" gehören 
auch die Mitglieder der Gemeindevertretung; sie sind Beamte im Sinne 
des Amtshaftungsrechts. 

Mit der Ausweisung von Bauland erzeugt der Träger der Bauleitplanung 
das Vertrauen, daß die ausgewiesene Nutzung ohne Gefahr realisierbar, 
insbesondere der Boden nicht übermäßig mit Schadstoffen belastet ist. 
Insoweit ist der Bebauungsplan "Verläßlichkeitsgrundlage" für Dispositio
nen der Eigentümer oder Bauwilligen beim Erwerb von Grundstücken 
sowie bei der Errichtung oder dem Kauf von Wohnungen. Grundsätzlich 
kann die Verletzung dieser Amtspflicht Schadensersatzansprüche gegen 
den Träger der Bauleitplanung begründen. 

Der Erlaß befaßt sich nur mit der Berücksichtigung von Bodenbelastun
gen bei der Bauleitplanung und der Genehmigung von Vorhaben nach 
dem Bau- und Planungsrecht. Rechtsvorschriften mit Bedeuturigfür Altla-

. sten oder sonstige Bodenbelastungen in anderen Bereichen (Abfall recht , 
allgemeines Ordnungsrecht u.a.) bleiben unberührt. 

1.2 Begriffe 

Für "Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet sind" gibt es keinen bundesgesetzlich bestimmten Begriff. Dieser 
Erlaß verwendet den Begriff "Bodenbelastungen" für Flächen, die erhebli
che Belastungen mit Schadstoffen im Boden oder Untergrund aufweisen 
und den Begriff "BodenbelastungsverdachtH im Hinblick auf Flächen, für 
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die es Hinweise oder Anhaltspunkte über das mögliche Bestehen von 
Bodenbelastungen gibt. 

Der Begriff HBodenbelastungenH umfaßt 

• Altablagerungen und Altstandorte im Sinne des § 28 Abs. 3 und 4 
Landesabfallgesetz - LAbfG (siehe Anlage 1), sofern diese nach 
den Erkenntnissen einer im einzelnen Fall vorausgegangenen Un
tersuchung und einer darauf beruhenden Beurteilung durch die Ge
meinde erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, 
und 

• sonstige erheblich belastete Flächen, d. h. auch die in der Begriffs
bestimmung des § 28 Abs. 3 und 4 LAbfG nicht erfaßten Bodenbe
lastungen. 

Diese Definition für "Boden belastungen" ist zu unterscheiden von der 
Bestimmung des Begriffs "Altlasten" in § 28 LAbfG. Der Begriff "Altla
sten" nach § 28 Abs. 1 LAbfG 

• knüpft an den Gefahrenbegriff des allgemeinen Ordnungsrechts an 
und 

• erstreckt sich nicht auf bestimmte großflächige Bodenbelastungen. 

"BodenbelastungenH hingegen 

• sind bereits unterhalb der Gefahrenschwelle des allgemeinen Ord
nungsrechts in der Bauleitplanung im Sinne des vorbeugenden Um
weltschutzes zu berücksichtigen und 

• beinhalten alle Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährden
den Stoffen belastet sind (d. h. auch Bodenbelastungen durch Luftein
trag, Überschwemmungen oder andere Ursachen). 

Entsprechend weit wird der Begriff "Bodenbelastungsverdacht" verwen
det. 

2. Aufstellung von Bauleitplänen 

2.1 Allgemeine Grundsätze 

2.1.1 Planungsanlaß 

Nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit.es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist. Anlaß zur Aufstellung (Änderung, Ergänzung oder Aufhe
bung) eines Bauleitplanes kann sein: 

• die Absicht und die Erfordtrlichkeit, aus allgemeinen städtebaulichen 
Gründen die weitere Entwicklung des Gemeindegebietes entspre
chend der planerischen Konzeption zu ordnen; dazu wird auf Nm. 
2.1.2 bis 2.1.5, 2.2 und 2.3 verwiesen; 
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• das Vorhandensein oder der Verdacht einer Bodenbelastung im Be
reich des Flächennutzungsplans oder von Bebauungsplänen; dazu 
wird auf Nr. 2.2 und 2.3 verwiesen; 

• großräumige Bodenbelastungen im unbeplanten Innenbereich; dazu 
wird auf Nr. 2.4 verwiesen. 

Wird aus allgemeinen städtebaulichen Gründen ein Bauleitplan aufge
stellt, so darf gleichwohl das Problem "Bodenbelastungen" nicht ausge
klammert werden. Das Abwägungsgebot verlangt, daß in die Abwägung 
alle Belange eingestellt und ihrer Bedeutung entsprechend gewichtet wer
den, die nach der konkreten Sachlage in Betracht kommen. Gemäß § 1 
Abs. 5 BauGB müssen insbesondere die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung gewahrt bleiben und die Belange des Umweltschut
zes berücksichtigt werden; aus der Nutzung des Bodens darf keine Ge
fahr für die Nutzer entstehen. Der Bauleitplan darf deshalb keine Nutzung 
vorsehen, die mit einer vorhandenen oder vermuteten Bodenbelastung 
unvereinbar und deshalb unzulässig wäre. Zu den Voraussetzungen, un
ter denen eine vorgesehene Nutzung mit vorhandenen oder vermuteten 
Bodenbelastungen vereinbar sein kann, siehe Nrn. 2.1.3, 2.3.2. 

2.1.2 Nachforschungspflicht bei Zusammenstellung des Abwägungs-
materials 

Anlaß zu einer Nachforschung wegen Bodenbelastungen in einem kon
kreten Bauleitplanverfahren besteht, wenn es konkrete Hinweise oder An
haltspunkte über das mögliche Bestehen von Bodenbelastungen gibt (Bo
denbelastungsverdacht) . 

Diese können zum Beispiel bestehen in 

• Katastern, Dateien oder Karten über Altlast-Verdachtsflächen (§ 31 
LAbfG) , 

• alten Kartierungen, Bauakten, Luftbildern, 

• Hin~eisen aus der Bevölkerung, Anregungen und Bedenken, 

• Stellungnahmen von Trägem öffentlicher Belange, 

• Genehmigungsunterlagen der Gewerbeaufsichtsbehörden auf der 
Grundlage des § 16 der Gewerbeordnung, 

• Betriebsunterlagen der Bergbehörden, 

• der früheren Nutzung der Flächen (siehe Anlage 2). 

Einem lediglich vagen Verdacht braucht die Gemeinde nicht nachzuge
hen, ebenso nicht Hinweisen auf völlig unerhebliche Bodenverunreinigun
gen. Was die Gemeinde nicht sieht und nach den gegebenen Umständen 
auch nicht zu sehen braucht, kann von ihr bei der Abwägung nicht berück-
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sichtigt werden und braucht nicht berücksichtigt zu werden (BVerwGE 59, 
87(103)). 

Zur ersten Vorklärung ist ein Behördengespräch zweckmäßig und daher 
zu empfehlen. 

Muß die Gemeinde hiernach einem Bodenbelastungsverdacht nachge
hen, so muß sie sich gezielt Klarheit verschaffen über Art und Umfang der 
Bodenbelastungen sowie über das Gefahrenpotential. Dafür reicht eine 
bloße Zusendung des Planentwurfs an die Träger öffentlicher Belange 
nicht aus. Die Gemeinde muß vielmehr die in Betracht kommenden Stel
len,insbesondere 

• untere Abfallwirtschaftsbehörde, 

• untere Wasserbehörde, 

• Staatliches Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft, 

• Ordnungsbehörde, 

• Staatliches Gewerbeaufsichtsamt, 

• Geologisches Landesamt, 

• Landesoberbergamt / Bergamt und 

• Gesundheitsamt 

unter Darlegung des Verdachts konkret nach Erkenntnissen über die Bo
denbelastung fragen und zu deren Auswirkungen um Stellungnahme bit
ten. 

Häufig werden diese Stellungnahmen nicht ausreichen; vielmehr wird ein 
Sachverständigengutachten erforderlich sein. Dabei ist hinsichtlich der 
Intensität der Untersuchungen zwischen einem Flächennutzungsplan
und einem Bebauungsplanverfahren zu unterscheiden (siehe Nm. 2.2.1 
und 2.3.1). Wird ein Gutachten zur Ermittlung der Bodenbelastungen ver
geben, so hat der Auftrag sich nicht nur auf Lage und Ausdehnung, son
dern auch auf die Auswirkungen der ermittelten Bodenbelastungen und 
auf die beabsichtigten Nutzungen zu erstrecken. Die Kosten für das Gut
achten hat die Gemeinde als Trägerin der Bauleitplanung zu tragen. Ob 
sie die Erstattung dieser Kosten von Dritten, z. B. den Verursache m oder 
Beseitigungspflichtigen der Bodenbelastung, verlangen kann, richtet sich 
nach Rechtsvorschriften außerhalb des Baugesetzbuches. 

2.1.3 Auswirkungen auf das weitere Planverfahren und den Plan-
Inhalt 

Bestätigt sich der Bodenbelastungsverdacht nicht, kann das Pianverfah
ren mit dem bisher vorgesehenen Planinhalt unbeeinflußt weitergeführt 
werden. 

Bestehen Bodenbelastungen, so muß festgestellt werden, ob die beab
sichtigten Ausweisungen mit den vorhandenen Bodenbelastungen verein-
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bar sind. Hierzu können weitere Untersuchungen und/oder Stellungnah
men bestimmter Träger öffentlicher Belange oder anderer Fachbehörden 
erforderlich werden; auch sind Rundschreiben und Veröffentlichungen von 
Fachdienststellen heranzuziehen. 

Die Entscheidung über die Darstellungen bzw. Festsetzungen in den Bau
leitplänen ist abhängig einerseits von Lage, Ausdehnung und Art der Bo
denbelastungen sowie von den durch diese drohenden schädlichen Ein
wirkungen und andererseits von räumlicher Lage und Art der auszuwei
senden Nutzung. 

Das Ergebnis kann sein: 

• Weiterführung des Verfahrens mit dem bisherigen I nhalt, wenn die 
Bodenbelastung unbedeutend oder mit der Art der Nutzung vereinbar 
ist, zum Beispiel keine Beeinträchtigung des Wohnens etwa durch 
Ausgasung oder andere Einwirkungen, keine Gefährdung von Kindern 
auf öffentlichen Spielplätzen, keine Verunreinigung von Nutzpflanzen 
auf Flächen für die Landwirtschaft; 

• zeitweilige Unterbrechung des Verfahrens bis zur Sanierung (Siche
rung, Dekontamination oder sonstige Maßnahmen) der Bodenbela
stung oder Weiterführung des Verfahrens bei öffentlich-rechtlicher Si
cherung der Sanierung (siehe Nr. 2.3.2); 

• Änderung des bisher vorgesehenen Planinhalts, wenn er mit der 
Bodenbelastung nicht vereinbar ist; 

• Teilung des Planbereichs; 

• Einstellung des Verfahrens. 

Eine Festse~ung in Bebauungsplänen mit der Maßgabe, daß die Nut
zung erst nach der Sanierung der Bodenbelastung aufgenommen werden 
kann (Rechtsgedanke des früheren § 9 a Bundesbaugesetz - BBauG), ist 
nicht zulässig. Eine Weiterführung des Verfahrens mit dem bisherigen 
Planinhalt ist wohl möglich, wenn durch Regelungen außerhalb des Be
bauungsplanes oder tatsächlich sichergestellt ist, daß vor Aufnahme der 
plangemäßen Nutzung die Bodenbelastung saniert worden ist (vgl. Nrn. 
2.3.2.3 und 2.3.2.4). 

Der Erläuterungsbericht bzw. die Begründung zum Bauleitplan muß hin
reichende Aussagen zur Bodenbelastung und zu ihrer Vereinbarkeit mit 
der künftigen Nutzung oder zur Beseitigung enthalten. 

2.1.4 Kennzeichnung 

Die Kennzeichnung nach § 5 Abs. 3 Nr. 3 bzw. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 
entbindet nicht von einer sachgerechten Abwägung. Aufgabe der Kenn
zeichnung ist es, für die nachfolgenden Verfahren auf mögliche Gefähr
dungen durch. Bonenbelastungen und die erforderliche Berücksichtigung 
hinzuweisen ("Warnfunktion"). Eine Kennzeichnung kann daher nur in Be
tracht kommen, wenn die Darstellung oder Festsetzung einer bestimmten 
Nutzung trotz der Bodenbelastung gerechtfertigt ist. 
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Es ist zu empfehlen, in die Kennzeichnung die Ursache der Bodenbela
stung (z. B. frühere Deponie, Kokerei) aufzunehmen. 

Kennzeichnungen sind keine planerischen Entscheidungen. Zur Aufnah
me in die Planzeichnung bedarf es daher keines förmlichen Verfahrens. 

2.1.5 Sicherung der Planung 

Im Einzelfall kann es erforderlich sein, durch die Zurückstellung von Bau
gesuchen nach§ 15 BauGB oder den Erlaß einer Veränderungssperre 
nach § 14 BauGB die Nutzung einer vermutlich belasteten Fläche auszu
setzen, bis die Frage der Nutzbarkeit grundsätzlich geklärt ist. 

Das für den Erlaß einer Veränderungssperre notwendige Mindestmaß an 
Ko'nkretisierung des künftigen Planinhalts muß sich wie immer aus den 
niedergelegten Planzielen (z. B. Begründung zum Aufstellungsbeschluß) 
ergeben. Das Sicherungsbedürfnis liegt in der Notwendigkeit, angesichts 
des Bodenbelastungsverdachts die Tragfähigkeit des Planungsziels fest
zustellen. 

2.2 Flächennutzungsplan 

2.2.1 Berücksichtigung von Bodenbelastungen bel der Planauf· 
stellung 

Mit der Verpflichtung zur flächendeckenden Darstellung der beabsichtig
ten Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen hat die 
Gemeinde unter Beachtung der Planungsgrundsätze (§ 1 Abs. 5 BauGB) 
nach gerechter Abwägung aller berührten Belange (§ 1 Abs. 6 BauGB) die 
bauliche und sonstige Nutzung darzustellen. 

Zur Berücksichtigung insbesondere gesunder Wohn- und Arbeitsverhält
nisse, der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, der Belange von 
Freizeit und Erholung, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Land
wirtschaft müssen die im Flächennutzungsplan in ihren Grundzügen dar
gestellten Nutzungen im Planungszeitraum ohne Gefährdungen realisier
bar sein. 

Bei den Darstellungen im Flächennutzungsplan sind das Vorsorgeprinzip 
und der Grundsatz des vorbeugenden Umweltschutzes zu beachten. Wie 
bei der Aufstellung von Bebauungsplänen wäre es auch bei Flächennut
zungsplänen abwägungsfehlerhaft, Konsequenzen aus einer vorhande
nen Bodenbelastung erst dann zu ziehen, wenn die Einwirkungen aus der 
Bodenbelastung die Schwelle zur Gefahr LS. des Polizei- und Ordnungs
rechts zu erreichen drohen. Zu Fragen der Bewertung der ermittelten 
Bodenbelastung und der von dieser zu erwartenden Einwirkungen verglei
che Nr. 2.3.1. 

Erlangt die Gemeinde Kenntnis von konkreten, möglicherweise erhebli
chen und damit gefährdenden Bodenbelastungen, so hat sie diesen nach
zugehen (vgl. Nr. 2.1.2). Die betreffenden Flächen sind mit der der Stufe 
des Flächennutzungsplans angemessenen Grobmaschigkeit auf das Vor-
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handensein von Bodenbelastungen, auf deren Ausmaß und auf den Ge
fährlichkeitsgrad der von den Bodenbelastungen zu erwartenden Einwir
kungen hin zu untersuchen (vgl. Nr. 2.1.3). Je nach den Untersuchungser
gebnissen können sich unterschiedliche Auswirkungen auf das Verfahren 
ergeben (vgl. Nr. 2.1 .3). 

In diesem Zusammenhang besteht die Möglichkeit, nach § 5 Abs. 1 Satz 
2 BauGB Flächen und sonstige Darstellungen aus dem Flächennutzungs
plan auszunehmen, wenn dadurch die darzustellenden Grundzüge nicht 
berührt werden und die Gemeinde beabsichtigt, diese Darstellungen zu 
einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen. Dieses "Ausnehmen" von Dar
stellungen durch die Gemeinde setzt eine räumlich und sachlich eingrenz
bare Problemstellung voraus, die keine Rückwirkungen auf die Bodennut
zung in den übrigen Teilen des Gemeindegebietes hat und einer späteren 
Entscheidung überlassen bleiben kann. Diese Möglichkeit kann bei einem 
noch nicht abschließend geklärten BOdenbelastungsverdacht in Betracht 
kommen, wenn noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden müs
sen. 

2.2.2 Kennzeichnungen 

Nach § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB sollen im Flächennutzungsplan für bauliche 
Nutzungen vorgesehene Flächen gekennzeichnet werden, deren Böden 
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Zweck dieser 
Kennzeichnung ist eine "Warnfunktion" für die weiteren Planungsstufen, 
insbesondere für den verbindlichen Bauleitplan. Die als Soll-Vorschrift 
formulierte "Kennzeichnungspflichf' gilt für eine Fläche jedoch nur, wenn 

• für die Stufe der vorbereitenden Bauleitplanung hinreichend konkret 
geklärt ist, daß die Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet sind und 

• die Gemeinde gleichwohl als Ergebnis einer gerechten Abwägung 
eine bauliche Nutzung ausweist. 

Der Begriff "für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen" ist umfassend 
zu verstehen. Die Beschränkung auf "für bauliche Nutzungen vorgesehe
ne Flächen" bedeutet nicht, daß eine derartige Kennzeichnung bei ande
ren Nutzungsdarstellungen ausgeschlossen ist. In Betracht kommen ins
besondere von Menschen intensiv genutzte Freiflächen, z. B. Spiel- und 
Sportplätze, Parks, aber auch Flächen, die über den Nahrungspfad (Bo
den - Pflanze - Mensch) für den Menschen zu gesundheitlichen Gefahren 
führen können, z. B. Dauerkleingärten. Die Belastung der Umwelt (z. B. 
Boden, Luft oder Wasser) kann je nach Art, Beschaffenheit oder Menge 
nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere und Pflanzen erheblich 
gefährdend sein. 

Bei der Kennzeichnung kommen vor allem folgende Fallgruppen in Be
tracht: 

• Für die erheblich belastete Fläche ist eine Nutzung vorgesehen, die 
mit den Planungsgrundsätzen vereinbar ist; z. B. die Schadstoffkon-
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zentration ist "nur" pflanzengefährdend, der Plan sieht aber eine 
gewerbliche Nutzung vor. 

• Für die' erheblich belastete Fläche ist eine Nutzung vorgesehen, für 
deren Verwirklichung Vorkehrungen und Maßnahmen erforderlich 
sind, deren Konkretisierung aber in nachfolgenden Verfahren, z. B. 
Bebauungsplan- oder Baugenehmigungsverfahren, verlagert werden 
kann. 

2.2.3 Erläuterungsbericht 

Im Erläuterungsbericht ist darzulegen, welche Gründe für die Ausweisung 
der baulichen Nutzung maßgebend sind. 

Außerdem ist ggf. darzulegen, welche Maßnahmen oder Vork~hrungen zu 
treffen sind, damit die städtebauliche Entwicklung und Ordnung gesichert 
werden kann und keine Mißstände planerisch vorbereitet werden. 

2.2.4 Auswirkungen von Bodenbelastungen auf bestehende Flä-
chennutzungspläne 

Liegt ein Flächennutzungsplan vor, so sind bei Bodenbelastungsverdacht 
grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden: 

• Der Bodenbelastungsverdacht bestand bereits im Planverfahren, doch 
ist dem nicht nachgegangen worden; 

• der Bodenbelastungsverdacht ist erst mich Abschluß des PIanver
fahrens entstanden. 

Im ersten Fall leidet der Flächennutzungsplan an einem Mangel im Ab
wägungsvorgang, der unter den Voraussetzungen des § 214 Abs. 3 Satz 
2 BauGB zur Nichtigkeit führt. Im zweiten Fall kann ein fehlerfreier Ab
wägungsvorgang angenommen werden. In beiden Fällen ist von der Nich
tigkeit des Flächennutzungsplans auszugehen, wenn das Abwägungser
gebnis nicht haltbar ist, d. h. wenn schlechterdings so nicht hätte geplant 
werden dürfen. 

In beiden Fällen wird der Abwägungsmangel in der Regel nicht den gan
zen Flächennutzungsplan erfassen, sondern lediglich die Darstellungen 
für die Flächen, die Bodenbelastungen aufweisen. Dabei sind die Grund
sätze über die Teiinichtigkeit (vgl. § 139 BGB) entsprechend anzuwenden. 

Für belastete Flächen sollte in Anlehnung an die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zur Behandlung fehlerhafter Bebauungspläne 
ein förmliches Verfahren eingeleitet werden, in dem über die zur Lösung 
der Bodenbelastungsproblematik erforderliche Aufhebung, Änderung oder 
Ergänzung der fehlerhaften Darstellungen zu befinden ist. 

Die vorgenannten Grundsätze sind auch zu beachten, wenn aus anderen 
Gründen der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt werden soll. 

Hat die Gemeinde (erst) nach Abschluß des Planverfahrens Kenntnis von 
einem Bodenbelastungsverdacht erhalten, so hat sie dem nachzugehen 
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(vgl. Nr. 2.1.2). Ergibt sich dabei, daß die im Flächennutzungsplan darge
stellte Nutzung wegen der Bodenbelastung nicht realisiert werden kann, 
ist grundsätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. 
Dies bedeutet indes nicht, daß sofort und unabhängig von etwaigem son
stigen Fortschreibungs- oder Änderungsbedarf ein (isoliertes) Verfahren 
durchgeführt werden müßte. Anders als der Bebauungsplan schafft der 
Flächennutzungsplan für die Grundstückseigentümer und -nutzer keine 
"Verläßlichkeitsgrundlage" . Er begründet keine Nutzungsrechte und positi
ven Zulassungstatbestände. Es reicht daher im allgemeinen zunächst 
aus, sicherzustellen, daß nicht irrtümlich Bebauungspläne durch ein "Her
ausentwickeln" aus dem durch Bodenbelastungen insoweit fehlerhaften 
Flächennutzungsplan aufgestellt werden. 

Die künftige Nutzungsdarstellung kann bei einem Aufstellungsbeschluß 
noch offenbleiben, wenn der neuen Planungsentscheidung noch weitere 
Untersuchungen vorausgehen müssen. In der ortsüblichen Bekanntma
chung des Aufstellungsbeschlusses kann auf die Fehlerhaftigkeit entspre
chender Darstellungen im Flächennutzungsplan hingewiesen werden. In 
dem Flächennutzungsplan selbst kann ein entsprechender Hinweis auf
genommen werden. Dieser Hinweis ist von der Kennzeichnung nach § 5 
Abs. 3 BauGB zu unterscheiden: 

• Die Kennzeichnung hat eine Warnfunktion für die weitere Ausformullg 
der dargestellten, grundsätzlich möglichen Nutzung in nachfolgenden 
Verfahren. 

• Der Hinweis hingegen deutet auf die Fehlerhaftigkeit und damit Unre
alisiernarkeit der im Flächennutzungsplan (noch) dargestellten Nut
zung hin und auf die Absicht, eine neue Zweckbestimmung durch eine 
Änderung des Flächennutzungsplans in dem dafür vorgesehenen Ver
fahren darzustellen. Dafür können gg1. weitere Untersuchungen erfor
derlich sein. . 

Im Ergebnis ist eine mit einem solchen Hinweis versehene Fläche ähnlich 
zu behandeln wie eine von den Darstellungen "ausgenommene" Fläche 
nach § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB. Wie bei dieser muß eine räumlich und 
sachlich abgrenzbare Problemstellung gegeben sein, d. h. die Bodenbela
stung darf sich nicht auf andere, nicht mit einem Hinweis versehene Dar
stellungen in angrenzenden Bereichen auswirken. Dabei kommen folgen
de Fälle in Betracht: 

• Die meist umfangreichen Darstellungen von Flächen für die Landwirt
schaft werden nur in besonderen Fällen in Bebauungspläne umge
setzt. Neben der Sicherung zusammenhängender landwirtschaftlicher 
Flächen sind sie eine Art Auffangnutzung, so daß aus einer feh
lerhaften Darstellung im allgemeinen keine akuten Probleme erwach
sen. 

• Anders sind Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen zu beurteilen, und 
zwar auch dann, wenn sie selbst nicht mit baulichen Anlagen größeren 
Umfanges ausgestattet werden sollen. Ihre besondere Funktionszu
weisung, die meist vielfältige Einbindung in die örtliche Infrastruktur 
sowie ihre Zuordnung zu den Baugebieten kann eine umgehende Ab-
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klärung eines aufgekommenen Bodenbelastungsverdachts und - bei 
dessen Bestätigung - zumindest einen raschen Hinweis auf die 
Fehlerhaftigkeit entsprechender Nutzungsdarstellungen erfordern. 

• Das gleiche gilt für Flächen, für die im Flächennutzungsplan eine 
bauliche Nutzung dargestellt ist. 

2.3 Bebauungsplan 

2.3.1 Berücksichtigung von Bodenbelastungen bel der PIanauf-
stellung 

Zur Ermittlung der von der Planung berührten Belange und zur Zusam
menstellung des Abwägungsmaterials sind von der Gemeinde insbeson
dere auch vorhandene Daten, Tatsachen und Erkenntnisse aus Katastern, 
Dateien Und Karten über altlastverdächtige Altablagerungen und Altstand
orte (§ 31 LAbfG) sowie die Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffent
licher Belange auszuwerten. 

Befinden sich in einem Plangebiet Flächen mit Bodenbelastungsver
dacht, so ist eine Gefährdungsabschätzung durchzuführen. Je nach Ein
zelfall kann es erforderlich sein, ein Sachverständigengutachten einzuho
len. Durch die Gefährdungsabschätzung ist zu klären, ob bei Realisierung 
der geplanten Nutzung schädliche Einwirkungen auf die menschliche Ge
sundheit oder andere Schutzgüter zu besorgen sind. 

Das Sachverständigengutachten sollte ggf. auch Aussagen zu grundsätz
lich geeigneten Maßnahmen zur Verminderung oder Vermeidun'g dieser 
Einwirkungen enthalten. 

Ein besonderes Problem stellt die Beurteilung der ermittelten Bodenbela
stung dar. Allgemein anerkannte Richtwerte oder ähnliche Zahlenwerte 
als Hilfen zur Beurteilung von Bodenbelastungen aus planerischer Sicht 
liegen erst für einzelne Teilfragen vor. Schadstoffspezifische Konzentrations
werte betreffen auch nur einen Teil des zu beurteilenden Sachverhalts, 
nämlich das stoffbezogene Gefährdungspotential. Bei der Beurteilung 
sind jedoch alle für das Plangebiet relevanten Umstände zu berücksichti
gen, insbesondere die konkreten Freisetzungs- und Aus- breitungsbedin
gungen für Schadstoffe und die geplante Nutzung. 

In der Praxis wird als Beurteilungshilfen auf geeignete Richtwerte oder 
andere stoffbezogene Konzentrationswerte zurückgegriffen, die in ver
schiedenen Regelwerken enthalten sind. 

Als Arbeitshilfen kommen in diesem Zusammenhang z. B. in Betracht: 

• "Materialien zur Ermittlung und Sanierung von Altlasten, Band 2: An
wendbarkeit von Richt- und Grenzwerten aus Regelwerken anderer 
Anwendungsbereiche bei der Untersuchung und sachkundigen Beur
teilung von Altablagerungen und Altstandorten (Stellungnahme der 
Altlasten-Kommission des Landes Nordrhein-Westfalen vom Novem
ber 1989)", herausgegeben vom Landesamt für Wasser und Abfall 
NRW, Postfach 10 34 42, 4000 Düsseldorf 1 ; 
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• "Bodenbelastung mit Schwermetallen - Konsequenzen für Bauleitpla
nung, Baugeriehmigungsverfahren und Baudurchführung", heraus
gegeben von der Baubehörde der Freien und Hansestadt Hamburg, 
Bauordnungsamt, Landesplanungsamt, Stadttorbrücke, 2000 Ham
burg; 

• "Mindestuntersuchungsprogramm Kulturboden zur Gefährdungsab
schätzung von Altablagerungen und Altstandorten im Hinblick auf eine 
landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung", herausgegeben von 
der Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstpla
nung NRW, Ulenbergstraße 1, 4000 Düsseldorf. 

Grundsätzlich darf ein Bauleitplan keine städtebaulichen Mißstände oder 
Gefahrentatbestände im Sinne des allgemeinen Ordnungsrechts hervor
rufen oder festschreiben. Vielmehr hat er bereits unterhalb dieser Schwel
le Schutz vor unzumutbaren Nachteilen und Belästigungen zu gewährlei
sten. 

Für das Gebot gerechter Abwägung im Zusammenhang mit der Berück
sichtigung von Bodenbelastungen sind folgende Grundsätze zu beachten: 

• Bei einem Bebauungsplan sind das Vorsorgeprinzip und der Grund
satz des vorbeugenden Umweltschutzes besonders zu beachten. Für 
die Beurteilung von Bodenbelastungen und der von ihnen ausgehen
den oder zu erwartenden Einwirkungen ist deshalb nicht erst die 
Schwelle, an der die Gefahrenabwehr einsetzt, maßgeblich. 

• Nach dem Gebot planerischer Konfliktbewältigung darf ein Bebauungsplan 
die von ihm ausgelösten Nutzungskonflikte nicht unbewältigt lassen. 
Die aufgrund der Planung gg1. erforderliche Behandlung der Bodenbe
lastung (Vorkehrungen im weiten, nicht nur technischen Sinne) muß 
technisch, rechtlich und finanziell möglich sein. Im Bebauungsplan 
sind die Festsetzungen zu treffen, die zur Behandlung der Bodenbe
lastung nach § 9 BauGB zulässig und geeignet sind. 

• Die Gemeinde hat zu prüfen, ob der Bebauungsplan vor der Behand
lung der Bodenbelastung in Kraft gesetzt werden kann oder ob die 
Behandlung der Bodenbelastung parallel zum Planverfahren durchge
führt wird und der Bebauungsplan erst nach deren Abschluß in Kraft 
gesetzt werden kann. 

• Vor Behandlung der Bodenbelastung kann der Bebauungsplan -nur in 
Kraft gesetzt werden, wenn durch Festsetzungen im Bebauungsplan, 
durch Maßnahmen nach Bauordnungsrecht oder sonstige öffentlich
rechtliche Sicherungen (z. B. öffentlich-rechtlicher Vertrag) sicherge
stellt ist, daß von der Bodenbelastung keine Gefährdungen für die 
vorgesehenen Nutzungen ausgehen können. 

• Es ist ferner zu berücksichtigen, daß durch den Vollzug des' Be
bauungsplans nicht eventuell später erforderliche Maßnahmen auf
grund anderer Rechtsvorschriften (z. B. aus Gründen des Grundwas
serschutzes) erschwert werden. 
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• Die Nutzungskonflikte sollen möglichst innerhalb des Plangebietes ge
löst werden. Konfliktbereiche dürfen nicht durch eine zu enge PIanbe
grenzung ausgeklammert werden. Ist die Konfliktbewältigung nur in 
verschiedenen Bebauungsplänen möglich, so sind diese auf der 
Grundlage eines Gesamtkonzepts sachlich und zeitlich aufeinander 
abzustimmen. 

• Die Abwägung kann auch zu dem Ergebnis führen, daß eine Planung, 
deren Realisierung in keinem vernünftigen Kosten- und Nutzenver
hältnis steht, eingestellt wird oder eine weniger schutzbedürftige Nut
zung ausgewiesen wird. 

2.3.2 Instrumente des Bau- und Planungsrechts 

2.3.2.1 Festsetzungen Im Bebauungsplan 

§ 9 BauGB enthält in seinem - abschließenden - Katalog keine speziellen 
Festsetzungen zur Sanierung von Bodenbelastungen. Unter Sanierung 
werden in diesem Erlaß Sicherungs- oder Dekontaminationsmaßnahmen 
sowie sonstige geeignete Maßnahmen (z.B. Aushub und Umlagerung be
lasteter Böden; gezielte Versiegelung oder Überbauung) verstanden. Für 
diese Problemstellung können insbesondere folgende Festsetzungen in 
Betracht kommen: 

• Die überbau baren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB), 

• der besondere Nutzungszweck von Flächen, der durch besondere 
städtebauliche Gründe erfordert wird (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB), 

• Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB), 

• Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 
BauGB), 

• die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nut
zung, die Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutze vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes
Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Ein
wirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen 
zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB). 

Es bestehen keine Bedenken, wenn die Gemeinde in den Bebauungsplan 
Hinweise aufnimmt, die für nachfolgende Genehmigungsverfahren von 
Bedeutung sind. 
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2.3.2.2 Kennzeichnungen 

Nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB sollen im Bebauungsplan Flächen gekenn
zeichnet werden, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Schad
stoffen belastet sind. Die Kennzeichnungspflicht ist nicht· wie beim Flä
chennutzungsplan - auf für bauliche Nutzung vorgesehene Flächen be
schränkt; d. h. die Kennzeichnungspflicht erstreckt sich auf alle in 
Betracht kommenden Flächen im Gebiet eines Bebauungsplanes. Aufga
be der Kennzeichnung ist es, für die dem Bebauungsplan nachfolgenden 
Verfahren (z. B. Baugenehmigungsverfahren, Genehmigungsverfahren 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) auf mögliche Gefährdungen 
und die erforderliche Berücksichtigung von Bodenbelastungen hinzuwei
sen ("Warnfunktion"). Im übrigen wird auf Nr. 2.2.2 verwiesen. 

2.3.2.3 Baulast 

Vielfach sind Gruridstückseigentümer zur Sanierung von Bodenbelastun
gen bereit, wenn die Gemeinde die belasteten Flächen verbindlich über
plant. In diesen Fällen kann es in Betracht kommen, daß die Sanierungs
verpflichtungen der Grundstückseigentümer durch Baulast gesichert wer
den. Auf diese Weise können auch Rechtsnachfolger in die 
Sanierungsverpflichtung eingebunden werden. 

2.3.2.4 Städtebaulicher Vertrag 

Der abschließende Katalog der möglichen Festsetzungen im Bebauungs
plan in § 9 Abs. 1 BauGB enthält keine gesonderten Festsetzungsmög
lichkeiten für die Sanierung von Flächen mit Bodenbelastungen. Die städ
tebauliche Praxis erfordert- aber ein Instrument zur rechtlichen Absiche
rung von solchen Maßnahmen. Dazu bietet sich (auch) der 
öffentlich-rechtliche Vertrag an. Dieser ermöglicht statt einseitig hoheitli
chen Handeins die erforderliche Flexibilität und sichert der Gemeinde die 
notwendige Mithilfe. Die Aufgaben, vor die die Gemeinden bei der Be
handlung von Bodenbelastungen gestellt sind, drängen auf Konsens aller 
Betroffenen und damit nach einer Rechtsform, mit der eine erreichte 
Übereinstimmung auch rechtsverbindlich festgelegt werden kann. 

Der öffentlich-rechtliche Vertrag ist - wie § 124 Abs. 2 BauGB klarstellt -
auch im Städtebaurecht als Handlungsform zulässig. Da spezielle Rege
lungen im Baugesetzbuch nicht getroffen sind, sind die einschlägigen 
Vorschriften der §§ 54 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NW) zu beachten. 

Städtebauliche Verträge zur Regelung der Sanierung belasteter Flächen 
werden zwischen Gemeinde und Eigentümer bzw. Bauträger abgeschlos
sen. Als sinnvoll werden sich Vertragsbestimmungen über den Ablauf der 
Sanierungsmaßnahmen erweisen, vor allem Informations-, Untersu
chungs-, Abstimmungs- und auch Kostenpflichten. Auch zeitliche Vorga
ben können ebenso wie Veräußerungsverzicht und Verzicht auf Ausnut
zung einer RechtsstelJung (z. B. Verzicht auf Stellung eines Bauantrages 
bis zum Abschluß der Sanierung der Bodenbelastung) vereinbart werden. 
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Zum öffentlich-rechtlichen Vertrag wird auf das Urteil des Bundesverwal- . 
tungsgerichts vom 15. Dezember 1989 - 7 C 6.88 -, ZfBR 1990, 151, 
verwiesen. 

2.3.2.5 Zeitliche Verknüpfung zwischen Satzungsbeschluß über 
den Bebauungsplan, Baulast und städtebaulichem Vertrag 

Der Bebauungsplan kann erst in Kraft treten, wenn durch geeignete recht
liche Instrumente (Festsetzungen im Bebauungsplan, Baulast, öffentlich
rechtlicher Vertrag) die im Hinblick auf die vorgesehene Nutzung erforder
liche Behandlung der Bodenbelastung gesichert ist. Daraus folgt, daß der 
Satzungsbeschluß zum Bebauungsplan nur im zeitlichen Zusammenhang 
mit den genannten öffentlich-rechtlichen Instrumenten (Eintragung der 
Baulast, Abschluß eines städtebaulichen Vertrages) gefaßt werden kann. 

2.3.3 Begründung 

Nach § 9 Abs. 8 BauGB ist dem Bebauungsplan eine Begründung beizu
fügen. In ihr sind die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des 
Bebauungsplanes darzulegen. Die Begründung muß in den für die Ab
wägung wesentlichen Punkten Angaben enthalten, d. h. zu den zentralen 
Punkten des Bebauungsplanes und· den ihn tragenden Gründen (Ab
wägung). Bei der Überplanung von Bodenbelastungen empfiehlt es sich, 
die der Abwägung zugrundeliegenden Gutachten der Begründung als An
lage beizufügen. 

Der Begriff der "Auswirkungen" bezieht sich auch auf die Ausführung des 
Bebauungsplanes; dazu gehören u. a. die wesentlichen Auswirkungen auf 
die Umwelt sowie Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten der Maßnah
men zum Vollzug des Bebauungsplanes. Bei der Überplanung von Flä
chen mit Bodenbelastungen sind eventuell erforderliche Maßnahmen zur 
Sanierung der Bodenbelastung in die Begründung aufzunehmen, außer
dem Maßnahmen zur Plandurchführung, wie z. B. städtebauliche Gebote 
(§ 175 ff.) und Sanierungsmaßnahmen nach §§ 136 ff. BauGB. 

Die Begründung sollte auch Aussagen dazu enthalten, inwieweit Maß
nahmen nach anderen Rechtsvorschriften (z. B. Abfallrecht, Wasserrecht, 
Bauordnungsrecht) durchgeführt werden. Ebenso sollten die ggf. parallel 
zum Bebauungsplan durch Baulasten oder städtebauliche Verträge ge
troffenen Verpflichtungen in die Begründung aufgenommen werden. 

2.3.4 Auswirkungen von Bodenbelastungen auf bestehende Be-
bauungspläne 

Bei Bodenbelastungen im Geltungsbereich eines vorhandenen Bebau
ungsplanes sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden: 

• Bereits im Planverfahren bestand ein Bodenbelastungsverdacht; die 
Gemeinde ist diesem nic~t nachgegangen. 

• Der Bodenbelastungsverdacht tritt erst nach Abschluß des Bebauungsplan
verfahrens auf. 
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Im ersten Fall leidet der Bebauungsplan an einem Mangel im Abwägungs
vorgang, der unter den Voraussetzungen des § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
zur Nichtigkeit führt. Im zweiten Fall kann ein fehlerfreier Abwägungsvor
gang angenommen werden. In beiden Fällen ist von der Nichtigkeit des 
Bebauungsplans auszugehen, wenn das Abwägungsergebnis nicht halt
bar ist, d. h. wenn schlechterdings so nicht hätte geplant werden dürfen. 

Wird der Geltungsbereich eines Bebauungsplanes nur teilweise von Bo
denbelastungen betroffen, besteht Teilnichtigkeit nur dann, wenn der Be
bauungsplan ohne den nichtigen Teil noch eine sinnvolle, den Grundsät
zen des § 1 BauGB entsprechende Ordnung der BOdennutzung enthält 
und dem planerischen Willen der Gemeinde entspricht (Rechtsgedanke 
des § 139 BGB). 

Für jeden der Fälle gilt, daß in Anlehnung an die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts über die Behandlung fehlerhafter Bebauungs
pläne (Urteil vom 21.11.1986 - 4 C 22.83 -, BauR 1987, 171) ein förmli
'ches Verfahren eingeleitet werden sollte, in dem über die zur Lösung der 
Bodenbelastungsproblematik erforderliche Aufhebung, Änderung oder Er
gänzung des fehlerhaften Bebauungsplanes zu befinden ist. 

Von der Gemeinde kann nicht verlangt werden, für alle Bebauungspläne 
mit Bodenbelastungsverdacht gleichzeitig ein solches Verfahren durchzu
führen. Es ist grundsätzlich sachgerecht, wenn die Gemeinde ein Konzept 
zur Überprüfung der betroffenen Bebauungspläne - Reihenfolge der zu 
überprüfenden Bebauungspläne unter Berücksichtigung insbesondere 
des möglichen Gefährdungsgrades der tatsächlichen oder ausgewiese
nen Nutzung - erarbeitet und danach die Verfahren zur Überprüfung der 
Bebauungspläne durchführt. 

Zur KlarsteIlung ist darauf hinzuweisen, daß in den einzuleitenden förmli
chen Verfahren nicht allein der Rechtsschein eines nichtigen Bebauungs
planes oder einzelner Festsetzungen zu beseitigen ist, sondern gleichzei
tig darüber zu entscheiden ist, ob gemäß § 1 Abs. 3 BauGB die (erneute) 
Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich ist. 

Ein Planungserfordernis kann gg1. im Wege der Kommunalaufsicht durch
gesetzt werden; die Bürger haben keinen durchsetzbaren Anspruch (§ 2 
Abs. 3 BauGB). Ein Unterlassen der (Um-) Planungspflicht kann aller
dings Amtshaftungsansprüche auslösen; diese können sich aber nur auf 
künftige Schäden erstrecken. 

Bei Bekanntwerden eines Bodenbelastungsverdachts erfolgt das Tatig
werden der Gemeinde als Planungsträger unabhängig von den behördli
chen Maßnahmen, die im Hinblick auf die Gefahrenabwehr erforderlich 
sind. 

Die Gemeinde hat außerdem zu prüfen, ob es erforderlich ist, durch die 
Zurückstellung von Baugesuchen bzw. den Erlaß einer Veränderungs
sperre die Nutzung einer belasteten Fläche so lange auszusetzen, bis die 
Frage der Nutzbarkeit grundsätzlich geklärt ist (vgl. Nr. 2.1.5). Wenn 
durch Maßnahmen nach Bauordnungsrecht oder durch Sanierungsver
pflichtungen der möglichen Gefahr entgegengetreten werden kann, kann 
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eine Änderung des Bebauungsplans entbehrlich sein. Davon bleibt die 
Kennzeichnungspflicht unberührt. 

2.4 Planungserfordernis bei großräumigen Bodenbelastungen 

Handelt es sich um einen I nnenbereich , bei dem der Verdacht besteht, daß 
großräumige Bodenbelastungen vorhanden sind, so kann das Erfordernis 
zur Aufstellung eines Beb~uungsplanes bestehen. Dieses Planungserforder
nis (§ 1 Abs. 3 BauGB) kann sich daraus ergeben, daß wegen der großräu
migen Bodenbelastung und den damit g91. verbundenen Gefahren für Le
ben, Gesundheit und Sicherheit bestimmte Nutzungen ausgewiesen (zum 
Beispiel Industrie- oder Gewerbegebie~ und bestimmte andere Nutzungen 
(z. B. für Wohnen und Freizeit) ausgeschlossen werden. 

In solchen Fällen ist - wie bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes 
sonst - die planende Gemeinde verpflichtet, die erforderlichen Nachfor
schungen zur Sammlung des Abwägungsmaterials anzustellen. Im übri
gen wird auf Nm. 2.1.2, 2.1.5 und 2.3 verwiesen. 

3. Zulässigkeit von Vorhaben 

3.1 Auswirkungen von Bodenbelastungen auf nichtbe-
planteinnenbereiche 

3.1.1 Zulässigkelt nach § 34 Abs.1 BauGB 

§ 34 Abs. 1 BauGB findet für Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile Anwendung. Das Vorhaben muß u.a. den Anforderun
gen an "gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse" entsprechen (§ 34 Abs. 
1 Satz 2 BauGB). Daher ist ein Vorhaben unzulässig, wenn es in einem 
belasteten Gebiet errichtet werden soll und wenn es schädlichen Einwir
kungen aus dem Boden ausgesetzt wird. 

Besteht der Verdacht auf eine Belastung des Baugrundstücks (z. B. durch 
Verzeichnis in einem Verdachtsflächen-Kataster), so ist dem nachzuge
hen. Bestätigt sich der Verdacht und sind die gesunden Wohn- und Ar
beitsverhältnisse durch geeignete Maßnahmen nicht zu gewährleisten, ist 
das Vorhaben unzulässig. Bei dieser Entscheidung ist die beabsichtigte 
Nutzung (z.B. Wohn- oder gewerbliche Nutzung) zu berücksichtigen; da
bei kann es graduelle Unterschiede geben. 

3.1.2 Zulässigkelt nach § 34 Abs. 2 BauGB 

Auch in den Fällen des § 34 Abs. 2 BauGB findet § 34 Abs. 1 Satz 2 
BauGB Anwendung, wonach insbesondere die Anforderungen an gesun
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben müssen. Insoweit wird 
auf Nr. 3.1.1 verwiesen. 
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3.1.3 Satzungen nach § 34 Abs. 4, 5 BauGB 

3.1.3.1 KlarsteIlungssatzung 

Durch die Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB ("Klarsteilungs
satzung'') kann die Gemeinde die Grenzen der im Zusammenhang bebau
ten Ortsteile festlegen. Da das jeweils erfaßte Gebiet die Innenbe
reichsqualität nach § 34 Abs. 1 BauGB haben muß, hat diese Satzung nur 
deklaratorische Bedeutung. Über die KlarsteIlungssatzung kann kein pla
nerisches Ermessen ausgeübt werden, etwa in der Richtung, Grund
stücke in den Innenbereich einzubeziehen, wenn das städtebaulich wün
schenswert ist. Auch sonst wird inhaltlich keine planerische Entscheidung 
getroffen. 

Folglich wird mit einer KlarsteIlungssatzung keine "Verläßlichkeitsgrundla
ge" geschaffen. Einer vorherigen Überprüfung der durch die Satzung er
faßten Fläche auf BOdenbelastungen hin bedarf es also nicht. 

Die Zulässigkeit von Vorhaben beurteilt sich nach § 34 Abs. 1 BauGB. Nr. 
3.1.1 gilt sinngemäß. 

3.1.3.2 Entwlcklungs- und Abrundungssatzung 

Der Erlaß einer "Entwicklungssatzung" nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
BauGB setzt nach dessen Satz 2 voraus, daß die Satzung mit einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist. Damit gelten für 
den Erlaß einer solchen Satzung die Grundsätze, die für die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes unter Nr. 2.3 aufgeführt sind. Entsprechendes gilt 
für die Abrundung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB. 

Sind für den Erlaß einer "Entwicklungs- und Abrundungssatzung" Gutach
ten über Bodenbelastungen erforderlich, so hat dies die Gemeinde zu 
veranlassen und die dafür entstehenden Kosten zu tragen. 

3.1.3.3 Auswirkungen von Bodenbelastungen auf bestehende Sat
zungen 

Stellt sich heraus, daß im Bereich einer "Entwicklungs- und Abrundungs
satzung" Bodenbelastungen vorhanden sind oder ein Verdacht darauf 
ernsthaft begründet ist, so ist die Gemeinde verpflichtet, die Bodenbela
stungen mit dem Ziel zu überprüfen, ob die Satzung aufzuheben ist oder 
weiterhin bestehen bleiben kann. Ergibt die Überprüfung, daß bei Vorha
ben aufgrund der Gefährdung durch die Bodenbelastung gesunde Wohn
und Arbeitsverhältnisse sowie die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevöl
kerung beeinträchtigt werden, so ist die Satzung unwirksam und der 
durch ihren Erlaß begründete Rechtsschein aufzuheben. Dazu gilt ent
sprechend das, was für Bebauungspläne unter Nr. 2.3.4 ausgeführt ist. 
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3.2 Zu lässigkeit von Vorhaben nach § 35 BauGB 

Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen (privilegierte Vorhaben) bzw. öffentliche Belange 
nicht beeinträchtigt werden (sonstige Vorhaben) und die ausreichende 
Erschließung gesichert ist. Nach § 35 Abs. 3 zweiter Spiegelstrich BauGB 
liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, wenn das Vorhaben 
·schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt 
wird". Hier ist wie in den Fällen des § 34 Abs.1 Satz 2 BauGB zu verfah
ren; auf Nr. 3.1.1 wird verwiesen. 

3.3 Satzung nach § 4 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG 

Auf "Außenbereichssatzungen", die nach § 4 Abs. 4 des Maßnahmenge
setzes zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnahmenG) aufgestellt werden, 
ist Nummer 3.1 .3.2 entsprechend anzuwenden. 

4. Berücksichtigung von Bodenbelastungen nach 
dem Bauordnungsrecht 

Nach § 3 Abs. 1 der Landesbauordnung (BauO NW) sind bauliche Anla
gen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 
Satz 2 BauO NW so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und zu unterhal
ten, daß die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben 
oder Gesundheit, nicht gefährdet werden. Gegen diese Vorschrift wird 
verstoßen, wenn auf Grundstücken mit Bodenbelastungen bauliche Anla
gen, insbesondere Gebäude, errichtet werden sollen und hierdurch die 
Nutzer einer Gefährdung ausgesetzt werden. 

5. Berücksichtigung von Bodenbelastungen im 
Baugenehmigungsverfahren 

Ergeben sich im Baugenehmigungsverfahren konkrete Hinweise und An
haltspunkte für einen Bodenbelastungsverdacht (z.B. aus dem Kataster 
über Altlast-Verdachtsflächen), so muß dies vor einer. Entscheidung über 
den Bauantrag bzw. über einen Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides 
geklärt werden. Dabei ist wie folgt zu verfahren: 

. 5.1 Vorhaben nach § 30 BauGB 

Liegt das beabsichtigte Bauvorhaben im Geltungsbereich eines qualifi
zierten Bebauungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1 BauGB und lassen 
die Festsetzungen dieses Vorhaben zu, dann hat die Bauaufsichtsbehör
de die Gemeinde und den Regierungspräsidenten als Genehmigungs
bzw. Anzeigebehörde für die Bauleitpläne zu unterrichten. Die Gemeinde 
hat das Notwendige zu veranlassen; z. B. Entscheidungen über die Ein
leitung eines Verfahrens zur Aufhebung, Änderung, Ergänzung oder Neu
aufstellung des Bebauungsplanes zu treffen (vgl. Nr. 2.3.4). 
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Das Ergebnis der Überprüfung ist der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. 
Auf dieser Grundlage trifft die Bauaufsichtsbehörde ihre Entscheidung. 

Bestätigt sich der Bodenbelastungsverdacht und kann die Gefährdung 
auch durch Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung nicht ausgeräumt 
werden, ist der Bauantrag abzulehnen. In diesen Fällen kommt auch eine 
Zulassung nach §§ 34 oder 35 BauGB aus den unter Nrn. 3.1 und 3.2 
dargestellten Gründen nicht in Betracht. 

5~2 Vorhaben nach §§ 34 und 35 BauGB 

Wird ein Vorhaben auf der Grundlage der §§ 34 oder 35 BauGB beantragt 
und kann die Bauaufsichtsbehörde einen bestehenden Bodenbelastungs
verdacht auch durch die Beteiligung von Fachbehörden nicht ausräumen, 
ist es Sache der Bauwilligen, dlJrch Gutachten nachzuweisen, daß keine 
Bodenbelastung vorhanden ist oder daß von der vorhandenen Bodenbe
lastung keine Gefahren avf das beabsichtigte Bauvorhaben ausgehen. 
Gelingt dies nicht und kann die' Gefährdung auch durch Nebenbestim
mungen zur Baugenehmigung nicht ausgeräumt werden, ist der Bauan
trag abzulehnen. 

6. Berücksichtigung von Bodenbelastungen nach 
Erteilung der Baugenehmigung 

Ergibt sich ein Bodenbelastungsverdacht erst nach Erteilung der Bauge
nehmigung, z.B. vor Beginn oder während der Bauarbeiten, so hat die 
Bauaufsichtsbehörde die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen (§ 58 
BauD NW). Bis zur Klärung des Sachverhalts dürfen Bauarbeiten nicht 
aufgenommen oder fortgeführt werden; eine bereits aufgenommene Nut
zung ist zu untersagen. 

Die Baugenehmigung ist entsprechend der Bodenbelastung und Nutzung 
gg1. mit Nebenbestimmungen zu versehen, einzuschränken oder aufzuhe
ben. 

- MBI. NW. 1992 S. 876.-
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Anhang 1.5 

Anhang 1.5 

Einführungserlaß zu Artikel 1 , 2, 3, 5 und 11 
des Gesetzes zur Erleichterung von 

Investitionen und der Ausweisung und 
Bereitstellung von Wohnbauland 
(Investitionserleichterungs- und 

Wohnbaulandgesetz); 
Vorschriften mit Bezug zum Städtebaurecht und Erlaß zum 

Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch 

Gem. RdErI. d. Ministeriums für Bauen, Wohnen, d. Ministeriums für 
Stadtentwicklung und Verkehr u. d. Ministeriums für Umwelt, Raumord

nung und Landwirtschaft vom 28.10.1994 (SMBI. NW. 2311) 

- Auszüge-

6 Vorhaben- und Erschließungsplan 
(§ 7 BauGB-MaßnahmenG) 

6.1 Allgemeines 

Die Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan ist ein eigen
ständiges planungsrechtliches Instrument. Sie kann Investitionen pla
nungsrechtlich absichern und gleichzeitig die städtebauliche Ordnung in 
der Gemeinde gewährleisten. Ihre Zielrichtung ist, durch Zusammenwir
ken von Investor und Gemeinde die planungsrechtlichen Voraussetzun
gen für Investitionsvorhaben zu schaffen und zugleich die Durchführung 
der Investitionsvorhaben innerhalb einer bestimmten Zeit zu ge
währleisten (Baurechte verbunden mit Baupflichten). 

6.2 Vorhaben- und ErschlIeßungsplan, Satzung der Gemeinde und 
Durchführungsvertrag . 

Es ist zu unterscheiden zwischen dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
des Vorhabenträgers, der Satzung der Gemeinde (Plansatzung) und dem 
Durchführungsvertrag zwischen Vorhabenträger und Gemeinde. 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist ein Vorschlag des Vorhabenträ
gers, der mit der Gemeinde abzustimmen ist. 

Die Plansatzung wird aufgrund des vom Vorhabenträger vorgelegten Vor
haben- und Erschließungsplans von der Gemeinde erlassen. Sie ist die 
rechtlich verbindlichp Grundlage für die bauplanungsrechtliche Zulässig
keit des Vorhabens und der Erschließungsanlagen. Die Besonderheit der 
Plansatzung besteht darin, daß sie auf ein konkretes Vorhaben bezogen 
ist. Die kommunalrechtlichen und sonstigen für Satzungen maßgeblichen 
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1 Einführung 

Bestimmungen müssen beachtet werden. Die Satzung ist kein Bauleitplan 
im Sinne des §1 Abs. 2 BauBG. Vorschriften des BauGB über Bauleitplä
ne finden jedoch Anwendung. soweit dies im § 7 BauGB-MaßnahmenG 
bestimmt ist. 

Soweit die Satzung Grundstücksflächen im räumlichen Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans betrifft. tritt der Bebauungsplan mit dem Inkrafttre
ten der Satzung nach § 7 Abs. 3 Satz 8 BauGB-MaßnahmenGB insoweit 
außer Kraft. Hierauf ist in der Bekanntmachung der Satzung hinzuwei
sen. Wird die Satzung im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens für 
nichtig erklärt. so lebt der ursprüngliche Bebauungsplan wieder auf. Dies 
gilt nicht. wenn die Gemeinde einen selbständigen Aufhebungsbeschluß 
gefaßt hat. der erkennen läßt. daß der alte Bebauungsplan keinen Be
stand haben soll. wenn die neuen Festsetzungen unwirksam sein sollten 
(BVerwG. Urteil v. 10. 8.1990; ZfBR 1990 S. 290). Hebt die Gemeinde 
eine wirksame Satzung nach § 7 Abs. 5 Satz 1 BauGB-MaßnahmenG 
wieder auf. so sind für diesen Bereich die §§ 34 bzw. 35 BauGB anzu
wenden. Es kann sich jedoch nach §1 Abs. 3 BauGB die Notwendigkeit 
ergeben. einen Bebauungsplan aufzustellen. um z. B. bereits durchge
führte Baurnaßnahmen in die städtebauliche Ordnung einzufügen. 

Sinngemäß das gleiche gilt. soweit ein späterer Bebauungsplan Grund
stücksflächen im räumlichen Geltungsbereich einer Satzung über einen 
Vorhaben- und Erschließungsplan betrifft (vgl. § 7 Abs. 7 BauGB-Maß
nahmenG). 

Zwischen Vorhabenträger und Gemeinde ist ein Durchführungsvertrag ab
zuschließen. in dem insbesondere die Handlungs- und Kostentragungs
pflichten des Vorhabenträgers geregelt werden (s. Nr. 6.7). 

6.3 Voraussetzungen für den Erlaß einer gemeindlichen Plansat· 
zung 

• Die Vorhaben dürfen ohne Aufstellung. Änderung. Ergänzung oder 
Aufhebung eines Bebauungsplans nicht zugelassen werden können 
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB-MaßnahmenG). Das bedeutet. daß 
sie weder nach §§ 30. 31. 33 noch nach § 34 oder nach § 35 BauGB 
zugelassen werden können und ein Planungserfordernis besteht. 

Sofern es sich um Vorhaben handelt. die nach § 34 BauGB zu beurteilen 
sind. liegt ein Planungserfordernis vor. wenn das Vorhaben bodenrecht
lich relevante Spannungen auslöst. die nur durch eine Planung überwun
den werden können. Handelt es sich um Vorhaben. die nach § 35 
BauGB zu beurteilen sind. so ist ein Planungserfordernis dann gegeben. 
wenn die von dem Vorhaben potentiell betroffenen Belange einer Koordi
nierung durch ein geordnetes Planverfahren bedürfen. 

Dem Planungserfordernis des BauGB kann anstelle eines Bebau
ungsplans durch eine Plansatzung nach § 7 BauGB-MaßnahmenG 
Rechnung getragen werden. 

• Der Vorhabenträger muß bereit und in der Lage sein. die Vorhaben 
und die Erschließungsmaßnahmen auf der Grundlage eines von ihm 
vorgelegten Plans durchzuführen. und sich gegenüber der Gemeinde 
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zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung 
der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise verpflich
ten (s. Nr. 6.6 und 6.7). 

6.4 Inhalt des Vorhaben- und ErschlIeßungsplans 

Der Vorhabenträger muß einen Vorhaben- und Erschließungsplan auf sei
ne Kosten erarbeiten und der Gemeinde zur Abstimmung vorlegen. Über 
Inhalt und Ausgestaltung des Plans äußert sich das Gesetz nicht. An 
Inhalt und Ausgestaltung sind nicht die gleichen Anforderungen wie an 
einen Bebauungsplan zu stellen. Mindestanforderung nach § 7 Abs. 4 
BauGB-Maßnal:lmenG ist jedoch, daß das Vorhaben planungsrechtlich 
abschließend beurteilt werden kann: 

• Das Vorhaben muß konkret beschrieben werden. Das bedeutet, daß 
die Art der Nutzung konkret festgelegt werden muß; z. B. bei gewerb
lichen Anlagen oder bei Gemeinbedarfseinrichtungen die genaue Art 
der Nutzung. Die Bestimmung eines Baugebietes im Sinne der Bau
nutzungsverordnung reicht i. d. R. nicht aus, kann aber zusätzlich der 
Konkretisierung dienen. Ferner müssen das Maß der baulichen Nut
zung durch Unter- und Obergrenzen und die überbaubaren Grund
stücksflächen festgelegt werden. Auch hier besteht keine Bindung' an 
die Baunutzungsverordnung. 

• Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sind ge
gebenenfalls weitere Festlegungen, z. B. Stellu~g der Gebäude, An
ordnung emittierender Anlagen, Lärmschutz, Bauweise, Lage der 
Stellplätze, notwendig. 

• Die Satzung ist nach der Neuregelung des § 7 Abs. 2 BauGB
MaßnahmenG aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Die Vor
schriften des § 8 Abs. 2 bis 4 BauGB und des § 1 Abs. 2 BauGB
MaßnahmenG über die Aufstellung von Bebauungsplänen ohne Flä
chennutzungsplan, über das Parallelverfahren und über vorzeitige 
Bebauungspläne gelten entsprechend. 

• Der Plan kann auch städtebauliche Festlegungen enthalten, die über 
den Katalog des § 9 BauGB hinausgehen; z. B. "Flächen für Wohnge
bäude, die mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert werden" 
oder "Flächen für Eigentumswohnungen". 

• Es können auch Festsetzungen baugestalterischer Art aufgenommen 
werden (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 81 Abs. 4 BauO NW). Diese 
Festsetzungen sollten zweckmäßigerweise in den Grundzügen im 
Vorhaben- und Erschließungsplan und nicht im Durchführungsvertrag 
enthalten sein; Konkretisierungen sind aber im Durchführungsvertrag 
denkbar. Der Durchführungsvertrag muß der Baugenehmigungsbe
hörde nicht vorgelegt werden. Die Baugenehmigungsbehörde ist nicht 
an die Bestimmungen des Durchführungsvertrages gebunden. 

• Festlegungen anderer Art, z. B. zum Wärme und Schallschutz, kön
nen zwar Gegenstand eines Vorhaben- und Erschließungsplans sein, 
werden dann aber nicht Inhalt der Satzung über den Plan und binden 
somit nicht die Baugenehmigungsbehörde. Ihre Einhaltung kann aber 
im Durchführungsvertrag vereinbart werden. 
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• Das Vorhaben ist so konkret zu beschreiben, daß die für das Vorha
ben erforderliche Erschließung einschließlich der Ver- und Entsor
gung bestimmt. und festgelegt werden kann; z. B. Stichstraßen; An
schlußkanäle u. ä. 

Im Vorhaben- und Erschließungsplan muß der Nachweis erbracht 
werden, daß die Erschließung gesichert werden kann. 

Sofern noch gesonderte Zufahrten als Erschließungsanlagen einbezo
gen werden müssen, besteht die Notwendigkeit, diese ebenfalls zum 
Inhalt des Plans zu machen, soweit diese nicht auf andere Weise 
sichergestellt werden. Die hierfür notwendigen Flächen sind - wie der 
Plan im übrigen (s. Nr. 6.5) - parzellenscharf zu begrenzen. 

• Der Plansatzung einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan als 
deren Bestandteil ist eine Begründung beizufügen (§ 7 Abs. 1 Satz 5 
BauGB-MaßnahmenG). In der Begründung sind das Planerfordemis so
wie die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen darzulegen. 

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan muß auch die Auswirkungen 
der Vorhaben auf die Umwelt berücksichtigen. Die Auswirkungen auf 
die Umwelt sind von der Gemeinde in die Abwägung einzustellen. 
Das Ergebnis der Abwägung muß Niederschlag in der Plansatzung 
finden; z. B. durch ergänzende Bestimmungen in entsprechender An
wendung des § 9 BauGB und der Baunutzungsverordnung (§ 7 Abs. 
1 Satz 4 BauGB-MaßnahmenG). Zu den Auswirkungen auf die Um
welt sind auch Ausführungen in der Begründung zu machen. 

Nur soweit es sich um ein Vorhaben im Sinne der Anlage zu § 3 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) handelt, ist 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 17 UVPG durchzuführen 
(s. Nr. 11). 

6.5 Form des Vorhaben- und, ErschlIeßungsplans 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan muß auf einer geeigneten Pianun
terlage erstellt werden, wobei die Abgrenzung des durch den Plan er
faßten Gebiets grundstücksbezogen und parzellenscharf sein muß. Die 
Lage im Gemeindegebiet muß klar erkennbar sein. 

Der Plan kann so, erstellt werden, daß er einer Planzeichnung eines Be
bauungsplans entspricht. Eine Bindung an die Planzeichenverordnung 
besteht für den Vorhaben- und Erschließungsplan zwar nicht, es empfiehlt 
sich aber, diese weitgehend zu beachten, um klar und eindeutig zu sein. 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan kann auch in Form eines Projekt
plans erstellt werden. 

6.6 Zum Vorhabenträger 

Der Vorhabenträger muß auf der Grundlage des von ihm vorgelegten 
Plans bereit und in der Lage sein, die Maßnahme innerhalb einer be
stimmten Frist durchzuführen. Die Gemeinde muß sich darüber Gewißheit 
verschaffen, ein bloßes Glaubhaftmachen reicht nicht aus. 
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Als Vorhabenträger kommen natürliche und juristische Personen in Be
tracht. Wenn es sich um Gesellschaften bürgerlichen Rechts (z. B. Ar
beitsgemeinschaften) handelt, können diese nur Vorhabenträger werden, 

. wenn sich jeder Gesellschafter gesamtschuldnerisch verpflichtet. 

Der Vorhabenträger muß neben der Bereitschaft auch die Möglichkeit 
haben, das Vorhaben durchzuführen. 

Das bedeutet in erster Linie, daß er über die notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen muß, das Vorhaben einschließlich der Erschließungs
maßnahmen durchzuführen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit kann z. B. 
durch schrifUiche Kreditzusagen von geeigneten Banken oder Bürg
schaftserklärungen zumindest in Hßhe der Kosten für, die Erschließungs
anlagen nachgewiesen werden. 

In der Regel muß der Vorhabenträger auch Eigentümer der Flächen sein, 
auf die sich der Plan erstreckt. Eine anderweitige privatrechtliche Verfü
gungsbefugnis z. B. Erbbaurechte, Vormerkungen im Grundbuch zur Si
cherung von Ansprüchen auf Eigentumsübertragung oder Vorlage ent
sprechender Anträge beim Grundbuchamt können im Einzelfall ausrei
chend sein. 

Der Vorhabenträger übernimmt nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB
MaßnahmenG die Erschließung in der R~gel auf eigene Kosten. Die Vor
schriften über die Tragung eines Eigenanteils der Gemeinde in Höhe von 
mindestens 10% finden keine Anwendung. 

6.7 Durchführungsverlrag 

Der Vorhabenträger muß sich zur Durchführung des Vorhabens und der 
Erschließungsmaßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist, wobei auch 
eine stufenweise Durchführung in Betracht kommt, durch einen öffentlich
rechtlichen Vertrag verpflichten. Der Vertrag bedarf der Schriftform (§§ 54 ff 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen C<IYNfG. 
NW) vom 21. Dezember 1976, (GV. NW. S. 438), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. November 1992 (GV. NW. S. 446 - SGV. NW. 2010 -). Er 
bedarf nach § 313 BGB in Verbindung mit § 62 VwVfG. NW. der notariellen 
Beurkundung, wenn der Träger oder die Gemeinde sich zur Übereignung 
von Grundstücken verpflichten. 

Der Vertrag ist vor Beschlußfassung über die Satzung, spätestens vor 
Inkrafttreten der Satzung (s. Nr. 6.8) zwischen dem Vorhabenträger und 
der Gemeinde zu schließen, da nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB
MaßnahmenG die Verpflichtung Voraussetzung für die Satzung ist. 

Vertragliche Verpflichtungen des Vorhabenträgers können durch Vertrags
strafen oder Bürgschaften gesichert werden; insoweit besteht auch die 
Möglichkeit einer Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung 
(auf die Bestimmung des § 61 VwVfG. NW über die Vertretung der Ge
meinde und die Genehmigungspflicht wird hingewiesen) . 
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6.8 Vorhaben- und ErschlIeßungsplan und gemeindliches Sat-
zungsverfahren 

Die Gemeinde muß. aufgrund des vorgelegten Vorhaben- und Er
schließungsplans entscheiden, ob sie das Satzungsverfahren einleitet 
oder den Antrag des Vorhabenträgers negativ bescheidet. Der Vorhaben
träger hat keinen Anspruch auf Einleitung des Satzungsverfahrens, wohl 
aber auf eine Entscheidung nach pfliChtgemäßem Ermessen (§ 7 Abs. 3 
Satz 1 BaUGB-MaßnahmenG). 

Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, den Plan in der vorgelegten Fassung 
zum Gegenstand des Satzungsverfahrens zu machen. Es kann sogar die 
Verpflichtung bestehen, unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 
BauGB-MaßnahmenG, eine Änderung oder Ergänzung des Plans vom 
Vorhabenträger zu verlangen, weil nur dadurch der Planinhalt in die "ge
ordnete städtebauliche Entwicklung" eingefügt werden kann und/oder nur 
dadurch den Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen 
ist. Eine solche Situation sollte jedoch vermieden werden. Durch Vorab
stimmungen sollte der Vorhabenträger veranlaßt werden, seinen Plan im 
Hinblick auf Einwendungen und Vorschläge der Gemeinde zu ändern 
oder zu ergänzen, so daß ergänzende Bestimmungen in der Satzung der 
Gemeinde nicht notwendig werden. Keinesfalls ist jedoch die Gemeinde 
berechtigt, selbst den Plan zu ändern. Auch ergänzende Festsetzungen 
(§ 7 Abs. 1 Satz 4 BauGB-MaßnahmenG) sollten dem Plan nicht wider
sprechen. Zulässig ist eine Ergänzung im Sinne einer Fortentwicklung 
bzw. weiteren Konkretisierung des Planinhalts. 

Einzelne Grundstücksflächen außerhalb des Vorhaben- und Er
schließungsplans können in die Satzung einbezogen werden, wenn dies 
für eine geordnete städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Dies kann 
z. B. dann der Fall sein, wenn nicht unmittelbar durch das Vorhaben 
erforderlich gewordene Maßnahmen durchgeführt werden sollen (z. B. 
Anpassung der in der Umgebung zulässigen Bebauung). Werden solche 
Flächen einbezogen, müssen für sie in der Satzung Bestimmungen ent
sprechend § 9 Abs. 1 BauGB getroffen werden (§ 7 Abs. 1 Satz 4 BauGB
Maß nahmenG) . 

Vor dem Satzungsbeschluß ist das Verfahren nach § 7 Abs. 3 BauGB
MaßnahmenG durchzuführen. Danach sind die "betroffenen Bürger" und 
die "berührten Träger öffentlicher Belange" zu beteiligen. Ihnen ist inner
halb angemessener Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die 
Angemessenheit der Frist hängt von den Umständen des einzelnen Falles 
ab; über einen Monat hinaus wird die Frist jedenfalls grundsätzlich nicht 
zu bemessen sein. Die Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher 
Belange kann gleichzeitig erfolgen. 

Alternativ kann die Beteiligung auch erfolgen wie bei der Aufstellung eines 
Bebauungsplans, durch öffentliche Auslegung der Entwürfe nach § 3 Abs. 
2 und 3 BauGB und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs.1 und 2 BauGB . 

. Die Gemeinde kann nach § 7 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 2 BauGB-Maßnah
menG auch von den Verfahrenserleichterungen des § 2 Abs. 3 bis 5 
BauGB-MaßnahmenG Gebrauch machen. Dies gilt unabhängig davon, ob 
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das Vorhaben der Deckung eines dringenden Wohn bedarfs der Bevölke
rung oder anderen Zwecken dienen soll (dazu Nr. 2.3.1 und Nr. 2.4). 

In der Wahl des Beteiligungsverfahrens ist die Gemeinde frei. Es wird em
pfohlen, bei einer größeren Zahl von Beteiligten das Beteiligungsverfahren 
wie bei der Aufstellung eines Bebauungsplans vorgesehen zu wählen. 

Die gemeindenachbarliche Abstimmung des Satzungsentwurfs als formel
le und materielle Pflicht hat entsprechend § 2 Abs. 2 BauGB zu erfolgen. 

Vor dem Satzungsbeschluß hat die gerechte Abwägung der betroffenen 
öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander 
durch die Gemeinde stattzufinden. Hierbei sind die gleichen Grundsätze 
maßgeblich, die für die Aufstellung eines Bebauungsplans gelten. Dies 
gilt auch für die Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Eingriffsre
gelung nach § 8 a BNatSct)G (s. Nr. 10). Ferner muß sichergestellt sein, 
daß die Fläche, auf die sich der Vorhaben- und Erschließungsplan be
zieht, nicht mit Altlasten belastet ist, die eine zeitgerechte Durchführung 
oder die vorgesehene Nutzung des Vorhabens ausschließen. Hierzu wird 
auf den Gern. RdErl. d. Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr, d. 
Ministeriums für Bauen und Wohnen und d. Ministeriums für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft - Berücksichtigung von Flächen mit 
Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im 
Baugenehmigungsverfahren - v. 15.5.1992 (SMBI. NW. 2311) verwiesen. 

Die Satzung ist nach § 7 Abs. 1 Satz 5 BauGB-MaßnahmenG entspre
chend § 9 Abs. 8 BauGB zu begründen. 

Der Vorhabenträger hat keinen Anspruch auf Erlaß einer Satzung, die 
dem yon ihm vorgelegten Vorhaben- und Erschließungsplan entspricht. 
Widersprechen einzelne Bestimmungen der Satzung dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan, kann dies wegen Verstoßes gegen § 7 Abs. 1 BauGB
MaßnahmenG zur Nichtigkeit führen. 

Die Plansatzung ist der höheren Verwaltungsbehörde (Bezirksregierung) 
anzuzeigen. Die Rechtskontrolle, die der höheren Verwaltungsbehörde 
obliegt, erstreckt sich auch auf den Vorhaben und Erschließungsplan als 
Bestandteil der Satzung. Die Frist zur Geltendmachung der Verletzung 
von Rechtsvorschriften beträgt nachc§ 7 Abs. 3 Satz 5 BauGB-Maßnah
menG einen Monat und kann um max. zwei Monate verlängert werden. 

Die Satzung und die Durchführung des Anzeigeverfahrens sind ortsüblich 
bekanntzumachen. Das bedeutet, daß nicht nur der Satzungstext, son
dern auch der Vorhaben- und Erschließungsplan als Satzungsbestandteil 
mit vollem Inhalt bekanntzumachen ist. Die Bekanntmachung kann auch 
in entsprechender Anwendung des § 12 BauGB vorgenommen werden, 
was regelmäßig zu empfehlen ist. 

Wird das Vorhaben nicht in der angegebenen Frist durchgeführt, soll die 
Gemeinde die Satzung aufheben (§ 7 Abs. 5 BauGB-MaßnahmenG). 
Entschädigungsansprüche werden dadurch nicht ausgelöst. 
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6.9 Anwendbarkeit von Vorschriften des BauGB beim Vollzug der 
Satzung 

Ausnahmen gemäß § 31 Abs. 1 BauGB können im Vorhaben- und Er
schließungsplan und in den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 
vorgesehen. werden. 

Die §§31 Abs. 2 und 33 BauGB sind anwendbar. Planreife im Sinne von 
§ 33 setzt zusätzlich voraus, daß der Durchführungsvertrag abgeschlos
senist. 

Teilungsgenehmigungen und Grenzregelungsverfahren sind auf der 
Grundlage der Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan mög
lich (§ 7 Abs. 4 Satz 2 BauGB-MaßnahmenG). 

Veränderungssperre und Zurückstellung von Baugesuchen gemäß §§ 14, 
15 BauGB sind als Instrumente zur Sicherung der Aufstellung einer Plan
satzung nicht möglich, da diese Instrumente einer ausdrücklichen gesetz
lichen Grundlage bedurft hätten. Die Gemeinde ist jedoch in begründeten 
Einzelfällen nicht gehindert, einen Aufstellungsbeschluß für einen Bebau
ungsplan zu fassen und hierauf aufbauend die Zurückstellung eines Bau
gesuches zu beantragen und/oder eine Veränderungssperre zu erlassen. 

Ein Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 BauGB ist nicht gegeben. Ein Vor
kaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB kann begründet werden. Soweit 
ein Vorkaufsrecht nach § 3 Abs. 1 BauGB-MaßnahmenG besteht, kann es 
nach § 3 Abs. 4 auch zugunsten des Vorhabenträgers ausgeübt werden. 

Eine Enteignung zur Durchführung einer Plansatzung ist nach § 7 Abs. 4 
Satz 4 BauGB-MaßnahmenG in Verbindung mit § 85 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
zulässig, wenn Grundstücke für öffentliche Zwecke, insbesondere Er
schließungsanlagen, benutzt werden sollen. 

6.10 Zulassung der Vorhaben 

Plansatzung mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan und öffentlich
rechtlicher Vertrag ersetzen nicht die für die Durchführung der Vorhaben 
notwendigen Genehmigungen, wie z. B. Baugenehmigung oder Genehmi
gung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Ein Vorhaben im Gel
tungsbereich der Satzung ist zulässig, wenn es dem I nhalt der Satzung 
nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist, was regelmäßig 
aufgrund des Durchführungsvertrages anzunehmen ist. 

6.11 WIrksamkeItsvoraussetzungen für die Plansatzung, Geltend
machen von Rechtsverstößen und Übergangsregelungen 

Die §§ 214 und 216 BauGB sind nach § 9 Abs. 3 BauGB-MaßnahmenG 
entsprechend anzuwenden. 
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9. Städtebaulicher Vertrag 
(§ 6 BauGB-MaßnahmenG) 

9.1 Allgemeines 

Städtebauliche Verträge waren bereits bisher an vereinzelten Stellen (z.B. 
§§ 124 und 157 BauGB) im Städtebaurecht angesprochen. In dem Inve
stitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz wird der städtebauliche 
Vertrag bundeseinheitlich erstmals eingehender im Städtebaurecht gere
gelt. Hiermit soll eine verstärkte Anwendung vertraglicher Elemente im 
Städtebau gefördert werden (s. auch Nr. 6 und Nr. 8.2). 

Die Praxis wird bei der Gestaltung städtebaulicher Verträge zwei 
maßgebliche Grundgedanken zu berücksichtigen haben: 

• Die gesetzliche Regelung stellt weitgehend eine Positivierung der bis
herigen Rechtsprechung zu städtebaulichen Verträgen dar. 

• Andererseits ist jedoch zu beachten, daß städtebauliche Verträge 
erstmals auf eine klare gesetzliche Grundlage gestellt wurden. Auf 
dieser Basis sollten der Rechtsanwendung gewisse neue Gestal
tungsspielräume eröffnet werden, die allerdings insbesondere hin
sichtlich der Folgekostenverträge nicht überschätzt werden dürfen. 

In jedem Fall sollte die gesetzliche Regelung des städtebaulichen Vertra
ges für die Praxis eine wesentliche Hilfe dabei sein, das flexible Instru
ment des Vertrages verstärkt zu nutzen. Vor allem im Vorfeld städtebau
lich stringenter Maßnahmen (Baugebot, städtebauliche Entwicklungs
maßnahme), zur Sicherung kommunaler Planungsabsichten und zur 
Umsetzung städtebaulicher Planungen bietet sich der städtebauliche Ver
trag als konfliktlösendes Instrument an. 

9.2 Gegenstand und Grundsätze 

9.2.1 In § 6 Abs. 1 Satz 1 BauGB-MaßnahmenG ist in allgemeiner Form 
geregelt, was Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages sein 
kann. Danach kann eine Gemeinde einem Dritten durch Vertrag die 
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen über
tragen oder hierüber andere Vereinbarungen treffen. Satz 2 nennt 
beispielhaft einige Verträge. 

9.2.2 Ergänzend hierzu sind beim Abschluß städtebaulicher Verträge fol
gende allgemeine Grundsätze zu beachten: 

Städtebauliche Verträge sind tendenziell dem öffentlichen Recht 
zuzuordnen. Die §§ 54 ff. VwVfG. NW; finden daher grundsätzlich 
Anwendung. 

Die entscheidende rechtliche Schranke für die Zulässigkeit eines 
städtebaulichen Vertrages besteht darin, daß ihm zwingende 
Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen dürfen (§ 54 Satz 1 
VwVfG. NW.). Im konkreten Einzelfall ist daher stets zu prüfen, ob 
die Vorschrift, von der gg1. durch vertragliche Vereinbarung abgewi
chenwerden soll, zwingendes Recht darstellt oder disponibel ist. 
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Im übrigen.finden gemäß § 62 Satz 2 VwVfG. NW. auf den städte
baulichen Vertrag die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Bürgerli
chen Gesetzbuchs (BGB) Anwendung (z. B. § 242 BGB). Zudem 
verdeutlicht § 6 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 2 BauGB-MaßnahmenG 
einen weiteren Grundsatz, der für alle städtebaulichen Verträge gilt: 
Danach ist die Vereinbarung einer vom Bauwilligen zu erbringen
den Leistung unzulässig, wenn er auch ohne sie einen Anspruch 
auf Erteilung der Genehmigung hätte. 

9.2.3 Gemäß § 6 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG bedarf ein städtebauli
cher Vertrag der Schriftform, soweit nicht durch Rechtsvorschriften 
eine andere Form vorgeschrieben ist (z. B. § 313 BGB). 

9.3 VertragliChe Abreden Im Zusammenhang mit städtebaulichen 
Planungen 

Vertragliche Abreden im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren (Pla
nungsabreden) oder mit anderen städtebaulichen Satzungsverfahren wer
den in § 6 Abs. 2 BauGB-MaßnahmenG geregelt. Wesentliches Element 
solcher Planungsabreden ist es, die mit einer Bauleitplanung verfolgten 
kommunalen Ziele oder Zwecke vorzubereiten oder zu sichern. 

9.3.1 Zunächst fihden auch hier wiederum die unter Nummer 9.2 ange
sprochenen allgemeinen Grundsätze für städtebauliche Verträge 
Anwendung. 

9.3.2 Die Planungsabreden sind unter Beachtung der in § 1 BauGB ge
nannten Ziele und Zwecke zu treffen. Handelt es sich z. B. um 
vertragliche Abreden im Zusammenhang mit städtebaulichen Ent" 
wicklungs- oder Sanierungsmaßnahmen, so sind die in § 165 
BauGB bzw. § 136 BauGB genannten Ziele und Belange zu be
rücksichtigen. 

9.3.3 In § 6 Abs. 2 Satz 3 BauGB-MaßnahmenG wird klargestellt, daß 
ein Anspruch auf Aufstellung eines Bauleitplans durch Vertrag nicht 
begründet werden kann. Eine vertragliche Verpflichtung zum Erlaß 
eines bestimmten Bebauungsplans ist also unzulässig. Die Aufstel
lung eines Bauleitplans kann jedoch Geschäftsgrundlage des städ
tebaulichen Vertrages sein. Entsprechendes gilt für andere städte
bauliche Satzungen. 

9.3.4 Das Gesetz (§ 6 Abs. 2 Satz 2 BauGB-MaßnahmenG) spricht bei
spielhaft einzelne Vertragstypen an: 

Nr. 1 Eine Pflicht zur Realisierung von Bauvorhaben entsprechend den 
Festsetzungen eines künftigen Bebauungsplans innerhalb ange
messener Frist. Damit kann einem Grundstückseigentümer bei
spielsweise aufgegeben werden, das Grundstück innerhalb einer 
bestimmten Frist entweder selbst zu bebauen oder einer Bebauung 
durch Dritte zuzuführen. Einer solchen Vereinbarung kommt ange
sichts der aktuellen Wohnungsengpässen besondere Bedeutung 
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zu, da damit eine baldmögliche Realisierung neuer Bauvorhaben 
gewährleistet werden kann. 

Nr. 2 Abreden können getroffen werden mit dem Ziel, den dringenden 
Wohnbedarf von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohn
raumversorgungsproblemen (z. B. Antragsteller des sozialen Woh
nungsbaus, Alte, Behinderte) zu decken. Hier können auch Verein
barungen getroffen werden, die über den Festsetzungskatalog des 
§ 9 Abs. 1 BauGB hinausgehen, aber noch im Rahmen der allge
meinen Zielsetzungen nach § 1 BauGB liegen. 

Nr.3 Hier sind sog. Einheimischenverträge angesprochen. Solche Abre
den sind mit dieser gesetzlichen KlarsteIlung - aber auch schon 
vorher nach Maßgabe der Entscheidung des Bundesverwaltungs
gerichts vom 11. 2. 1993 (DVBI. 1993, 654) - grundsätzlich zuläs
sig. Bei der konkreten Ausformung der Einheimischenbindung sind 
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten denkbar. Die Kommunen ha
ben insoweit einen weiten Gestaltungsspie!raum, dessen Grenzen 
im jeweiligen konkreten Einzelfall zu bestimmen sind. Angesichts 
der notwendigen Einzelfallbeurteilung sollten die Kommunen im üb
rigen äußerst zurückhaltend bei allgemeinen, das gesamte Ge
meindegebiet und alle denkbaren Fallkonstellationen erfassenden 
Grundsatzbeschlüssen sein. Diese können im Einzelfall zu unbilli
gen und ggf. auch nichtigen Abreden führen. Folgende rechtliche 
Voraussetzungen bzw. Schranken des kommunalen Gestaltungs
spielraums sind insbesondere zu beachten: 

• Vertragliche Vereinbarungen mit dem Ziel, dem Wohnbedarf 
der ortsansässigen Bevölkerung zu dienen, kommen insbeson
dere in solchen Gebieten in Betracht, in denen ein dringender 
Wohnbedarf der dort ansässigen Bevölkerung - bei zugleich 
hohem Zuzugsdruck - besteht. 

• Das Einheimischenmodell darf nicht darauf angelegt sein, 
"Nichteinheimische" von dem Gemeindegebiet generell femzu
halten. In der jeweiligen Gemeinde müssen also stets auch 
Bauplätze ohne Einheimischenbindung zur Verfügung stehen. 

• Die dem Vertrags partner der Kommune obliegenden Verpflich
tungen müssen den gesamten Umständen nach angemessen 
sein, ein Mißbrauch der Machtüberlegenheit eines Vertrags
partners muß ausgeschlossen sein. 

9.3.5 Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages kann auch die Bo
densanierung und die Freilegung von Grundstücken sein (§ 6 Abs. 
1 Satz 2 BauGB-MaßnahmenG). Als sinnvoll werden sich Vertrags
bestimmungen über den Ablauf von Sanierungsmaßnahmen erwei
sen, vor allem Informations-, Untersuchungs-, Abstimmungs- und 
auch Kostenpflichten. Auch zeitliche Vorgaben können ebenso wie 
Veräußerungsverzicht und Verzicht auf Ausnutzung einer Rechts
steIlung (z. B. Verzicht auf Stellung eines Bauantrages bis zum 
Abschluß der Sanierung der BOdenbelastung) vereinbart werden. 
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8.4 Folgekostenvertrag 

Für den Folgekostenvertrag enthält § 6 Abs. 3 BauGB-MaßnahmenG 
eine eigene Regelung. 

Unbeschadet der auch hier geltenden allgemeinen Grundsätze für die 
Zulässigkeit städtebaulicher Verträge wird insbesondere folgendes zu be
achten sein: 

8.4.1 Gegenstand von Folgekostenverträgen können Anlagen und Ein
richtungen sein, die der Allgemeinheit dienen. Die gesetzliche Re
gelung, daß diese Einrichtungen auch außerhalb des Baugebiets 
liegen können (z. B. Schule, Kindergarten) belegt, daß eine restrik
tive Auslegung hier nicht angezeigt ist. 

8.4.2 Entscheidend ist, daß nur die Kosten für Maßnahmen übernommen 
werden dürfen, die Voraussetzungen oder Folge des geplanten 
Vorhabens sind (Grundsatz -der unmittelbaren Kausalität). Im Ver
trag muß zum Ausdruck gebracht werden, daß die vereinbarten 
Beträge für bestimmte Folgemaßnahmen verwendet werden sollen .. 
Bei der Abschätzung der aus Anlaß eines Vorhabens zu erwarten
den Folgemaßnahmen kann hinsichtlich deren Art und Kosten auf 
Erfahrungssätze zurückgegriffen werden. Damit wird die Berück
sichtigung erst zukünftig entstehender Kosten für zulässig erklärt, 
was zwangsläufig eine - möglicherweise mit gewissen Ungenauig
keiten behaftete - Schätzung voraussetzt. 

Unzulässig sind Folgekostenverträge, die eine Gemeinde unter
schiedslos bei jeder neuen Schaffung von Baurecht zur Vorausset
zung für ihre Planung macht. Dies würde letztlich auf eine unzuläs
sige allgemeine Zuzugsabgabe hinauslaufen. 
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Einzelschritte für die Berücksichtigung 
von Flächen mit Bodenbelastungen in der 

Bauleitplanung 

1. Prüfung auf Bodenbelastungsverdacht 

• Altlast-Verdachtsfläche 

• sonstige Altlabiagerungen 

• sonstige Altstandorte 

• sonstige Flächen mit möglichen Bodenbelastungen (z.B. Über
schwemmungsgebiete, Nachbarschaft früher stark emittieren
der Betriebe). 

Durchführende 
Gemeinde unter Einbeziehung der Kataster der Unteren Abfallwirt
schaftsbehörde. Je nach Erfassungsstand Ergänzung durch eigene 
Recherche. 

2. Abschätzung der Gefährdung und der umweltrelevanten 
Einflüsse 

• Zusammenstellen aller vorhandenen Informationen inkl. indu
striehistorischer Recherche und dem neuen Planungskonzept 

• Untersuchungen über Art und Umfang der Schadstoffbelastun
gen des Bodens und! oder des Grundwassers 

• Bewertung der Ergebnisse bzgl. der Fragestellungen in 
Nr. 1.5.2 dieser Schrift. 

3. Beschreibung der Untersuchungsergebnisse, insbesondere Dif
ferenzierung nach unumgänglichen Erfordernissen (z.B. Ge
fahrenabwehr, ordnungsgemäße Entsorgung)· und sonstigen was
ser- und abfallwirtschaftlichen Zielsetzungen. 

Durchführende 
Die Punkte 2 und 3 werden im Auftrag der Gemeinde Ld.R. in 
Abstimmung mit den zuständigen Altlastenfachbehörden von einem 
Gutachter durchgeführt. 

4. Nutzungsuntersuchung (B-Plan-orientierte Sanierungs
untersuchung) 

Werden sanierungsbedürftige Böden festgestellt, so sind Aussagen 
über technische, rechtliche und finanzielle Erfordernisse zur Er
reichbarkeit der Planungsziele im Sinne planerischer Konfliktbewäl
tigung zu treffen. 
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Durchführende 

• Fachtechnische Sanierungsempfehlungen (evtl. Varianten) mit 
Kostenschätzungen durch den Gutachter inkl. Empfehlungen 

• für textliche Festsetzungen, z.B. Nutzungsbeschränkung, 

• bezüglich Kennzeichnungserfordernissen und 

• sonstigen Auswirkungen auf die Planung, z.B. Verzicht auf 
liefgaragen aus Gründen der Abfallvermeidung oder Ver
zicht auf gezielte Niederschlagswasserver.sickerung. 

• Behördliche Beurteilung der Gutachterempfehlungen durch die 
Fachbehörde für Altlastenbelange und Einstellung der Belange 
durch die Gemeinde in die ~bwägung. 

5. Rechtliche Sicherung der erforderlichen Maßnahmen 

• Gegebenenfalls Abschluß eines öffentlich-rechtlichen Sanie
rungsvertrages für die nach der behördlichen Beurteilung erfor
derlichen Sanierungsmaßnahmen. 

Durchführende 
Investor, Verursacher, Eigentümer oder sonstige Interessierte als 
städtebaulicher Vertrag mit der Gemeinde. 

• Gegebenenfalls Aufnahme in das Baulastenverzeichnis zum 
Zwecke der rechtlichen Sicherung. 

Durchführende 
Erklärung des Grundstückeigentümers gegenüber der Bauauf
sichtsbehörde über 

• Vorsorgevorkehrungen 

• Abstimmungspflichten mit der Behörde 

• Aufsichts- und Sanierungspflichten. 

6. Zusammenfassung 
(allgemein verständlich) der Ergebnisse der Punkte 1 bis 6 als 
Grundlage für die nach § 1 Abs. 8 BauGB erforderliche Begründung 
für den B-Plan mit folgendem Gliederungsvorschlag 

• Durchgeführte Untersuchungen mit Ergebnissen 

• auf Grund der Ergebnisse zu berücksichtigende Belange 

•. der Vorbeugung vor Gesundheitsgefahren 

• des vorbeugenden Umweltschutzes 

• Planerische Konfliktbewältigung 

• fachtechnischer Art 

• der Finanzierbarkeit 

• der rechtlichen Umsetzungserfordernisse 

Durchfü hrende 
Gutachter in Abstimmung mit Gemeinde und Altlastenfachbehörde. 
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Planerische und textliche Umsetzung inklusive Begrün
dung 

Durchführende 
Gemeinde. 

Anmerkung: 
Der Gutachter kann die rechtliche Beurteilung durch die Altlasten
fachbehörde und die Gemeinde nicht ersetzen, ebenso wenig die 
Abwägung und die Kennzeichnungspflicht. 
Wohl aber ist es seine Aufgabe, die Untersuchungen so zu planen, 
die Ergebnisse so auszuwerten und zu bewerten, daß die Behör
denvertreter die ihnen obliegenden Beurteilungen auf Grundlage 
des Gutachtens inkl. Empfehlungen durchführen können. 
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Bauordnung tür das Land Nordrhein-West
talen - Landesbauordnung - (BauO NW) 

vom 7. März 1995 (GV. NW. S. 218) 

- Auszüge-

Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt auch 
für Grundstücke sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, an die in 
diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Anforde
rungen gestellt werden. 

§ 2 Begriffe 

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Baupro
dukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht 
auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Erdboden 
ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die 
Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend 
ortsfest benutzt zu werden. 

Als bauliche Anlagen gelten 

1. Aufschüttungen und Abgrabungen, 

2. Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze, 

3. Camping- und Wochenendplätze, 

4. Sport- und Spielflächen, 

5. Stellplätze, 

6. Gerüste, 

7. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzuständen. 

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdachte bauliche Anlagen, 
die von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt 
sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. 
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§3 Allgemeine Anforderungen 

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne 
von § 1 Abs. 1 Satz 2 sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und 
instandzuhalten, daß die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbeson
dere Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht 
gefährdet wird. Die der Wahrung dieser Belange dienenden allgemein 
anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Von diesen Regeln 
kann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung in gleicher Weise 
die allgemeinen Anforderungen des Satzes 1 erfüllt. § 20 Abs. 3. und § 23 
bleiben unberührt. 

§ 16 Schutz gegen schädliche Einflüsse 

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Satz 2 müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchs
taugIich sein, daß durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische 
Schädlinge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Ein
flüsse Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Bau
grundstücke müssen für bauliche Anlagen entsprechend geeignet sein. 

§ 75 Baugenehmigung und Baubeginn 

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben öffentlich
rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Die Baugenehmigung be
darf der Schriftform; sie braucht nicht begründet zu werden. Eine Ausferti
gung der mit einem Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen ist 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller mit der Baugenehmigung zu
zustellen. 
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Anhang 3.1 Fachliche Voraussetzungen 
für die erforderliche Sachkunde 

(§ 31 a Abs. 3 LAbfG NW) auf dem Sachgebiet 
"Untersuchung und Beurteilung von 

Altlast-Verdachts'flächen und Altlasten" 

- Teilgebiet: Untersuchung und Beurteilung von 
Gewässergefährdungen und -schäden -

Entwurf 

Vorbemerkung 

Die nachfolgend abgedruckten fachlichen Voraussetzungen stellen eine 
Konkretisierung des Begriffs der "erforderlichen Sachkunde" dar, die 
Sachverständige nach § 31a Abs. 3 LAbfG NW besitzen müssen, wenn 
sie Aufgaben nach diesem Gesetz (Siebter Teil) wahrnehmen sollen. Die 
gutachtliche Tätigkeit auf dem Sachgebiet "Untersuchung und Beurteilung 
von Altlast-Verdachtsflächen und Altlasten" ist typischerweise eine inter
disziplinäre Aufgabe, für die sowohl methodisch als auch inhaltlich die 
Kenntnisse verschiedener Fachdisziplinen benötigt werden. Zugleich 
kommt der formalen und inhaltlichen Koordinierung bei der Erstellung 
eines Gutachtens eine besondere Bedeutung zu. 

Daher gliedem sich die nachfolgenden Voraussetzungen in 

• allgemeine fachliche Voraussetzungen (Teil A), die von jedem Sach
verständigen für das o.a. Sachgebiet zu erfüllen sind, 

und in 

• fachliche Voraussetzungen für bestimmte Teilgebiete (Teil B), hier bei
spielhaft: Teilgebiet "Untersuchung und Beurteilung von Gewässerge
fährdungen und -schäden". 

Die fachlichen Voraussetzungen für die übrigen unter Nr. 3.2.2.2 dieser 
Schrift aufgeführten Teilgebiete sollen in entsprechender Weise wie das 
nachstehende Beispiel konkretisiert werden. Es ist beabsichtigt, zu ver
langen, daß neben den Voraussetzungen nach Teil A die erforderliche 
Sachkunde auf mindestens einem dieser Teilgebiete vorliegen muß. 

Teil A - Allgemeine fachliche Voraussetzungen 

1. Vorbildung 
1.1 Abgeschlossenes Studium einschlägiger Fachrichtung (Teil B, 

Nr. 1.1 des betreffenden Teilgebietes) an einer Universität, 
Hoch- oder Fachhochschule 
und 
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eine mehrjährige praktische Tätigkeit, die ihrer Art nach geeig
net war, die erforderlichen Kenntnisse nach Teil A, Nm. 2 bis 4 
und Teil B zu vermitteln, davon mindestens 3 Jahre eine Tätig
keit, bei der eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen wa
ren, 
oder 

1.2 eine mindestens fünfjährige praktische Tätigkeit auf dem Gebiet 
"Altlasten", die geeignet war, die erforderlichen Kenntnisse nach 
Teil A, Nm. 2 bis 4 und Teil B zu vermitteln. 

1.3 Nachweis der Teilnahme an geeigneten Fortbildungsveranstal
tungen innerhalb der letzten 3 Jahre. 

2. Allgemeine fachliche Kenntnisse 

2.1 Kenntnisse über geeignete Methoden zur Gefährdungsabschät
zung und Sanierungsuntersuchung sowie über Sanierungsver
fahren und die Überwachung. 

2.2 Kenntnisse über grundlegende und spezielle fachliche Regel
werke sowie über Arbeits- und Beurteilungshilfen des Landes 
NRW und von Fachgremien des Bundes und der Länder, insbe
sondere: 

• LWA NRW (1987, 1991 ff.): Hinweise zur Ermittlung und 
Sanierung von Altlasten. 

• Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (1990 und 
1995): Sondergutachten Altlasten und Sondergutachten Alt
lasten 11. 

• LAGA (1990): Informationsschrift Altlablagerungen und Altla
sten. 

3. Rechtliche Kenntnisse 

3.1 Allgemeine Grundkenntnisse, soweit die nachstehenden 
Rechtsvorschriften Bedeutung für Altlastenfragen haben: 

Ordnungsbehördengesetz NW, Abfallgesetz (Kreislaufwirt
schafts- und Abfallgesetz) , Landesabfallgesetz NW, Wasser
haushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Bundesberggesetz, 
Baugesetzbuch, Landesbauordnung NW, Bundes-Immissions
schutzgesetz, Umweltstrafrecht, Vertragsrecht (BGB, VOB, 
VOL, HOAI), Unfallverhütungsvorschriften, ZustVOtU NW. 

3.2 Kenntnis der altlastenrechtlichen Spezialregelungen: Landesab
fallgesetz NW (Siebter Teil) und einschlägige Regelungen der 
ZustVOtU NW. 
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4. Kenntnisse über Gutachtengestaltung 

Besondere Kenntnisse über Inhalt, Aufbau und Abfassung von 
Gutachten sowie über die inhaltliche und formale Koordination bei 
der Beteiligung mehrerer Gutachter. 

Teil B - Fachliche Voraussetzungen für bestimmte Teilge
biete 

Teilgebiet 
"Untersuchung und Beurteilung von Gewässer

, gefährdungen und -schäden" 

1. Fachrichtung 

1.1 Abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen Geologie (Vertie
fungsrichtung Hydrogeologie), Bauingenieurwesen (Vertiefungs
richtung Wasserwirtschaft) oder artverwandter Fachrichtungen 
an einer Universität, Hochschule oder Fachhochschule. 

2. Allgemeine fachliche Kenntnisse 

2.1 Kenntnisse über Boden- und Gesteinsarten, Stratigraphie und 
Tektonik, regionale Geologie sowie die Wasserführung des Un
tergrundes. 

2.2 Kenntnisse über hydrologische und hydrogeologische Zusam
menhänge. 

2.3 Ausreichende Kenntnisse über die physikalisch-chemischen 
Stoffeigenschaften und Stoffwirkungen sowie über hydro
geochemische und mikrobiologische Vorgänge in der Bodenzo
ne und im Grundwasser (stoffspezifisches Verhalten umweltge
fährdender Stoffe im Untergrund und Grundwasser). 

2.4 Kenntnisse über das Fließverhalten bzw. über Ausbreitungsvor
gänge im Untergrund und Grundwasser. 

2.5 Kenntnisse über Verfahren zur Grundwasserbehandlung, über 
Wassergewinnungsanlagen und Abwasserbehandlungsanlagen. 

, 2.6 Kenntnisse über die sachgerechte Entnahme und Untersuchung 
von Boden-(Feststoff-), Bodenluft- und Wasserproben ein
schließlich Qualitätssicherungsmaßnahmen, Beurteilung und 
Auswertung der Untersuchungsergebnisse. 

2.7 Grundkenntnisse über analytische Methoden der WasSer-, Bo
denluft- und Bodenuntersuchung. 
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2.8 

2.9 

3 Anforderungen an Gutachter und UntersuchungssteIlen 

Kenntnisse über geeignete formalisierte Beurteilungshilfen ("Be
wertungs· -Modelle). 

Kenntnisse über weitere grundlegende Informationsquellen zu 
Stoffeigenschaften und Gefahrenabwehr, insbesondere 

• Datenbank für wassergefährdende Stoffe (DABAWAS), 

• Katalog wassergefährdender Stoffe, 

• Informationssystem gefährliche und umweltrelevante Stoffe 
- IGS check/Water (Hrsg.: Fachinformationszentrüm im Lan
desumweltamt NRW). 

3. Besondere fachliche Kenntnisse 

3.1 

3.1.1 

3.1.1.1 

3.1.1.2 

3.1.1.3 

3.1.2 

3.1.2.1 

3.1.2.2 

3.1.3 

3.1.3.1 

D.er Gutachter muß in der Lage sein, alle Untersuchungen bzw. 
die Vergabe der gewerblichen Leistungen und alle Beurteilun
gen von Gewässergefährdungen und -schäden im Zusammen
hang mit Altlasten durchführen zu können. Hierzu gehören ins
besondere folgende Leistungen: 

Bei Gefährdungsabschätzungen : 

Erstellung begründeter Untersuchungsprogramme, insbesondere 

Planung von Maßnahmen zur Erkundung der geologischen und 
hydrogeologischen Rahmenbedingungen, 

Ausarbeitung und Begründung eines Untersuchungsprogram
mes (Angemessenheit und Beurteilung von Untersuchungsme
thoden, Anordnung der Probenahmestellen und Probenahme
planung, Ermittlung fallspezifischer, z.B. branchentypischer 
Meßgrößen, Stufung des Untersuchungsprogrammes), 

anzuwendende Sicherheitstechniken in der Erkundungsphase 
(Schutzausrüstung, Nachbarschaftsschutz, Anwendung ein
schlägiger Regelwerke, z. B. "Richtlinien für Arbeiten in kontami
nierten Bereichen" der TIefbauberufsgenossenschaft - ZH 
1/183). 

Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Untersuchun
gen, insbesondere 

Planung, Ausschreibung, Vergabe und Begleitung von gewerbli
chen Arbeiten, z. B. Sondier- und Bohrarbeiten, Analytikleistun
gen, Pumpversuche usw., 

Ermittlung hydrogeologischer Grundparameter, z. B. Durchfüh
rung und Auswertung von Pumpversuchen. 

Beurteilung der Untersuchungsergebnisse, insbesondere 

Identifizierung altlastbedingter Verunreinigungen, Oberstrom
und Unterstrombetrachtung, ggf. Vergleich der ermittelten 
Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser mit .Referenzwerten 
(regionale Grundwasserhintergrundwerte) , 
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3.1.3.2 Beurteilung von Bodenanalysen (Feststoff, Eluat) im Hinblick auf 
zu erwartende Grundwasserverunreinigungen unter Berücksich
tigung relevanter Standortfaktoren (z.B. Rückhaltevermögen von 
Grundwasserdeckschichten) , 

3.1.3.3 Beurteilung des Umfangs einer Grundwasserverunreinigung unter 
Berücksichtigung der Standortrahmenbedingungen und von 
Grundwassemutzungen, 

3.1.3.4 Beschreibung und Beurteilung des festgestellten Schadstoffin
ventars im Hinblick auf Freisetzung, Ausbreitung und Einwirkung 
auf Schutzgüter sowie begründete Prognose des Schadstoffver
haltens für die überschaubare Zukunft, 

3.1.3.5 Risikoabschätzung auf der Grundlage der Untersuchungsergeb
nisse, Diskussion der Qualität der Untersuchungsergebnisse, 

3.1.3.6 Erkennen von Sachlagen, bei denen eine Entscheidung der zu
ständigen Behörde über Sofortmaßnahmen herbeizuführen ist, 

3.1.3.7 Aufzeigen von Untersuchungsdefiziten und ggf. noch offener Fra
gen, 

3.1.3.8 Vorschläge für weitergehende Untersuchungen oder sonstige 
Maßnahmen. 

3.2 Bei Sanierungsuntersuchungen: 

3.2.1 Ausarbeitung von Untersuchungsprogrammen zur Ermittlung 
der geeigneten und verhältnismäßigen Sanierungsmaßnah
me(n) 

3.2.2 Auswertung der Untersuchungsergebnisse und gg1. einer Mach-
barkeitsuntersuchung, insbesondere 

3.2.2.1 Vorschläge zur Konkretisierung der Schutz- und Sanierungsziele, 

3.2.2.2 Abgrenzung von Sanierungszonen, 

3.2.2.3 Vorauswahl grundsätzlich geeigneter Sanierungsverfahren, 

3.2.2.4 Entwicklung von Sanierungsszenarien, 

3.2.2.5 Detailbewertung der Sanierungsszenarien, 

3.2.2.6 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. 

3.2.3 Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes und/oder eines Über
wachungsprogramrns. 

3.3 Kenntnisse insbesondere über folgende Arbeits- und Beurteilungs
hilfen: 

• LWA NW (1992): ISAL-Bewertungsverfahren zur Prioritäten
ermittlung (ISAL-Bewertungsverfahren). 

• LWA NW (1991): Probenahme bei Altlasten. 

• LWA NW (1989): Leitfaden zur Grundwasseruntersuchung 
bei Altablagerungen und Altstandorten. 
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• COLDEWEY und KRAHN (1992): Grundwasseruntersu
chungen im Festgestein bei Altablagerungen und Altstand
orten. 

• LWA NW (1992): Parameter und Analysenmethoden bei Ab
fall- und Altlastenuntersuchungen. 

• UNA NW (1992): Analytische Qualitätssicherung (Aas) für die 
Wasseranalytik in Nordrhein-Westfalen. 

• OBERMANN, HELM, HENSELLEK und MATEIS (1989): 
Untersuchungen über ein Konzept zur Ermittlung von 
Grundwassergefährdungen durch Altablagerungen und AIt
standorte. 

• Altlasten-Kornmission Nordrhein-Westfalen (1989): Anwend
barkeit von Richt- und Grenzwerten aus Regelwerken anderer 
Anwendungsbereiche bei der Untersuchung und sachkundi
gen Beurteilung von Altablagerungen und Al1standorten. 

• Institut für Umweltschutz der Universität Dortrnund (1994): 
Feststoffuntersuchungsprogramme für Altstandorte der Me
tallbearbeitung. 

• LAWA (1994): Empfehlungen für die Erkundung, Bewertung 
und Behandlung von Grundwasserschäden. (Hierzu auch 
die Stellungnahme des Landesumweltarntes NRW vom 
17.03.1995 - 234.1 - 68.00). 

• LOBA (1994): Rundverfügung über "Abschlußbetriebspläne 
für Tagesanlagen" - Regelungen über Untersuchungen und 
Beurteilungen bergbauspezifischer Schadstoffe in Boden 
und Grundwasser. 

4. Spezialgebiete 

Angaben über besondere Kenntnisse auf Spezialgebieten, z.B. 
Grundwasserströmungsmodelle, Stofftransportrnodelle, geosta
tistische Auswertemethoden, hydraulische und pneumatische 
Sanierungsverfahren (nicht obligatorisch). 

5. Oberflächengewässer 

Besondere fachliche Kenntnise über die altlastbezogene Unter
suchung von Oberflächengewässern und Beurteilung von Unter
suchungsergebnissen unter Anwendung der Beurteilungsgrund
sätze des Landes NRW. 

6. Rechtliche Kenntnisse 

6.1 Vertiefte Kenntnisse des Altlasten- und Wasserrechts: 

Landesabfallgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswasserge-
• setz und auf diesen Gesetzen beruhende Vorschriften mit Be

deutung für Altlastenfragen, EU-Grundwasserschutzrichtlinie. 
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Anhang 3.2 Musterformular für Referenzen/Praxisnachweis 

Komplette Anachrlft I Flrrnenaternpel Blatt 1 

Datum: 

1.1 ProJektname/-bezeichnung: 8earbeltungazeltraum: 

2.1 Name Anachrlft/Telefonnr. Anaprechpartner 

2.2 Projekt Im Rahmen einer FOrderung? Ja: CJ Nein: CJ 

Zuwendungageber: 

Land CJ AAVCJ Bund CJ EU c=J 
(Betreffendes bitte ankreuzen) 

Bezeichnung/Ort Größe 
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Komplette Anschrtft I FIrmenatempei Blatt 3 

Datum: 

BHonderhelten 

Projekterfolg 

...... ;::::::-:::::::::.:::.::.:::.:<:::-:-: ..... :-::.<-:::-:-........... :-:-.-: ....... :-:-:-:-:.:-:-:-........................ . 

• ~:11i11'lcm.T'191Iti1 •••••••••• :.·.:.:·.·.·············· •••.•.•.................... 
Welche der nachfolgend aufgeführten Arbeitsschritte haben Sie bei dem jeweiligen Projekt durchgeführt? 

4.1 Erf.aung • BHchreibung d .. TäUgkeit/Zeltraum 

4.2 &atbewertung • ee.chrelbung der TätigkeltIZeItraum 
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Komplette Anschrift I FIrmenstempel Blatt 3 

Datum: 

4.3 lJeI d_ Gutachten. - Beschreibung der Titlgkelt/Zeltraum 

Gefahrenabwehr _______ Bauleitplanung ____ _ Baugenehmigung ____ _ 

(Betreffendes bitte ankreuzen) 

4.4 Sanlerung.unter.uchung - Beschreibung der Titlgkelt/Zeltraum 

4.5 Sanlerung.planunsj-durchführung - Beschreibung der Titlgkelt/Zellraum 

4.7 Priifen von Gutachten Dritter 

4.8 SpezIalaufgaben (z.B. ArbebKhutz) 
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Komplette AMchrtft I Flrrnenstempel Blatt 4 

Datum: 

5.1 ProJeldl.lter (PL) 

Name ____________ Oualifikation, _______ Aufgabenbereich __ _ 

Vertr .... (V) 

Name ____________ Oualifikation, _______ Aufgabenbereich __ _ 

5.2 Mltarbel .... tab 

Name ____________ Oualifikation, _______ Aufgabenbereich __ _ 

6.1 AnalytIklabor 

Name: Aufgabenbereich 

Name: Aufgabenber.lch 
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Anhang 3.3 Musterformular zur projektbezogenen Qualifi
kation des Projektleiters/Mitarbeiterstabs und 
eines Kooperationspartners 

Komplette Anschrift I FIrmenstempel Blatt 1 

Datum: 

Name: Ausbildung: 

Büroanschrift (evtl. Zweigstellen): Telefon-Nr. (DurchwahI): 

Name: Ausbildung: 

Büroanschrift (evtl. Zweigstellen): Telefon-Nr. (DurchwahI): 

.. ::::<: .::::::::::::::::::~:~:(~+::::::>~( 
. '.:~.-:>... .. .. 

Berufliche Tätigkeiten (tabellarisch): Persönliche Referenzen: 

Davon eigenverantwortlich beatbeitet 

Zusatzausbildung: 
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Komplette Anschrift I FIrmenstempel Blatt 2 

Datum: 

Lehrgänge: Seminare: 

andere: 

Name: QuallftkaUon: PraxlHrrahrung .elt/ala: 

Namel QuallftkaUon vorg .. ehene. Pra.errahrung Referenzen: 
Anschrift: ZerUflzlerungen: Lelstung •• pektrum: .elt: 
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4 Anforderungen an das Gutachten Anhang 4.1 

Anhang 4.1 Vertragsinuster fOr Gutachterleistungen 
bei Altlastenuntersuchungen - ALT-UNT -

ZWischen 

vertreten durch 

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und 

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender 

VERTRAG 
geschlossen: 

§ 1 - Gegenstand des Vertrages 

§ 2 - Bestandteile und Grundlagen des Vertrages 

§ 3 - Leistungen des Auftragnehmers 

§ 4 - Leistungen des Auftraggebers 

§ 5 - Leistungen anderer fachlich Beteiligter und Beteiligung von 
Fachbehörden 

§ 6 - Termine und Fristen 

§ 7 - Vergütung und Vergütungsänderungen 

§ 8 - Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

§ 9 - Ergänzende Vereinbarungen 

Anlagen: 

1. Allgemeine Vertragsbedingungen für Gutachterleistungen bei 
Altlastenuntersuchungen - AVB ALT-UNT-
(Anhang 4.2 dieser Schrift) . 

2. Beschreibungen der Leistungen des Auftraggebers 
(Nr. 2 dieser Schrift) 

3. Beschreibung der Leistungen des Auftragnehmers 
(nur bei Abänderungen gegenüber dem Angebot) 

4. Anforderungen an den Inhalt und die Qualität von Gutachten 
(Nr. 4 dieser Schrift) 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Terminplan (nur im Falle umfangreicher, zeitaufwendiger Maßnah
men) 

Honorarermittlung (nur bei Änderungen gegenüber dem Angebot) 

Organisationshandbuch (nur im Falle umfangreicher, organisatori
scher Maßnahmen) 

Projektbezogene Qualifikation des Projektleiters/Mitarbeiterstabes 
und des Kooperationspartners (Anhang 3.3 dieser Schrift) 

§1 Gegenstand des Vertrages 

Gegenstand dieses Vertrages sind Gutachterleistungen für das Vorhaben 

im Rahmen der 

Erfassung 

Gefährdungsabschätzung 

Sanierungsuntersuchung 

* für folgenden ZWeck . 

Lage und nähere Beschreibung siehe Anlagen 2 und 3. 

Anzuzeigen ist, ob die Leistung fUr Zwecke der ordnungsrechtlichen Gefahrenermittlung und -abwehr, zur Ermittlung 
und Beurteilung möglicher Gefahren unter dem Gesichtspunkt bauplanungsrechtlicher Vorsorge (Bauleltplanung) oder 
fUr einen sonstigen Zweck bestimmt ist. Nähere Angaben zur Zweckbestimmung sind dariiberhinaus angezeigt. 
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§ 2 Bestandteile und Grundlagen des Vertrages 

Bestandteile dieses Vertrages sind in nachstehender Rangfolge: 

1. das Auftragsschreiben des Auftraggebers vom ... 199., 

2. dieser Gutachtervertrag vom ...... 199 .... I ...... 199 .... zusammen mit 
den Anlagen 1 , 2, ... 

3. Angebot des Auftragnehmers vom ....... 199~ .. . 

4. die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der 
für die fachlich Beteiligten jeweils geltenden Fassung, 

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zusätzlich folgende Unterlagen, 
in ihrer jeweils letztgültigen Fassung, zugrunde zu legen: 

• die vertraglichen Vereinbarungen mit anderen fachlich Beteiligten 
sowie deren verfügbare Leistungsergebnisse; Abweichungen 
davon bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auf
traggebers. 

• über § 1 der AVB hinaus folgende Vorschriften: 
• die einschlägigen technischen Normen, Richtlinien und Be

stimmungen, 
• baurechdiche und sonstjge öffentlich-rechtliche ,Vorschriften, 

u.a. im Hinblick auf den Arbeits- und Unfallschutz sowie den 
Umweltschutz. 

§ 3 Leistungen des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer hat die im Angebot vom ...... 199 ..•. IAnlage 3 be-
schriebenen Leistungen zu erbringen. 

Allgemeine LeIstungsanforderungen: 

Der Auftragnehmer hat die beauftragten Teilleistungen allein oder in Zu
sammenarbeit mit den fachlich Beteiligten abschließend zu erbringen und 
dem Auftraggeber zu übergeben. Sind über die nach § 4 vom Auftrag
geber bereitzustellenden Unterlagen und Informationen hinaus weitere 
Auskünfte erforderlich, hat der Auftragnehmer diese vom Auftraggeber 
anzufordern. Der Auftragnehmer hat die von ihm zu liefernden Unterlagen 
rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 

Gutachten/Berichte sind nach den Anforderungen Nr. 4 dieser Schrift ab
zufassen. Folgende Zwischen-/Kurzberichte und Kurzfassungen sind an
zufertigen: 

Zur Erfüllung seiner Leistungen setzt der Auftragnehmer den in Anlage 8 
genannten Projekdeiter und Mitarbeiterstab und ggf. Kooperationspartner 
ein. 
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Weitere Mitarbeiter stehen nach Erfordernis zur Verfügung. Auf Anforde
rung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer Mitarbeiter in einem Zei
traum von 3 Monaten ohne Auswirkungen auf die Vergütung auszutau
schen oder zu ergänzen, sofern die zügige und reibungslose Abwicklung 
des Projektes es erfordert. Ein Mitarbeiterwechsel bedarf der Abstimmung 
des Auftraggebers. 

§ 4 Leistungen des Auftraggebers 

(gem. Nr. 2 - dieser Schrift) 

Vom Auftraggeber sind in Anlage 2 dieses Vertrages insbesondere zu 
benennen: 

• Aufgaben und Ziele des Gutachtens (Nr. 1.5 dieser Schrift) 
• Gründe für die Notwendigkeit der Untersuchungen 
• Beschreibung der zu untersuchenden Fläche hinsichtlich Lage, Größe 

und der bereits vorliegenden Daten, Tatsachen und Erkenntnisse 
• welche Dritlleistungen mit welcher Vergabeart vergeben werden 

(Tab. 2-1 dieser Schrift) 
• welche Leistungen der Auftraggeber selber durchführt 
• Umfang und Vergabeart sonstiger Dienstleistungen (z.B. Geo

physik, Sondierarbeiten) 

• evd. Art einer Förderung. 

• 
Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber übemommen oder in sei
nem Auftrag von anderen fachlich Beteiligten erbracht: 

• Bereitstellen der für die Vertragserfüllung erforderlichen Pläne, 
Karten, Gutachten, Berechnungen und sonstigen Unterlagen sowie 
Daten und Informationen, soweit sie dem Auftraggeber selbst zur 
Verfügung stehen. Dies sind im vorliegenden Fall: 

• Gutachten des ... 

• Karten ... 
• Pläne (pausfähig ja/nein) ... 

• Bauakten 
• Unterlagen der ... 

• 
• Übernahme der anfallenden Kosten für die Beschaffung der erfor

derlichen Pläne, Karten, Gutachten und sonstigen Unterlagen 
sowie Daten und Inforrnationen,soweit diese durch den Auftrag
nehmer zu beschaffen sind. Diese Kosten sind im einzelnen nach
zuweisen. 

• Unterstützung des Auftragnehmers im erforderlichen Umfang bei 
der Erfüllung seiner Leistungen. Dazu gehört u.a., daß der Auftrag
geber für die zur Erfüllung des Vertrages notwendigen Verfügbar-
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keiten und Betretungsrechte von Grundstücken für den Auftrag
nehmer sowie auch ggf. erforderliche behördliche Genehmigungen 
sorgt und erforderliche Abstimmungen mit anderen Dienststellen 
durchführt. 

• Darüberhinaus erbringt der Auftraggeber folgende Leistungen: 

• 
• 

§ 5 Leistungen anderer fachlich Beteiligter und Beteili
gung von Fachbehörden 

Hier ist eine Auflistung der fachlich Beteiligten mit den übertragenen Lei
stungen sowie einzuschaltender Dritter vorzunehmen, z.B. 

§ 6 Vertragstermine und -fristen 

Für die Leistungen des Auftragnehmers nach § 3 gelten folgenden Ter
mine bzw. Fristen: 
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17 Vergiitung 

La.tungen de. Auftragnehmera und Vergütung DM 

Für die Leistungen des Auftragnehmers nach diesem 
Vertrag wird eine Vergütung gemäß Angebot des 
Auftragnehmers vom ...... 199 ... /Anlage 6 dieses 
Vertrages vereinbart: 

Umsatzsteuer ........ v.H. 

Honorar (1) 

Die Nebenkosten im Sinne des § 7 HOAI. inklusive der 
EDV-. Fahrt- und Reisekosten im Gesamtbereich ... 
(Sitz des Auftraggebers) - ... (Sitz des Auftragnehmers) 
- ... (Ort des Vorhabens) sowie für 

• werden pauschal erstattet mit DM 
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer 

• werden auf Nachweis erstattet 

• sind mit dem Honorar abgegolten 

• Werden mit ..... % der Gesamtvergütung der Position 
. ...... abgegolten . 

Umsatzsteuer ........ v.H. 

Summe (2) 

Gesamtvergütung Summe (1) und (2) 

Werden Leistungen des Auftragnehmers oder seiner 
Mitarbeiter nach Zeitaufwand berechnet (§ 6 HOAI) I so 
werden folgende Stundensätze 'vergütet: 

• für den Inhaber/Auftragnehmer (§ 6 (2) Nr. 1 HOAI) 

• für den Projektleiter/Gutachter 

• für technisch-wissenschaftliche Mitarbeiter· 
(§ 6 (2) Nr. 2 HOAI) 

• für technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter 
(§ 6 (2) Nr. 3 HOAI) 

• für Mitarbeiter mit besonderen Qualifikationen 
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Abschlagszahlungen auf erbrachte leistungen können auf Anforderung 
gewährt 'werden, wenn die Teilrechnung mindestens DM 
________ beträgt 

Teilzahlungen auf erbrachte in sich abgeschlossene Teilleistungen können 
auf Anforderung gewährt werden, wenn die Teilrechnung mindestens DM 
________ beträgt 

Der Auftragnehmer legt mit der Vertragsunterzeichnung eine gültige Un
bedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes sowie eine 
Firmenerklärung hinsichtlich der Erfüllung der gesetzlichen Pflichten ge
genüber den Sozialversicherungsträgem vor. 

§ 8 Haftpfllchtverslcherung des Auftragnehmers 

Die Deckungssummen der Berufs-Haftpflichtversicherung nach § 10 AVB 
müssen mindestens betragen: 

• für Personenschäden 

• für sonstige Schäden 

2,OMioDM 

2,0 Mio DM 

§ 9 Ergänzende Vereinbarungen 

Auftraggeber: Auftragnehmer: 

Ort/Datum: Ort/Datum: 

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift 

und Stempel: und Stempel: 

127 



4 Anforderungen an das Gutachten Anhang 4.2 

Anhang 4.2 Allgemeine Vertragsbedingungen für Gutach
terleistungen bei Altlastenuntersuchungen 

-AVBALT-UNT-

§ 1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

(1) Die Leistungen müssen dem allgemeinen Stand der einschlägigen 
Wissenschaft, den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und den einschlägigen öffentlich-rechtli
chen Bestimmungen entsprechen sowie den örtlichen Verhältnissen 
Rechnung tragen. 

(2) Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine 
Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten. 

(3) Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen die schriftlichen Anordnun
gen und Anregungen des Auftraggebers zugrunde zu legen und etwaige 
Bedenken hiergegen dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzutei
len; er hat seine Leistungen vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit dem 
Auftraggeber und den anderen fachlich Beteiligten (vgl. § 2) abzustim
men. 

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Pla
nung öffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen. 
Etwaige Forderungen von Dritten, insbesondere von Trägern öffentlicher 
Belange, hat der Auftragnehmer unverzüglich dem Auftraggeber schriftlich 
mitzuteilen. 

Die Haftung des Auftragnehmers für die Richt,igkeit und Vollständigkeit 
seiner Leistungen wird durch Anerkennung oder Zustimmung des Auftrag
gebers nicht eingeschränkt. 

(4) Änderungen vereinbarter Leistungen und nicht vereinbarte Leistungen, 
die der Auftraggeber im Zusammenhang mit der Durchführung des Vorha
bens fordert, hat der Auftragnehmer zusätzlich zu übernehmen. Darüber 
ist vor der Übernahme eine vertraglich Vereinbarung zu treffen. Bei Ände
rungen der vereinbarten Leistung richtet sich das Honorar nach den Er
mittlungsgrundlagen der vereinbarten Leistung. Notwendige Überarbei
tungen der Unterlagen bei unveränderter Aufgabenstellung und bei nur 
unwesentlich veränderten Forderungen begründen keinen zusätzlichen 
Anspruch auf Vergütung, 

(S) Wird erkennbar, daß ein vom Auftraggeber vorgegebener Kostenrah
men nicht ausreicht, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber über die 
voraussichtlichen Mehrkosten unverzüglich zu unterrichten und mögliche 
Einsparungen aufzuzeigen. 

(6) Der Auftragnehmer darf ihm übertragene Leistungen nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers weiter vergeben. 
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§ 2 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer 
und anderen fachlich Beteiligten 

(1) Dem Auftragnehmer gegenüber ist nur die den Auftraggeber bei Ver
tragsabschluß vertretende Stelle weisungsbefugt, sofern im Einzelfall 
nichts anderes vereinbart ist. 

(2) Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig über die 
Leistungen, die andere an der Planung und/oder bei der Bauoberlei
tung/Örtlichen Bauüberwachung fachlich Beteiligte zu erbringen haben 
und über die mit diesen vereinbarten TermineIFristen. 

(3) Der Auftragnehmer erteilt den fachlich Beteiligten Auskunft und ge
währt ihnen Einblick in seine Unterlagen, soweit dies für die Erfüllung 
ihrer Aufträge erforderlich ist. 

(4) Wenn während der Auftragserfüllung Meinungsverschiedenheiten zwi
schen dem Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat 
der Auftragnehmer unverzüglich schriftlich die Entscheidung des Auftrag
gebers herbeizuführen. 

§ 3 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 

(1) Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des 
Auftraggebers im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen berechtigt 
und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverzüglich über Umstände zu 
unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen mit der Bauausführung 
beauftragte Unternehmen ergeben können. Die Geltendmachung derarti
ger Ansprüche obliegt dem Auftraggeber. 

(2) Den Auftraggeber bindende Erklärungen, insbesondere solche mit fi
nanziellen Verpflichtungen, darf der Auftragnehmer nicht abgeben. Dies 
gilt auch für den Abschluß, die Änderung und Ergänzung von Verträgen 
sowie für die Vereinbarung neuer Preise. 

(3) Der Auftragnehmer darf unbeschadet § 2 Abs. 3 Dritten ohne Einwilli
gung des Auftraggebers keine Pläne aushändigen und keine Auskünfte 
geben, die sich auf das Vorhaben beziehen, dies gilt auch nach Abschluß 
des Vorhabens. 

§ 4 Auskunftspflicht des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf dessen Anforderung über 
seine Leistungen und den Fortgang der Arbeiten durch ihn beauftragter 
Dritten unverzüglich und ohne besondere Vergütung Auskunft zu erteilen, 
bis das Rechnungsprüfungsverfahren für das Vorhaben abgeschlossen 
ist. 

§ 5 HerausgBlbeanspruch des Auftraggebers 

Die von dem Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrages angefertigten 
Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben; sie werden dessen 
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Eigentum. Die dem Auftragnehmer überfassenen Unterlagen sind dem 
Auftraggeber spätestens nach der Erfüllung des Auftrages zurückzuge
ben. Zurückbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhältnis be
ruhen, sind ausgeschlossen. 

§ 6 Urheberrecht 

(1) Der Auftraggeber darf die Unterfagen für das Vorhaben ohne Mitwir
kung des Auftragnehmers nutzen und ändern; dasselbe gilt auch für das 
ausgeführte Werk. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer vor wesent
lichen Änderungen eines nach dem Urheberrecht geschützten Werkes -
soweit zumutbar - anhören. 

(2) Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensan
gabe des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer bedarf zur Veröffentlichung 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. 

§ 7 Zahlungen 

(1) Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschläge in Höhe von 
95 v.H. der Vergütung für die nachgewiesenen Leistungen einschließlich 
Umsatzsteuer gezahlt. 

(2) Eine Teilschlußzahlung einschließlich Umsatzsteuer wird für in sich 
abgeschlossene, vertragsgemäß erbrachte Teilleistungen gewährt, wenn 
dies im Vertrag vereinbart ist und der Auftragnehmer eine prüffähige 
Rechnung eingereicht hat. 

Die Schlußzahlung für die übrigen Leistungen wird fällig, wenn der Auf
tragnehmer sämtliche Leistungen aus dem Vertag erfüllt und die prüffähi
ge Schlußrechnung eingereicht hat. 

Alle Rechnungen (einschließlich Nachweise für Nebenkosten) sind im 
Original mit zwei Durchschriften einzureichen. 

(3) Wird nach Annahme der Schlußzahlung (Teilschlußzahlung) festge
stellt, daß die Vergütung abweichend vom Vertrag ermittelt wurde, so ist 
die Abrechnung zu berichtigen. Das gleiche gilt bei Aufmaß-, Rechen
oder Übertragungsfehlern. 
Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach erge
benden Beträge zu erstatten. Sie können sich nicht auf einen etwaigen 
Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 

§ 8 Kündigung 

(1) Auftraggeber Und Auftragnehmer können den Vertrag nur aus wichti
gem Grund schriftlich kündigen. Einer Kündigungsfrist bedarf es nicht. 
Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn das Vorhaben nicht durchgeführt 
oder nicht weitergeführt wird. 

(2) Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftraggeber zu vertreten 
hat, so erhält der Auftragnehmer für die ihm übertragenen Leistungen die 
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vereinbarte Vergütung bis zum Kündigungszeitpunkt sowie zur Erstattung 
des darüber hinaus erforderlichen Aufwandes 3 weitere Monatspauscha
len in Höhe des in den letzten 12 Monaten vor der Kündigung in Rech
nung gestellten und anerkannten Monatsdurchschnittes. 

alternativ: 

Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, 
erhält der Auftragnehmer für die ihm übertragenen Leistungen mit Aus
nahme der Bauoberleitung/örtlichen Bauüberwachung die vereinbarte 
Vergütung unter Abzug der ersparten Aufwendungen; diese werden auf 
40 v.H. der Vergütung für die noch nicht erbrachten Leistungen festgelegt. 
Für noch nicht erbrachte Leistungen der Bauoberleitung und der örtlichen 
Bauüberwachung erhält der Auftragnehmer Ersatz für die nachgewiese
nen notwendigen Aufwendungen. 

(3) Hat der Auftragnehmer den Kündigungsgrund zu vertreten, so sind nur 
die bis dahin vertragsgemäß erbrachten, in sich abgeschlossenen und 
nachgewiesenen Leistungen zu vergüten und die dafür nachweisbar ent
standenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten. Ein Schadensersatz
anspruch des Auftraggebers bleibt unberührt. 

(4) Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses bleiben 
insbesondere die Ansprüche der Vertragsparteien aus §§ 4 bis 6 unbe
rührt. 

§ 9 Haftung und Verjährung 

(1) Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche des Auftraggebers 
richten sich nach den gesetzliChen Vorschriften, soweit nachfolgend 
nichts anderes vereinbart ist. 

(2) Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen 
. die allgemein anerkannten Regeln der Technik oder wegen sonstiger 

schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten, so hat er für die Schä
den und die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten anderen Schä
den in voller Höhe Ersatz zu leisten. Im übrigen haftet er bis zur Höhe der 
im Vertrag vereinbarten Deckungssummen der Haftpflichtversicherung; 
der für den Schaden am Vorhaben zu leistende Ersatzbetrag wird auf den 
für sonstige Schäden zu leistenden Ersatz angerechnet. 

(3) Im Falle seiner Inanspruchnahme kann der Auftragnehmer verlangen, 
daß er an der Beseitigung des Schadens beteiligt wird, es sei denn, dem 
Auftraggeber ist aus Gründen, die in der Person des Gutachters liegen, 
dessen Beteiligung an der Schadensbeseitigung nicht zuzumuten. 

(4) Die Ansprüche des Auftraggebers aus dem Vertrag verjähren in fünf 
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Erfüllung der letzten nach 
dem Vertrag zu erbringenden Leistung .und Vorlage einer prüffähigen Ho
norarteilschluß- oder Honorarschlußrechnung, frühestens ein Monat nach 
schriftlicher Erklärung des Auftraggebers, daß die Leistung vertragsge
mäß erbracht ist. 
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Für Schadensersatzansprüche wegen positiver Vertragsverletzung gelten 
die gesetzlichen Vorschriften über die Ve~ährung. 

§ 10 Haftpflichtversicherung 

(1) Der Auftragnehmer muß das Bestehen einer Berufshaftpflichtversi
cherung für die vereinbarten Leistungen nachweisen. Er hat zu gewährlei
sten, daß zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungs
schUtz in Höhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. Bei 
Arbeitsgemeinschaften muß Versicherungsschutz für alle Mitglieder be
stehen. 

(2) Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes 
keinen Anspruch gegen den Auftraggeber auf Vergütung. Der Auftragge
ber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versiche
rungsschutzes abhängig machen. 

(3) Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige ver
pflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr 
besteht. 

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand 

(1) Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmer ist, soweit keine 
abweichenden Regelungen getroffen werden, der Sitz der den Auftragge
ber bei Vertragsabschluß vertretenden Stelle. 

(2) Soweit die Voraussetzungen gern. § 38 Zivilprozeßordnung (ZPO) 
vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand für Streitigkeiten nach dem Sitz 
der für die Prozeßvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. 

§ 12 Arbeitsgemeinschaft 

(1) Bei einer Arbeitsgemeinschaft übernimmt das mit der Vertretung be
auftragte, im Vertrag genannte Mitglied die Federführung. 
Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber ge
genüber. Beschränkungen seiner Vertretungsbefugnis, di.e sich aus dem 
Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenüber dem Auftraggeber 
unwirksam. 

(2) Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mit
glied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflösung gesamtschuld
nerisch. 

(3) Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber 
ausschließlich an den im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemein
schaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch 
nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 
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§ 13 Werkvertragsrecht 

Die Bestimmungen über den Werkvertrag (§§ 631 ff BGB) finden ergän
zend Anwendung. 

§ 14 Schriftform 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 
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Anhang 4.3 Arbeits- und Beurteilungshilfen aus Nordrhein
Westfalen (Veröffentlichungsverzeichnis) 

Lfd. Verwa!tu ngsvorschrlften, InformatIonsschrIften, Stand 
Nr. AuftragsarbeIten u.ä. - gegliedert nach ArbeItsabschnItten Schutzgebühr 

Gesamtdarstellungen 

1 Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NW erschienen 1994 
(Hrsg.): Hinweise zur Ermittlung und Sanierung von Altlasten. 2. Auflage, 2. 
und 3. Lieferung. Düsseldorf 1994. DM 50,--

(Die 1985 erschienene 1. Auflage dieser Schrift, herausgegeben vom Minister 
(Nur 3. Lieferung: für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes NW unter dem Titel 

"Hinweise zur Ermittlung von Altlasten", ist vergriffen.) DM 25,--) 

2 Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NW erschienen 1994 
(Hrsg.): Altlasten ABC. 3. Ausgabe vom April 1994. Düsseldorf 1994. kostenlos 

3 Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NW erschienen 1992 
(Hrsg.) und Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Wegweiser für 
den Umgang mit Altlast-Verdachtsflächen auf freiwerdende~, militärisch DM 13,--
genutzten Liegenschaften. Düsseldorf, Hannover 1992. 

Erfassung 

4 DOD1; J., BORRIES, H.w., ECHTERHOFF-FRIEBE, M., REINERS, N.: Die erschienen 1987 
Verwendung von Karten und Luftbildern bei der Ermittlung von Altlasten. Ein 
Leitfaden für die praktische Arbeit Im Auftrag des Ministers für Umwelt, DM 10.--
Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NW (Hrsg.). Düsseldorf 1987. 

5 Landesamt für Wasser und Abfall NW (Hrsg.): ISAL Informationssystem erschienen 1992 
Altlasten NW: Vorbemerkung, Ausfüllhinweise, ISAL-Erfassungsbogen / 
Stammdaten; Version 1.2. Düsseldorf 1992. kostenlos 

6 Kommunalverband Ruhrgebiet (Hrsg.): Erfassung möglicher erschienen 1989 
Bodenverunreinigungen auf Altstandorten. Arbeitshilfe für die Erhebung und 
Auswertung von Informationen über produktionstypische Bodenbelastungen DM 17,--
auf stillgelegten Industrie- und Gewerbeflächen. Essen 1989. 
(Gemeinschafts projekt von Umweltbundesamt, Kommunalverband 
Ruhrgebiet - KVR -, Land NW). 

7 Landesamt für Wasser und Abfall NW (Hrsg.): Vorläufiges Informationsblatt erschienen 1993 
zur Erfassung von Altstandorten. kostenlos 

Bei Bestellungen bitte vollständige Titel angeben. 
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Lfd. VerwaltungsvorschrIften, InformationsschrIften, Auftragsarbelten u.ä. Stand 
Nr. - gegliedert nach ArbeItsabschnItten Schutzgebühr 

8 Erlaß des Ministeriums für UrTfNelt, Raumordnung und Landwirtschaft des ergangen 1991 
Landes NW über Form und Mindestinhalt der Karten über Altablagerungen 
und Altstandorte (§ 31 Abs. 2 Satz 2 LAbfG) vom 11.03.1991 - IV A 4 - 550.1. 

9 0001; J., GfD Ingenieur- und Beratungsgesellschaft mbH: Verdachtsflächen erschienen 1991 
rüstungs- und kriegsbedingter Altlasten in NW. Ergebnisbericht über eine 
Recherche in überregionalen Archiven mit Schwerpunkt 1930 - 1950. DM 23,--
Materialien zur Ermittlung und Sanierung von Altlasten, Band 3. Oüsseldorf 
1991. (Hrsg. dieses Bandes: Ministerium für UrTfNelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft des Landes NW) 

10 0001; J., GfD Ingenieur- und Beratungsgesellschaft mbH: Verdachtsflächen erschienen 1992 
rüstungs- und kriegsbedingter Altlasten in NW. Ergebnisbericht über eine 
Recherche in überregionalen Archiven mit Schwerpunkt 1900 - 1930. DM 23,--
Materialien zur Ermittlung und Sanierung von Altlasten, Band 5. Oüsseldorf 
1992. (Hrsg. dieses Bandes: Landesamt für Wasser und Abfall im 
Einvemehmen mit dem Ministerium für UrTfNelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft des Landes NW) 

11 DOD1; J., GILSBACH, A., GUMPRICHT, H.-P.: Hinweise für die erschienen 1994 

einzelfall bezogene Erfassung von Verdachtsflächen rüstungs- und 
kriegsbedingter Altlasten. Materialien zur Ermittlung und Sanierung DM 55,--

von Altlasten, Band 9. Düsseldorf 1994. (Hrsg. dieses Bandes: 
Landesamt für Wasser und Abfall NW) 

Vergleichende GefahrenbeurteIlung 

12 Landesamt für Wasser und Abfall NW (Hrsg.): ISAL - Bewertungsver-fahren erschienen 1992 
zur Prioritätenermittlung OSAL - Bewertungsverfahren). kostenlos 

Gefährdungsabschätzung 

13 Informationsblatt über Gefährdungsabschätzungen und Sanierungs- erschienen 1988 
untersuchungen. (Fachliche Hinweise im Zusammenhang mit der 
Landesförde rung.) 

148 Landesobergamt NW: Rundverfügung über "Abschlußbetriebspläne für ergangen 1994 
Tagesanlagen (Kokereien)" v. 1. Februar 1994, -55.15-46-29- SBI. A. 7 
(Regelungen über Untersuchungen und Beurteilungen kokerei-
spezifischer Schadstoffe in Boden und Grundwasser) 

Bei Bestellungen bitte vollständige Titel angeben. 
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Lfd. VerwaltungsvorschrIften, InformatIonsschrIften, Auftragsarbetten u.ä. Stand 

Nr. • gegliedert nach Arbettsabschnltten Schutzgebühr 

14b Landesobergamt rN/: Rundverfügung über "Abschlußbetriebspläne für ergangen 1994 
Tagesanlagen" v. 27. Juli 1994, -55.15-46-29- SBI. A. 7 
(Regelungen über Untersuchungen und Beurteilungen bergbau-
spezifischer Schadstoffe in Boden und Grundwasser) 

15 Landesamt für Wasser und Abfall NW (Hrsg.): Probenahme bei Altlasten. LWA erschienen 1991 
- Materialien 1/91. Düsseldorf 1991: (Referate einer 
Fortbildungsveranstaltung) DM 18,--

16 Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung NW erschienen 1988 
(Hrsg.): Mindestuntersuchungsprogramm Kulturboden zur 
Gefährdungsabschätzung von Altablagerungen und Altstandorten im Hinblick kostenlos 
auf eine landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung. Recklinghausen 1988. 

17 Landesamt für Wasser und Abfall NW (Hrsg.): Leitfaden zur erschienen 1989 
Grundwasseruntersuchung bei Altablagerungen und Altstandorten. LWA-
Materialien 7/89. Düsseldorf 1989. DM 13,--
(Schwerpunkt: Grundwasseruntersuchungen in Lockergesteinen) 

18 COLDEWEY, W.G., KRAHN, L.: Grundwasseruntersuchungen im Festgestein erschienen 1992 
bei Altablagerungen und Altstandorten. Ein Leitfaden für die praktische Arbeit 
Im Auftrag des Landesamtes für Wasser und Abfall NW (Hrsg.). Düsseldorf DM 25,--
1992. 

19 Landesamt für Wasser und Abfall NW (Hrsg.): Parameter und erschienen 1992 
Analysenmethoden bei Abfall- und Altlastenuntersuchungen. LWA-Merkblätter, 
Nr. 12. Düsseldorf 1992. DM 18,--

20 Landesamt für Wasser und Abfall NW (Hrsg.): Analytische Qualitätssicherung erschienen 1992 
(AQS) für die Wasseranalytik in Nord rhein-Westfalen. LWA-Merkblätter, Nr. 11. 
Düsseldorf 1992. DM 23,--

21 OBERMANN, P, HELM, R., HENSELLEK, U., MATEIS, J.: Untersuchungen erschienen 1989 
über ein Konzept zur Ermittlung von Grundwassergefährdungen durch 
Altablagerungen und Altstandorte. Materialien zur Ermittlung und Sanierung (vergriffen) 
von Altlasten, Band 1. Amsberg 1989. 
(Hrsg. dieses Bandes: Regierungspräsident Amsberg) 

22 Altlasten-Kommission Nordrhein-Westfalen: Anwendbarkeit von Richt- und erschienen 1989 
Grenzwerten aus Regelwerken anderer Anwendungsbereiche bei der vergriffen 
Untersuchung und sachkundigen Beurteilung von Altablagerungen und DM 18,--
Altstandorten. Materialien zur Ermittlung und Sanierung von Altlasten, Band 2. 
Düsseldorf 1989. 
(Hrsg. dieses Bandes: Landesamt für Wasser und Abfall NW) 

Bei Bestellungen bitte vollständige Titel angeben. 

137 



Anhang 4.3 4 Anforderungen an das Gutachten 

Lfd. VerwaltungsvorschrIften, InformatIonsschriften, AuftragsarbeIten u.ä. 
Nr. • gegliedert nach ArbeitsabschnItten 

23 Altlasten-Kommission Nordrhein-Westfalen: Anwendung von 
Hintergrundwerten für den Boden bei der Beurteilung von Altlast
Verdachtsflächen und Altlasten. 

24 

25 

26 

27 

28 
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WERNER, w., SPÄTE, A.: Erfassung und Auswertung von 
Hintergrundgehalten ausgewählter Schadstoffe in Böden Nordrhein
Westfalens. Materialien zur Ermittlung und Sanierung von Altlasten, Band 4. 
Düsseldorf 1991. 
(Hrsg. dieses Bandes: Landesamt für Wasser und Abfall NW) 

Kommunalverband Ruhrgebiet, KVR (Hrsg.): Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe in Böden und Pflanzen. Ein Beitrag zur 
Gefährdungsabschätzung bei Altlasten. Band 1: Untersuchungs-verfahren; 
Band 2: Untersuchungsergebnisse. Essen 1992 

OBERMANN, P., CREMER, S~: Mobilisierung von Schwermetallen in 
Porenwässern von belasteten Böden und Deponien: Entwicklung eines 
aussagekräftigen Elutionsverfahrens. Materialien zur Ermittlung und 
Sanierung von Altlasten, Band 6. Düsseldorf 1992. 
(Hrsg. dieses Bandes: Landesamt für Wasser und Abfall NW). 

BRÜMMER, G.W., TEBAAY, R.H:, WELP, G., OFFENBACHER, G., 
POLETSCHNY, H., CRÖßMANN, G., DELSCHEN, T., HEIN, D., 
HEMBROCK-HAGER, A., LEISNER-SAABER, J., NECKER, U., 
ROTHKRANZ, A., WILKENS, M.: Beurteilung von PCB und PAK in 
Kulturböden. Materialien zur Ermittlung und Sanierung von Altlasten, 
Band 7. Recklinghausen, 1993. 
(Hrsg. dieses Bandes: Landesanstalt für Ökologie, Landschafts
entwicklung und Forstplanung NW) 

Institut für Umweltschutz der Universität Dortmund: Feststoffunter
suchungsprogramme für Altstandorte der M etall bearbeitung. 
Materialien zur Ermittlung und Sanierung von Altlasten, Band 8. 
Dortmund, 1993. 
(Hrsg. dieses Bandes: Landesamt für Wasser und Abfall NW) 

Anforderungen an Gutachter, Untersuchungsstellen und Gutachten bei 
der Altlastenbearbeitung. Materialien zur Ermittlung und Sanierung von 
Altlasten, Band 11. Düsseldorf, 1995. 
(Hrsg. dieses Bandes: Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen) 

Bei Bestellungen bitte vollständige Titel angeben. 

Stand 
Schutzgebühr 

erschienen 1991 

DM 18,--

erschienen 1992 

DM 10,--

erschienen 1992 

DM 33,--

erschienen 1993 

DM 25,--

erschienen 1994 

DM 35,--

erscheint 1995 
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Ud. VerwaltungsvorschrIften, InformatIonsschrIften, AuftragsarbeIten u.ä. Stand 
Nr. • gegliedert nach ArbeItsabschnItten Schutzgebühr 

29 Landesamt für Wasser und Abfall NW (Hrsg.): Altlasten - Kommission erschienen 1994 

Nordrhein-Westfalen: Vorläufige Prüfwerte zur Beurteilung von 
Gehalten an ausgewählten Schwermetallen, Arsen und Thallium im kostenlos 

Oberboden von Altlast -Verdachtsflächen im Hinblick auf die 
menschliche Gesundheit. Düsseldorf 1994. 

30 FLiEGNER, M., REINIRKENS, P., BALLER, T., BAUMERMANN,C., erschienen 1993 

VARTMANN, Ch.: Vorliegende Referenzwerte für PAK in Böden 
Nordrhein-Westfalens. Oberhausen, 1993. DM 25,--

(Hrsg. dieses Bandes: Bodenschutzzentrum des Landes NW) 

Sicherung, Sanierung 

31 Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des erschienen 1987 

Landes NW (Hrsg.): Hinweise zur Ermittlung und Sanierung von 
Altlasten. 2. Aufl., 1. Lieferung: Darstellung und Bewertung von (vergriffen) 

Sanierungsverfahren. Düsseldorf 1987. 

32 Landesamt für Wasser und Abfall NW (Hrsg.): Feldversuche zur erschienen 1994 

mikrobiologischen Sanierung eines PAK-belasteten Bodens 
(ehemaliger Gaswerksstandort in Solingen-Ohligs). Materialien zur 25,--

Ermittlung und Sanierung von Altlasten, Band 10. Essen 1994. 

Altlasten In der Bauleltplanung 

33 Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (Hrsg.): erschienen 1994 

Gewerbegebiete auf Flächen mit Bodenbelastungsverdacht: 
Arbeitshilfe für die Bauleitplanung. Bausteine für die Planungspraxis in DM 20,--

Nordrhein-Westfalen, 15, Dortmund 1994. 

Bei Bestellungen bitte vollständige Titel angeben. 
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Anhang 4.3 4 Anforderungen an das Gutachten 

Bezugsquellen für die Arbeits- und Beurteilungshil'fen 

Ministerium für Umwelt, Raumordnung 
und Landwirtschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
Schwannstraße 3 
40476 Düsseldorf 
(Ifd. Nrn.: 2) 

Ministerium für Stadtentwicklung und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
- Referat Presse und Öffentlichkeitsarbeit -
Breite Straße 31 
40190 Düsseldorf 
(Ifd. Nr.: 33) 

Landesumweltamt 
Nordrhein-Westfalen 
- Schriftenvertrieb -
Wallneyer Straße 6 
45133 Essen 
Fax: 0201 - 7995 - 446 oder 447 
(Ifd. Nrn.: 1,3,4,5,7,9,10,11, 
12,15,16,17,19,20,22,23,25, 
26',27,28,29,30,32) 

Kommunalverband Ruhrgebiet 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit! 
Wirtschaft 
Kronprinzenstr. 35 
45128 Essen 
(Ifd. Nrn.: 6,24) 
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Deutsche Montan Technologie für 
Rohstoff-Energie-Umwelt 
Franz-Fischer Weg 61 
45307 Essen 
(Ifd. Nr.: 18) 

Niedersächsisches Umweltministerium 
- Pressestelle -
Archivstr. 2 
30169 Hannover 
(Ifd. Nr.: 3) 

Regierungspräsidenten 
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln, 
Münster 
(Ifd. Nrn: 8, 13) 

Verlag Glückauf GmbH 
Postfach 18 56 20 
45206 Essen 
(Ifd. Nr.: 14a, 14 b) 
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In der Reihe ,,l\1aterialit!n zur Ermittlung und Sanierung von Altla .. ten" werden 

• 

umfassende Stellungnahmen der beim Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirt

schaft des Landes Nordrhein-Westfalen eingerichteten Altlastt!n-Kommission, 

Schlußherichte über Untersuchungsvorhaht!n, die im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen 

zu Altlastenfragen durchgeführt worden sind, 

ausgewählte Ergebnisse sonstiger wissenschaftlicher Arbeit und Beratung zum Problemkreis 

,,Altlasten" 

veröffentlicht, um sie der praktischen Anwendung, der fachlichen Diskussion und der interessierten 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Bisher sind erschienen: 

Band 1 

Band 2 

Band 3 

Band 4 

Band 5 

Band 6 

Band 7 

Band 8 

Band 9 

Band 10 

Band 11 

Untersuchung über ein Konzept zur Ermittlung von GrundwassergeHihrdungen durch 

Altablagerungen und Altsl<mdorte 

Anwendbarkeit von Richt- und Grenzwerten aus Regelwerken ,mderer Anwendungsbereiche 

bei der Untersuchung und sachkundigen Beurteilung von Altablagerungen und Altstandorten 

Verdacht'itlächen rüstungs- und kriegsbedingter Altlasten in Nordrhein-Westfalen 

(Schwerpunkt 1930 - 1950) 

Erfassung und Auswertung der Hintergrundgehalte ausgew~Ullter Schadstoffe in Böden 

Nordrhein-Westfalens 

Verdachtstlächen rüstungs- und kriegsbedingter Altlasten in Nordrhein-Westfalen 

(Schwerpunkt 1900 - 1930) 

Mobilisierung von Schwermetallen in Porenwässem von belasteten Büden und Deponien: 

Entwicklung eines aussagekräftigen Elutionsverfahrens 

Beurteilung von peB und PAK in Kulturbüden 

Feststoffuntersuchungsprogrmnme für Alts\,md011e der Metallbearbeitung 

Hinweise für die einzelfallbezogene ErfcL'isung von VerdachtstHichen rüstungs- und 

kriegsbedingter Altlw;ten 

• 
Feldversuche zur mikrobiologischen Sanierung eines PAK-belastetelfBodens 

(ehemaliger Gaswerksstandort) in Solingen-Ohligs 

Anforderungen cm Gutachter, Untersuchungsstellen und Gutachten bei der 

Altlastenbearbeitung 
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